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§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch die
öffentlichen Stellen des Landes, der Ge-
meinden und Landkreise.

(2) Andere Rechtsvorschriften über
den Datenschutz gehen vorbehaltlich des
Abs. 3 den Vorschriften dieses Gesetzes
vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den
dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht ab-
schließend, finden die Vorschriften dieses
Gesetzes Anwendung. Die Verpflichtung
zur Wahrung gesetzlicher Geheimhal-
tungspflichten oder von Berufs- oder be-
sonderen Amtsgeheimnissen, die nicht
auf gesetzlichen Vorschriften beruhen,
bleibt unberührt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes
gehen denen des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei
der Ermittlung des Sachverhalts perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes,
ausgenommen § 28, finden keine Anwen-
dung, soweit der Hessische Rundfunk
personenbezogene Daten zu journalisti-
schen Zwecken verarbeitet.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes
finden keine Anwendung, soweit das
Recht der Europäischen Union, insbeson-

dere die Verordnung (EU) Nr. 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, 
Nr. L 314 S. 72) in der jeweils geltenden
Fassung, unmittelbar gilt.

(6) Bei Verarbeitungen zu den in Art. 2
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ge-
nannten Zwecken stehen die Vertrags-
staaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und die
Schweiz den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union gleich. Andere Staaten gel-
ten insoweit als Drittländer.

(7) Bei Verarbeitungen zu den in Art. 1
Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zustän-
digen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Ver-
folgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlus-
ses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU 
Nr. L 119 S. 89) genannten Zwecken ste-
hen die bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitz-
standes assoziierten Staaten den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
gleich. Andere Staaten gelten insoweit als
Drittländer.

(8) Für Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten durch öffentliche Stellen im
Rahmen von Tätigkeiten, die nicht in den
Anwendungsbereich der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 und der Richtlinie (EU)
Nr. 2016/680 fallen, finden die Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 sowie der Erste
und Zweite Teil entsprechende Anwen-
dung, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.

(9) Die Vorschriften dieses Gesetzes
finden keine Anwendung auf anonyme
Informationen oder anonymisierte Daten.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Stellen sind die Behör-
den, die Organe der Rechtspflege und an-
dere öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen des Landes, der Gemeinden
und Landkreise oder sonstige deren Auf-
sicht unterstehende juristische Personen
des öffentlichen Rechts sowie deren Ver-
einigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
Nimmt eine nicht öffentliche Stelle ho-
heitliche Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahr, ist sie insoweit öffentliche
Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Öffentliche Stellen gelten als nicht
öffentliche Stellen, soweit sie als öffent-
lich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen. Insoweit finden die für
nicht öffentliche Stellen geltenden Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes
und die §§ 5 bis 18 und 23 Anwendung.
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(3) Vereinigungen des privaten Rechts
von öffentlichen Stellen, die Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung wahrneh-
men, gelten ungeachtet der Beteiligung
nicht öffentlicher Stellen als öffentliche
Stellen, wenn einer oder mehreren öffent-
lichen Stellen die absolute Mehrheit der
Anteile gehört oder der Stimmen zusteht.
Beteiligt sich eine Vereinigung des priva-
ten Rechts, die nach Satz 1 als öffentliche
Stelle gilt, an einer weiteren Vereinigung
des privaten Rechts, so finden Satz 1 und
Abs. 2 entsprechende Anwendung.

(4) Anonyme Informationen sind sol-
che Informationen, die sich nicht auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürli-
che Person beziehen. Personenbezogene
Daten, die in einer Weise anonymisiert
worden sind, dass die betroffene Person
nicht oder nicht mehr identifiziert werden
kann, sind anonymisierte Daten. Eine na-
türliche Person ist identifizierbar, wenn
sie unter Berücksichtigung aller Mittel,
die von dem Verantwortlichen oder einer
anderen Person nach allgemeinem Er-
messen wahrscheinlich genutzt werden,
um die Identität der natürlichen Person
direkt oder indirekt zu ermitteln, identifi-
ziert werden kann. Bei der Feststellung,
ob Mittel nach allgemeinem Ermessen
wahrscheinlich zur Identifizierung der na-
türlichen Person genutzt werden, sollten
alle objektiven Faktoren, insbesondere
die Kosten der Identifizierung und der da-
für erforderliche Zeitaufwand, herangezo-
gen werden, wobei die zum Zeitpunkt der
Verarbeitung verfügbare Technologie und
technologische Entwicklungen zu berück-
sichtigen sind.

Zweiter Abschnitt

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
personenbezogener Daten

§ 3

Verarbeitung personenbezogener 
Daten, Auftragsverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch eine öffentliche Stelle ist
zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der
Zuständigkeit des Verantwortlichen lie-
genden Aufgabe oder in Ausübung öf-
fentlicher Gewalt, die dem Verantwortli-
chen übertragen wurde, erforderlich ist.

(2) Als Auftragsverarbeiter gelten auch
Personen und Stellen, die im Auftrag
Wartungsarbeiten und vergleichbare
Hilfstätigkeiten bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten erledigen.

§ 4

Videoüberwachung öffentlich 
zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zu-
gänglicher Räume mit optisch-elektroni-
schen Einrichtungen (Videoüberwa-
chung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher
Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwürdige Interessen
der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung so-
wie der Name und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen sind durch geeignete
Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeit-
punkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung
von nach Abs. 1 erhobenen Daten ist zu-
lässig, wenn sie zum Erreichen des ver-
folgten Zwecks erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen überwie-
gen. Für einen anderen Zweck dürfen sie
nur weiterverarbeitet werden, soweit dies
zur Abwehr von Gefahren für die staatli-
che und öffentliche Sicherheit sowie zur
Verfolgung von Straftaten und nicht ge-
ringfügigen Ordnungswidrigkeiten erfor-
derlich ist.

(4) Die Daten sind zu löschen, sobald
sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr
erforderlich sind oder wenn schutzwürdi-
ge Interessen der Betroffenen einer weite-
ren Speicherung entgegenstehen.

Dritter Abschnitt

Datenschutzbeauftragte 
öffentlicher Stellen

§ 5

Benennung

(1) Öffentliche Stellen benennen eine
Datenschutzbeauftragte oder einen Da-
tenschutzbeauftragten sowie deren oder
dessen Vertreterin oder Vertreter.

(2) Für mehrere öffentliche Stellen
kann unter Berücksichtigung ihrer Orga-
nisationsstruktur und ihrer Größe eine ge-
meinsame Datenschutzbeauftragte oder
ein gemeinsamer Datenschutzbeauftrag-
ter benannt werden.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftrag-
te wird auf der Grundlage ihrer oder sei-
ner beruflichen Qualifikation und insbe-
sondere ihres oder seines Fachwissens
benannt, das sie oder er auf dem Gebiet
des Datenschutzrechts und der Daten-
schutzpraxis besitzt, sowie auf der Grund-
lage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfül-
lung der in § 7 genannten Aufgaben.

(4) Die oder der Datenschutzbeauftrag-
te kann Beschäftigte oder Beschäftigter
der öffentlichen Stelle sein oder ihre oder
seine Aufgaben auf der Grundlage eines
Dienstleistungsvertrags erfüllen.

(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht
die Kontaktdaten der oder des Daten-
schutzbeauftragten und teilt diese Daten
der oder dem Hessischen Datenschutzbe-
auftragten mit.

§ 6

Rechtsstellung

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher,
dass die oder der Datenschutzbeauftragte
ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit
dem Schutz personenbezogener Daten
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zusammenhängenden Fragen eingebun-
den wird.

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die
Datenschutzbeauftragte oder den Daten-
schutzbeauftragten bei der Erfüllung ih-
rer oder seiner Aufgaben nach § 7, indem
sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben
erforderlichen Ressourcen und den Zu-
gang zu personenbezogenen Daten und
Verarbeitungsvorgängen sowie die zur
Erhaltung ihres oder seines Fachwissens
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
stellt. Insbesondere ist die oder der Da-
tenschutzbeauftragte im erforderlichen
Umfang von der Erfüllung anderer Aufga-
ben freizustellen.

(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher,
dass die oder der Datenschutzbeauftragte
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufga-
ben keine Anweisungen bezüglich der
Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die
oder der Datenschutzbeauftragte unter-
steht und berichtet unmittelbar der höchs-
ten Leitungsebene der öffentlichen Stelle.
Die oder der Datenschutzbeauftragte darf
von der öffentlichen Stelle wegen der Er-
füllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht
abberufen oder benachteiligt werden.

(4) Beschäftigte der öffentlichen Stel-
len können sich ohne Einhaltung des
Dienstwegs in allen Angelegenheiten des
Datenschutzes an die oder den Daten-
schutzbeauftragten wenden. Betroffene
Personen können die Datenschutzbeauf-
tragte oder den Datenschutzbeauftragten
zu allen mit der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten und mit der Wahr-
nehmung ihrer Rechte nach der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679, diesem Gesetz
sowie anderen Rechtsvorschriften über
den Datenschutz im Zusammenhang ste-
henden Fragen zu Rate ziehen. Die oder
der Datenschutzbeauftragte ist zur Ver-
schwiegenheit über die Identität der be-
troffenen Person verpflichtet, die ihr oder
ihm in der Eigenschaft als Datenschutz-
beauftragte oder Datenschutzbeauftragter
Tatsachen anvertraut hat. Die Verschwie-
genheitspflicht erstreckt sich auch auf die
Umstände, die Rückschlüsse auf die be-
troffene Person zulassen, sowie auf diese
Tatsachen selbst, soweit die oder der Da-
tenschutzbeauftragte nicht durch die be-
troffene Person davon befreit wird.

(5) Wenn die oder der Datenschutzbe-
auftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit
Kenntnis von Daten erhält, für die der Lei-
tung oder einer bei der öffentlichen Stelle
beschäftigten Person aus beruflichen Grün-
den ein Zeugnisverweigerungsrecht zu-
steht, steht dieses Recht auch der oder dem
Datenschutzbeauftragten und den ihr oder
ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über
die Ausübung dieses Rechts entscheidet
die Person, der das Zeugnisverweigerungs-
recht aus beruflichen Gründen zusteht, es
sei denn, dass diese Entscheidung in ab-
sehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden
kann. So weit das Zeugnisverweigerungs-
recht der oder des Datenschutzbeauftrag-
ten reicht, unterliegen ihre oder seine Ak-
ten und andere Dokumente einem Be-
schlagnahmeverbot.

§ 7

Aufgaben

(1) Der oder dem Datenschutzbeauf-
tragten obliegen neben den in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten
Aufgaben zumindest folgende Aufgaben:

1. Unterrichtung und Beratung der öf-
fentlichen Stelle und der Beschäftig-
ten, die Verarbeitungen durchführen,
hinsichtlich ihrer Pflichten nach die-
sem Gesetz und sonstigen Vorschrif-
ten über den Datenschutz, einschließ-
lich der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechts-
vorschriften,

2. Überwachung der Einhaltung dieses
Gesetzes und sonstiger Vorschriften
über den Datenschutz, einschließlich
der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechts-
vorschriften, sowie der Strategien der
öffentlichen Stelle für den Schutz per-
sonenbezogener Daten einschließlich
der Zuweisung von Zuständigkeiten,
der Sensibilisierung und der Schu-
lung der an den Verarbeitungsvor-
gängen beteiligten Beschäftigten und
der diesbezüglichen Überprüfungen,

3. Beratung im Zusammenhang mit der
Datenschutz-Folgenabschätzung und
Überwachung ihrer Durchführung
nach § 62,

4. Zusammenarbeit mit der oder dem
Hessischen Datenschutzbeauftragten,

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die oder
den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten in mit der Verarbeitung zu-
sammenhängenden Fragen, ein-
schließlich der vorherigen Konsultati-
on nach § 64, und gegebenenfalls Be-
ratung zu allen sonstigen Fragen.

Im Fall einer oder eines bei einem Gericht
bestellten Datenschutzbeauftragten be-
ziehen sich diese Aufgaben nicht auf das
Handeln des Gerichts im Rahmen seiner
justiziellen Tätigkeit.

(2) Die oder der Datenschutzbeauftrag-
te kann andere Aufgaben und Pflichten
wahrnehmen. Die öffentliche Stelle stellt
sicher, dass derartige Aufgaben und
Pflichten nicht zu einem Interessenkon-
flikt führen.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftrag-
te trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvor-
gängen verbundenen Risiko gebührend
Rechnung, wobei sie oder er die Art, den
Umfang, die Umstände und die Zwecke
der Verarbeitung berücksichtigt.

Vierter Abschnitt

Die oder der Hessische 
Datenschutzbeauftragte

§ 8

Rechtsstellung und Unabhängigkeit

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ist eine oberste Lan-
desbehörde.
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(2) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte handelt in Ausübung
ihres oder seines Amtes unabhängig und
ist nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder
er unterliegt bei der Erfüllung ihrer oder
seiner Aufgaben und bei der Ausübung
ihrer oder seiner Befugnisse weder direk-
ter noch indirekter Beeinflussung von au-
ßen und ersucht weder um Weisung noch
nimmt sie oder er Weisungen entgegen.

(3) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte unterliegt der Rech-
nungsprüfung durch den Hessischen
Rechnungshof.

(4) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ist berechtigt, an den
Sitzungen des Landtags und seiner Aus-
schüsse nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung des Landtags teilzunehmen und
sich zu Fragen zu äußern, die für den Da-
tenschutz von Bedeutung sind. Der Land-
tag und seine Ausschüsse können die An-
wesenheit der oder des Hessischen Da-
tenschutzbeauftragten verlangen.

§ 9

Wahl

(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag
der Landesregierung die Hessische Da-
tenschutzbeauftragte oder den Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident
des Landtags verpflichtet die Hessische
Datenschutzbeauftragte oder den Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten vor dem
Landtag, ihr oder sein Amt gerecht und
unparteiisch zu führen und die Verfas-
sung des Landes Hessen und das Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Gesetze getreulich zu wah-
ren.

§ 10

Persönliche Voraussetzungen

Die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte muss über die für die Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben und die
Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse
erforderliche Qualifikation, Erfahrung
und Sachkunde insbesondere im Bereich
des Schutzes personenbezogener Daten
verfügen und die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren Dienst haben.

§ 11

Amtsverhältnis

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte steht nach Maßgabe
dieses Gesetzes zum Land in einem öf-
fentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Sie
oder er übt ihre oder seine Tätigkeit
hauptamtlich aus. Die oder der Hessische
Datenschutzbeauftragte sieht von allen
mit den Aufgaben ihres oder seines Am-
tes nicht zu vereinbarenden Handlungen
ab und übt während der Amtszeit keine
mit dem Amt nicht zu vereinbarende ent-
geltliche oder unentgeltliche Tätigkeit
aus. Die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte erteilt dem Landtag jährlich
Auskunft über Art und Umfang der von

ihr oder ihm im Kalenderjahr ausgeübten
Nebentätigkeiten sowie über die dafür er-
haltenen Vergütungen.

(2) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte wird für die Dauer von
fünf Jahren gewählt. Das Amtsverhältnis
endet mit Ablauf der Amtszeit oder mit
dem Rücktritt. Die oder der Hessische Da-
tenschutzbeauftragte bleibt bis zur Neu-
wahl im Amt. Die Wiederwahl ist zuläs-
sig. Durch Urteil des Staatsgerichtshofs
können ihr oder ihm das Amt und die
Rechte aus dem Amt abgesprochen wer-
den, wenn Tatsachen vorliegen, die bei
einer Beamtin oder einem Beamten die
Entlassung nach den §§ 22 und 23 Abs. 1
und 3 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni
2017 (BGBl. I S. 1570), oder die Beendi-
gung des Dienstverhältnisses nach § 24
des Beamtenstatusgesetzes rechtfertigen.
Der Antrag auf Erhebung der Klage muss
von mindestens 15 Mitgliedern des Land-
tags unterzeichnet sein und bedarf der
Zustimmung von zwei Dritteln der gesetz-
lichen Zahl seiner Mitglieder. Die §§ 31
bis 35 des Gesetzes über den Staatsge-
richtshof in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Januar 2001 (GVBl. I 
S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. März 2015 (GVBl. S. 158), sind ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte kann jederzeit von ih-
rem oder seinem Amt zurücktreten.

(4) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ernennt für den Fall
der Verhinderung oder des vorzeitigen
Ausscheidens aus dem Amt für die Zeit
bis zur Wahl einer oder eines neuen Hes-
sischen Datenschutzbeauftragten eine Be-
schäftigte oder einen Beschäftigten ihrer
oder seiner Dienststelle zur Vertreterin
oder zum Vertreter. Als Verhinderung gilt
auch, wenn im Einzelfall in der Person
der oder des Hessischen Datenschutzbe-
auftragten Gründe vorliegen, die bei ei-
ner Richterin oder einem Richter zum
Ausschluss von der Mitwirkung oder zur
Ablehnung wegen Besorgnis der Befan-
genheit führen können.

(5) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte erhält vom Beginn des
Kalendermonats an, in dem das Amtsver-
hältnis beginnt, bis zum Ende des Kalen-
dermonats, in dem das Amtsverhältnis en-
det, als Amtsbezüge ein Amtsgehalt in
Höhe des Grundgehalts der Besoldungs-
gruppe B 7 sowie einen Familienzuschlag
in entsprechender Anwendung des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017
(GVBl. S. 114), in der jeweils geltenden
Fassung. Für Reise- und Umzugskosten,
Trennungsgeld, Beihilfen und Urlaubsan-
gelegenheiten der oder des Hessischen
Datenschutzbeauftragten gelten die für
die Beamtinnen und Beamten des Landes
geltenden Vorschriften entsprechend.

(6) Zuständig für die Festsetzung, Be-
rechnung und Anordnung der Zahlung
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der Amtsbezüge einschließlich der Son-
derzahlungen sowie der Rückforderung
zu viel gezahlter Amtsbezüge ist die Hes-
sische Bezügestelle im Auftrag der oder
des Hessischen Datenschutzbeauftragten.
Zuständig für die Festsetzung von Reise-
und Umzugskosten sowie Trennungsgeld
ist die Dienststelle der oder des Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten. Zustän-
dig für die Festsetzung der Beihilfe ist die
Kanzlei des Hessischen Landtags.

(7) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte und deren oder dessen
Hinterbliebene erhalten Versorgung in
entsprechender Anwendung der in Hes-
sen für die Mitglieder der Landesregie-
rung geltenden Bestimmungen. Zustän-
dig für die Festsetzung der Versorgungs-
bezüge ist das Regierungspräsidium Kas-
sel im Auftrag der oder des Hessischen
Datenschutzbeauftragten.

§ 12

Verschwiegenheitspflicht

Die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte ist, auch nach Beendigung ih-
res oder seines Amtsverhältnisses, ver-
pflichtet, über die ihr oder ihm bei ihrer
oder seiner amtlichen Tätigkeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
nicht für Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr oder über Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen. Satz 1
und 2 gelten entsprechend für ihre oder
seine Beschäftigten. Die oder der Hessi-
sche Datenschutzbeauftragte gilt als
oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96
der Strafprozessordnung. Sie oder er ent-
scheidet entsprechend den Bestimmun-
gen über die Vorlage- und Auskunfts-
pflichten von Behörden in den gerichtli-
chen Verfahrensordnungen. Die oder der
Hessische Datenschutzbeauftragte trifft
die Entscheidungen nach § 37 Abs. 3 des
Beamtenstatusgesetzes und § 46 des Hes-
sischen Beamtengesetzes für sich und die
bei ihr oder ihm tätigen Beamtinnen und
Beamten.

§ 13

Zuständigkeit und Aufgaben

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte überwacht bei den öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Stellen
sowie deren Auftragsverarbeitern die An-
wendung dieses Gesetzes, der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 und sonstiger
Vorschriften über den Datenschutz, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Richtli-
nie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechts-
vorschriften.

(2) Neben den Aufgaben nach Art. 57
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 hat die
oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte die Aufgaben,

1. die Anwendung dieses Gesetzes und
sonstiger Vorschriften über den Daten-
schutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680

erlassenen Rechtsvorschriften, zu
überwachen und durchzusetzen,

2. die Öffentlichkeit für die Risiken,
Vorschriften, Garantien und Rechte
im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu
sensibilisieren und sie darüber aufzu-
klären, wobei spezifische Maßnah-
men für Kinder und Jugendliche be-
sondere Beachtung finden,

3. den Landtag, die im Landtag vertre-
tenen Fraktionen, die Landesregie-
rung, die Kommunen und andere Ein-
richtungen und Gremien über legisla-
tive und administrative Maßnahmen
zum Schutz der Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen in Bezug auf
die Verarbeitung personenbezogener
Daten zu beraten,

4. die Verantwortlichen und die Auf-
tragsverarbeiter für die ihnen aus die-
sem Gesetz und sonstigen Vorschrif-
ten über den Datenschutz, einschließ-
lich der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechts-
vorschriften, entstehenden Pflichten
bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu sensibilisieren,

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person
Informationen über die Ausübung ih-
rer Rechte aufgrund dieses Gesetzes
und sonstiger Vorschriften über den
Datenschutz, einschließlich der 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, zur Verfügung zu stellen
und gegebenenfalls zu diesem Zweck
mit den Aufsichtsbehörden in ande-
ren Mitgliedstaaten zusammenzuar-
beiten,

6. sich mit Beschwerden einer betroffe-
nen Person oder Beschwerden einer
Stelle, einer Organisation oder eines
Verbandes nach Art. 55 der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 zu befassen, den
Gegenstand der Beschwerde in ange-
messenem Umfang zu untersuchen
und den Beschwerdeführer innerhalb
einer angemessenen Frist über den
Fortgang und das Ergebnis der Un-
tersuchung zu unterrichten, insbeson-
dere, wenn eine weitere Untersu-
chung oder Koordinierung mit einer
anderen Aufsichtsbehörde notwendig
ist,

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zu-
sammenzuarbeiten, auch durch Infor-
mationsaustausch, und ihnen Amts-
hilfe zu leisten, um die einheitliche
Anwendung und Durchsetzung die-
ses Gesetzes und sonstiger Vorschrif-
ten über den Datenschutz, einschließ-
lich der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechts-
vorschriften, zu gewährleisten,

8. Untersuchungen über die Anwen-
dung dieses Gesetzes und sonstiger
Vorschriften über den Datenschutz,
einschließlich der zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlasse-
nen Rechtsvorschriften, durchzufüh-
ren, auch auf der Grundlage von In-
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formationen einer anderen Aufsichts-
behörde oder einer anderen Behörde,

9. maßgebliche Entwicklungen zu ver-
folgen, soweit sie sich auf den Schutz
personenbezogener Daten auswirken,
insbesondere die Entwicklung der In-
formations- und Kommunikations-
technologie und

10. Beratung in Bezug auf die in § 64 ge-
nannten Verarbeitungsvorvorgänge
zu leisten.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) Nr. 2016/680 nimmt die oder der
Hessische Datenschutzbeauftragte zudem
die Aufgaben nach § 52 Abs. 7 auch in
Verbindung mit § 51 Abs. 4, § 53 Abs. 7
und § 55 wahr.

(3) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte beobachtet die Auswir-
kungen der automatisierten Datenverar-
beitung auf die Arbeitsweise und die Ent-
scheidungsbefugnisse der öffentlichen
Stellen, insbesondere ob diese zu einer
Verschiebung in der Gewaltenteilung
zwischen den Verfassungsorganen des
Landes, zwischen den Organen der kom-
munalen Selbstverwaltung oder zwischen
der staatlichen Verwaltung und der kom-
munalen Selbstverwaltung führen. Sie
oder er soll Maßnahmen anregen, die ge-
eignet erscheinen, derartige Auswirkun-
gen zu verhindern.

(4) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ist

1. zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach

a) § 38 und

b) Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 sowie

2. zuständige Stelle für die Leistung von
Hilfe nach Art. 13 Abs. 2 Buchst. a
des Übereinkommens zum Schutz des
Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vom 28. Januar 1981 (BGBl. 1985
II S. 538, 539).

(5) Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für das
Handeln der Gerichte im Rahmen ihrer
justiziellen Tätigkeit.

(6) Zur Erfüllung der in Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 genannten Aufgabe kann die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte
von sich aus oder auf Anfrage Stellung-
nahmen an den Landtag oder einen sei-
ner Ausschüsse, die Landesregierung, die
Kommunen, sonstige Einrichtungen und
Stellen sowie an die Öffentlichkeit rich-
ten. Auf Ersuchen des Landtags oder ei-
nes seiner Ausschüsse, der Landesregie-
rung, der Kommunen, sonstiger Einrich-
tungen und Stellen geht die oder der Hes-
sische Datenschutzbeauftragte ferner
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vor-
gänge des Datenschutzes nach.

(7) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte erleichtert das Einrei-
chen der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 genannten
Beschwerden durch Maßnahmen wie et-
wa die Bereitstellung eines Beschwerde-
formulars, das auch elektronisch ausge-

füllt werden kann, ohne dass andere
Kommunikationsmittel ausgeschlossen
werden.

(8) Zur Erfüllung der in Abs. 2 Satz 1
Nr. 7 genannten Aufgabe kann die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte
anderen Aufsichtsbehörden Informatio-
nen übermitteln und ihnen Amtshilfe leis-
ten.

(9) Für die Erfüllung der Aufgaben
und Gewährung der Auskunft nach § 80
Abs. 1 erhebt die oder der Hessische Da-
tenschutzbeauftragte Kosten (Gebühren
und Auslagen) nach Maßgabe des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622), und § 88 Abs. 1 in
Verbindung mit der Anlage zu diesem
Gesetz.

(10) Die Erfüllung der Aufgaben der
oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten ist für die betroffene Person ver-
waltungskostenfrei. Bei offenkundig un-
begründeten oder, insbesondere im Fall
von häufiger Wiederholung, exzessiven
Anfragen kann die oder der Hessische
Datenschutzbeauftragte eine Gebühr auf
der Grundlage der Anlage zu diesem Ge-
setz verlangen oder sich weigern, auf-
grund der Anfrage tätig zu werden. In
diesem Fall trägt die oder der Hessische
Datenschutzbeauftragte die Beweislast
für den offenkundig unbegründeten oder
exzessiven Charakter der Anfrage.

(11) Die Landesregierung wird er-
mächtigt, nach Anhörung der oder des
Hessischen Datenschutzbeauftragten die
Anlage zu diesem Gesetz durch Rechts-
verordnung nach Maßgabe des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes zu än-
dern.

§ 14

Befugnisse

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte nimmt im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 die Befugnisse nach Art. 58
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 wahr.
Kommt die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte zu dem Ergebnis, dass
Verstöße gegen die Vorschriften über den
Datenschutz oder sonstige Mängel bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten
vorliegen, teilt sie oder er dies der öffent-
lichen Stelle mit und gibt dieser vor der
Ausübung der Befugnisse des Art. 58
Abs. 2 Buchst. b bis g, i und j der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb einer angemes-
senen Frist. Von der Einräumung der Ge-
legenheit zur Stellungnahme kann abge-
sehen werden, wenn eine sofortige Ent-
scheidung wegen Gefahr im Verzug oder
im öffentlichen Interesse notwendig er-
scheint oder ihr ein zwingendes öffentli-
ches Interesse entgegensteht. Die Stel-
lungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der
Mitteilung der oder des Hessischen Da-
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tenschutzbeauftragten getroffen worden
sind. Die Ausübung der Befugnisse nach
Art. 58 Abs. 2 Buchst. b bis g, i und j der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 teilt die
oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte der jeweils zuständigen Rechts-
und Fachaufsichtsbehörde mit.

(2) Stellt die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte bei Datenverarbeitun-
gen zu Zwecken außerhalb des An-
wendungsbereichs der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 Verstöße gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes oder gegen an-
dere Vorschriften über den Datenschutz
oder sonstige Mängel bei der Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener
Daten fest, so beanstandet sie oder er dies
im Fall einer öffentlichen Stelle

1. des Landes gegenüber der zuständi-
gen obersten Landesbehörde,

2. einer Gemeinde oder eines Landkrei-
ses gegenüber dem jeweiligen vertre-
tungsberechtigten Organ

und fordert diese zur Stellungnahme in-
nerhalb einer von ihr oder ihm zu bestim-
menden Frist auf. In den Fällen des Satz 1
Nr. 2 unterrichtet die oder der Hessische
Datenschutzbeauftragte gleichzeitig die
zuständige Aufsichtsbehörde. Die Stel-
lungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der
Beanstandung der oder des Hessischen
Datenschutzbeauftragten getroffen wor-
den sind. Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte kann von einer Bean-
standung absehen oder auf eine Stellung-
nahme verzichten, insbesondere wenn es
sich um unerhebliche oder inzwischen
beseitigte Mängel handelt. Die oder der
Hessische Datenschutzbeauftragte kann
den Verantwortlichen auch davor warnen,
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgän-
ge voraussichtlich gegen in diesem Ge-
setz enthaltene und andere auf die jewei-
lige Datenverarbeitung anzuwendende
Vorschriften über den Datenschutz versto-
ßen.

(3) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte kann bei Verstößen
nach Abs. 2 Satz 1 darüber hinaus anord-
nen,

1. Verarbeitungsvorgänge, gegebenen-
falls auf bestimmte Weise oder inner-
halb eines bestimmten Zeitraums, mit
den Vorschriften dieses Gesetzes oder
anderen Vorschriften über den Daten-
schutz in Einklang zu bringen,

2. personenbezogene Daten zu berichti-
gen,

3. personenbezogene Daten in der Ver-
arbeitung einzuschränken,

4. personenbezogene Daten zu löschen,

wenn dies zur Beseitigung eines erhebli-
chen Verstoßes gegen datenschutzrechtli-
che Vorschriften erforderlich ist.

(4) Die öffentlichen Stellen sind ver-
pflichtet, die Hessische Datenschutzbe-
auftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten bei der Erfüllung ih-
rer oder seiner Aufgaben zu unterstützen.
Ihr oder ihm ist insbesondere

1. Auskunft zu allen Fragen zu erteilen
und alle Dokumente vorzulegen, die
im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten ste-
hen,

2. Zugang zu allen personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden, zu ge-
währen,

3. Zugang zu den Grundstücken und
Diensträumen einschließlich aller Da-
tenverarbeitungsanlagen und -geräte
zu gewähren,

soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben erforderlich ist.

(5) Wenn eine oberste Landesbehörde
im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes dies gebie-
tet, dürfen die Rechte nach Abs. 3 nur von
der oder dem Hessischen Datenschutzbe-
auftragten persönlich ausgeübt werden.
In diesem Fall dürfen personenbezogene
Daten einer betroffenen Person, der von
dem Verantwortlichen Vertraulichkeit be-
sonders zugesichert worden ist, auch der
oder dem Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten gegenüber nicht offenbart wer-
den.

§ 15

Gutachten und Untersuchungen, 
Tätigkeitsbericht

(1) Der Landtag und die Landesregie-
rung können die Hessische Datenschutz-
beauftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten mit der Erstattung
von Gutachten und der Durchführung von
Untersuchungen in Datenschutzfragen
und Fragen des freien Zugangs zu Infor-
mationen betrauen.

(2) Der Landtag, die Präsidentin oder
der Präsident des Landtags und die in 
§ 29 Abs. 3 genannten Vertretungsorgane
können verlangen, dass die oder der Hes-
sische Datenschutzbeauftragte unter-
sucht, aus welchen Gründen Auskunftser-
suchen nicht oder nicht ausreichend be-
antwortet wurden.

(3) Zum 31. Dezember jedes Jahres hat
die oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte dem Landtag und der Landesregie-
rung einen Bericht über das Ergebnis ih-
rer oder seiner Tätigkeit vorzulegen und
regt Verbesserungen des Datenschutzes
an. Die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte macht diesen Bericht der Öf-
fentlichkeit, der Europäischen Kommissi-
on und dem Europäischen Datenschutz-
ausschuss zugänglich. Zwischenberichte
zur Vorlage bei dem Landtag und der
Landesregierung sind zulässig.

(4) Die Landesregierung legt ihre Stel-
lungnahme zu einem Bericht nach Abs. 3
Satz 1 oder 3, soweit dessen Gegenstand
die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch öffentliche Stellen ist, dem
Landtag vor.

§ 16

Informationspflichten

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ist über Verfahrensent-
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wicklungen im Zusammenhang mit der
automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtzeitig und umfas-
send zu unterrichten.

(2) Wird die oder der Hessische Da-
tenschutzbeauftragte aufgrund einer
Rechtsvorschrift gehört, soll sie oder er
unverzüglich mitteilen, ob und innerhalb
welcher Frist eine Stellungnahme abge-
geben wird.

§ 17

Benachteiligungsverbot bei Anrufung
der oder des Hessischen Datenschutzbe-

auftragten

Unbeschadet des Art. 77 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 sowie § 55 darf
keiner Person ein Nachteil daraus er-
wachsen, dass sie sich aufgrund tatsächli-
cher Anhaltspunkte für einen Verstoß ge-
gen Vorschriften dieses Gesetzes oder an-
derer Vorschriften über den Datenschutz
an die Hessische Datenschutzbeauftragte
oder den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten wendet. Beschäftigte öffentlicher
Stellen können sich ohne Einhaltung des
Dienstwegs an die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen
Datenschutzbeauftragten wenden. Die
dienstrechtlichen Pflichten der Beschäf-
tigten bleiben im Übrigen unberührt.

§ 18

Personal- und Sachausstattung

(1) Der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten ist die für die Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben notwen-
dige Personal- und Sachausstattung zur
Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzel-
plan des Landtags in einem eigenen Ka-
pitel auszuweisen. Die Präsidentin oder
der Präsident des Landtags nimmt die
Personal- und Sachausstattung nach Aus-
wahl der oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten vor.

(2) Die Beamtinnen und Beamten wer-
den von der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten ausgewählt und auf
deren oder dessen Vorschlag durch die
Präsidentin oder den Präsidenten des
Landtags ernannt. Ihre Dienstvorgesetzte
oder ihr Dienstvorgesetzter ist die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte, an
deren oder dessen Weisungen sie aus-
schließlich gebunden sind. Die oder der
Hessische Datenschutzbeauftragte übt für
die bei ihr oder ihm tätigen Beamtinnen
und Beamten die Aufgaben der obersten
Dienstbehörde nach dem Hessischen Dis-
ziplinargesetz aus. Für sonstige Beschäf-
tigte gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

Fünfter Abschnitt

Rechtsbehelfe

§ 19

Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Für Streitigkeiten zwischen einer
natürlichen oder einer juristischen Person

und der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten über Rechte nach 
Art. 78 Abs. 1 und 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 sowie § 56 ist der Ver-
waltungsrechtsweg gegeben. Satz 1 gilt
nicht für Bußgeldverfahren.

(2) Für Verfahren nach Abs. 1 Satz 1
findet § 20 Abs. 2, 3, 5 und 7 des Bundes-
datenschutzgesetzes entsprechende An-
wendung.

(3) In Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 ist
die oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte beteiligungsfähig.

(4) Für Klagen betroffener Personen
gegen einen Verantwortlichen oder einen
Auftragsverarbeiter wegen eines Versto-
ßes gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen im Anwendungsbereich der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 oder der darin
enthaltenen Rechte der betroffenen Per-
son findet § 44 des Bundesdatenschutzge-
setzes entsprechende Anwendung.

(5) Behörden und sonstige öffentliche
Stellen des Landes können unbeschadet
anderer Rechtsbehelfe gerichtlich gegen
sie betreffende verbindliche Entscheidun-
gen der oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten vorgehen. Wenn die
Behörde oder öffentliche Stelle eine ver-
bindliche Entscheidung der oder des Hes-
sischen Datenschutzbeautragten nicht be-
achtet und nicht innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe gerichtlich gegen die-
se vorgeht, kann die oder der Hessische
Datenschutzbeauftragte die gerichtliche
Feststellung der Rechtmäßigkeit der ge-
troffenen verbindlichen Entscheidung be-
antragen.

(6) Die Klage einer Behörde oder sons-
tigen öffentlichen Stelle des Landes ge-
gen eine verbindliche Entscheidung der
oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten nach Art. 58 Abs. 2 Buchst. g der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder § 14
Abs. 3 Nr. 4 hat aufschiebende Wirkung.

ZWEITER TEIL

Durchführungsbestimmungen für 
Verarbeitungen zu Zwecken nach 

Artikel 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679

Erster Abschnitt

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
personenbezogener Daten

Erster Titel

Verarbeitung personenbezogener 
Daten und Verarbeitung zu 

anderen Zwecken

§ 20

Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Art. 9
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
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durch öffentliche Stellen zulässig, wenn
sie

1. erforderlich ist, um die aus dem Recht
der sozialen Sicherheit und des Sozi-
alschutzes erwachsenden Rechte aus-
zuüben und den diesbezüglichen
Pflichten nachzukommen,

2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge,
für die Beurteilung der Arbeitsfähig-
keit der Beschäftigten, für die medizi-
nische Diagnostik, die Versorgung
oder Behandlung im Gesundheits-
oder Sozialbereich oder für die Ver-
waltung von Systemen und Diensten
im Gesundheits- und Sozialbereich
oder aufgrund eines Vertrags der be-
troffenen Person mit einem Angehöri-
gen eines Gesundheitsberufs erfor-
derlich ist, und diese Daten von ärztli-
chem Personal oder durch sonstige
Personen, die einer entsprechenden
Geheimhaltungspflicht unterliegen,
oder unter deren Verantwortung ver-
arbeitet werden, oder

3. aus Gründen des öffentlichen Interes-
ses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit, wie dem Schutz vor schwer-
wiegenden grenzüberschreitenden
Gesundheitsgefahren oder zur Ge-
währleistung hoher Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards bei der Gesund-
heitsversorgung und bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten erforder-
lich ist; ergänzend zu den in Abs. 2
genannten Maßnahmen sind insbe-
sondere die berufsrechtlichen und
strafrechtlichen Vorgaben zur Wah-
rung des Berufsgeheimnisses einzu-
halten,

4. a) aus Gründen eines erheblichen öf-
fentlichen Interesses unbedingt er-
forderlich ist,

b) zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit
erforderlich ist oder

c) aus zwingenden Gründen der Ver-
teidigung oder für humanitäre
Maßnahmen erforderlich ist

und soweit die Interessen des Verantwort-
lichen an der Datenverarbeitung die Inte-
ressen der betroffenen Person überwie-
gen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 sind ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen
Person vorzusehen. Unter Berücksichti-
gung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere
der mit der Verarbeitung verbundenen
Risiken für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen können dazu insbeson-
dere gehören:

1. technische und organisatorische Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass die
Verarbeitung nach der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 erfolgt,

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass
nachträglich überprüft und festge-

stellt werden kann, ob und von wem
personenbezogene Daten eingege-
ben, verändert oder entfernt worden
sind,

3. Sensibilisierung der an Verarbei-
tungsvorgängen Beteiligten,

4. Beschränkung des Zugangs zu den
personenbezogenen Daten innerhalb
der verantwortlichen Stelle und von
Auftragsverarbeitern,

5. Pseudonymisierung personenbezoge-
ner Daten,

6. Verschlüsselung personenbezogener
Daten,

7. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertrau-
lichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und
Belastbarkeit der Systeme und Diens-
te im Zusammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener Daten,
einschließlich der Fähigkeit, die Ver-
fügbarkeit und den Zugang bei ei-
nem physischen oder technischen
Zwischenfall rasch wiederherzustel-
len,

8. zur Gewährleistung der Sicherheit
der Verarbeitung die Einrichtung ei-
nes Verfahrens zur regelmäßigen
Überprüfung, Bewertung und Evalu-
ierung der Wirksamkeit der techni-
schen und organisatorischen Maß-
nahmen oder

9. spezifische Verfahrensregelungen,
die im Fall einer Übermittlung oder
Verarbeitung für andere Zwecke die
Einhaltung der Vorgaben dieses Ge-
setzes sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 sicherstellen.

(3) Werden personenbezogene Daten
nicht automatisiert verarbeitet, sind ins-
besondere Maßnahmen zu treffen, um
den Zugriff Unbefugter bei der Bearbei-
tung, der Aufbewahrung, dem Transport
und der Vernichtung zu verhindern.

§ 21

Verarbeitung zu anderen Zwecken

(1) Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem die Daten erhoben
wurden, durch öffentliche Stellen im Rah-
men ihrer Aufgabenerfüllung ist zulässig,
wenn

1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse
der betroffenen Person liegt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass
sie in Kenntnis des anderen Zwecks
ihre Einwilligung verweigern würde,

2. Angaben der betroffenen Person
überprüft werden müssen, weil tat-
sächliche Anhaltspunkte für deren
Unrichtigkeit bestehen,

3. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile
für das Gemeinwohl oder einer Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung, die Verteidigung oder
die nationale Sicherheit, zur Wahrung
erheblicher Belange des Gemein-
wohls oder zur Sicherung des Steuer-
oder Zollaufkommens erforderlich ist,
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4. sie zur Verfolgung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Stra-
fen oder Maßnahmen im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs
oder von Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendge-
richtsgesetzes oder zur Vollstreckung
von Geldbußen erforderlich ist,

5. sie zur Abwehr einer schwerwiegen-
den Beeinträchtigung der Rechte und
Freiheiten einer anderen Person er-
forderlich ist oder

6. sie der Wahrnehmung von Aufsichts-
und Kontrollbefugnissen, der Rech-
nungsprüfung oder der Durchführung
von Organisationsuntersuchungen
des Verantwortlichen dient; dies gilt
auch für die Verarbeitung zu Ausbil-
dungs- und Prüfungszwecken durch
den Verantwortlichen, soweit schutz-
würdige Interessen der betroffenen
Person dem nicht entgegenstehen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sin-
ne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 2016/679 zu einem anderen Zweck als
zu demjenigen, zu dem die Daten erho-
ben wurden, ist zulässig, wenn die Vo-
raussetzungen des Abs. 1 und ein Aus-
nahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder nach
§ 20 Abs. 1 vorliegen.

(3) Personenbezogene Daten, die aus-
schließlich zu Zwecken der Datenschutz-
kontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung des ordnungsgemäßen Be-
triebs einer Datenverarbeitungsanlage
verarbeitet werden, dürfen nicht für an-
dere Zwecke verarbeitet werden.

§ 22

Datenübermittlungen 
durch öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch öffentliche Stellen an öf-
fentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur
Erfüllung der in der Zuständigkeit der
übermittelnden Stelle oder des Dritten, an
den die Daten übermittelt werden, liegen-
den Aufgaben erforderlich ist und die Vo-
raussetzungen vorliegen, die eine Verar-
beitung nach § 21 zulassen würden. Der
Dritte, an den die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für den Zweck verar-
beiten, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden. Eine Verarbeitung für an-
dere Zwecke ist unter den Voraussetzun-
gen des § 21 zulässig.

(2) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch öffentliche Stellen an
nicht öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zustän-
digkeit der übermittelnden Stelle lie-
genden Aufgaben erforderlich ist und
die Voraussetzungen vorliegen, die
eine Verarbeitung nach § 21 zulassen
würden,

2. der Dritte, an den die Daten übermit-
telt werden, ein berechtigtes Interes-
se an der Kenntnis der zu übermit-

telnden Daten glaubhaft darlegt und
die betroffene Person kein schutzwür-
diges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung hat oder

3. es zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung rechtlicher An-
sprüche erforderlich ist

und der Dritte sich gegenüber der über-
mittelnden öffentlichen Stelle verpflichtet
hat, die Daten nur für den Zweck zu ver-
arbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm
übermittelt werden. Eine Verarbeitung für
andere Zwecke ist zulässig, wenn eine
Übermittlung nach Satz 1 zulässig wäre
und die übermittelnde Stelle zugestimmt
hat.

(3) Die Übermittlung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sin-
ne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 ist zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 oder 2 und
ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 
Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
oder nach § 20 Abs. 1 vorliegen.

(4) Die Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Stelle. Ist die Übermittlung zur
Erfüllung von Aufgaben eines in § 2 
Abs. 1 und 3 genannten Empfängers er-
forderlich, so trägt auch dieser hierfür die
Verantwortung und hat sicherzustellen,
dass die Erforderlichkeit nachträglich über-
prüft werden kann. Die übermittelnde Stel-
le hat in diesem Fall die Zuständigkeit des
Empfängers und die Schlüssigkeit der An-
frage zu überprüfen. Bestehen im Einzelfall
Zweifel an der Schlüssigkeit, so hat sie da-
rüber hinaus die Erforderlichkeit zu über-
prüfen. Der Empfänger hat der übermit-
telnden Stelle die für ihre Prüfung erfor-
derlichen Angaben zu machen.

Zweiter Titel

Besondere Verarbeitungssituationen

§ 23

Datenverarbeitung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten von Be-
schäftigten dürfen für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses verarbeitet
werden, wenn dies für die Entscheidung
über die Begründung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses oder nach Begrün-
dung des Beschäftigungsverhältnisses für
dessen Durchführung, Beendigung oder
Abwicklung sowie zur Durchführung in-
nerdienstlicher planerischer, organisatori-
scher, sozialer und personeller Maßnah-
men erforderlich ist. Dies gilt auch zur
Ausübung oder Erfüllung der sich aus ei-
nem Gesetz oder einem Tarifvertrag, ei-
ner Betriebs- oder Dienstvereinbarung
(Kollektivvereinbarung) ergebenden
Rechte und Pflichten der Interessenver-
tretung der Beschäftigten. Zur Aufde-
ckung von Straftaten dürfen personenbe-
zogene Daten von Beschäftigten nur dann
verarbeitet werden, wenn zu dokumentie-
rende tatsächliche Anhaltspunkte den
Verdacht begründen, dass die betroffene
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Person im Beschäftigungsverhältnis eine
Straftat begangen hat, die Verarbeitung
zur Aufdeckung erforderlich ist und das
schutzwürdige Interesse der oder des Be-
schäftigten an dem Ausschluss der Verar-
beitung nicht überwiegt, insbesondere
Art und Ausmaß im Hinblick auf den An-
lass nicht unverhältnismäßig sind.

(2) Erfolgt die Verarbeitung personen-
bezogener Daten von Beschäftigten auf
der Grundlage einer Einwilligung, so sind
für die Beurteilung der Freiwilligkeit der
Einwilligung insbesondere die im Be-
schäftigungsverhältnis bestehende Ab-
hängigkeit der beschäftigten Person so-
wie die Umstände, unter denen die Ein-
willigung erteilt worden ist, zu berück-
sichtigen. Freiwilligkeit kann insbesonde-
re vorliegen, wenn für die beschäftigte Per-
son ein rechtlicher oder wirtschaftlicher
Vorteil erreicht wird oder Dienstherr oder
Arbeitgeber und beschäftigte Person
gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die
Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit
nicht wegen besonderer Umstände eine
andere Form angemessen ist. Der Dienst-
herr oder Arbeitgeber hat die beschäftigte
Person über den Zweck der Datenverarbei-
tung und über ihr Widerrufsrecht nach 
Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 in Textform aufzuklären.

(3) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Art. 9
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-
ses zulässig, wenn sie zur Ausübung von
Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher
Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem
Recht der sozialen Sicherheit und des So-
zialschutzes erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse der betroffenen
Person an dem Ausschluss der Verarbei-
tung überwiegt. Abs. 2 gilt auch für die
Einwilligung in die Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Da-
ten; die Einwilligung muss sich dabei aus-
drücklich auf diese Daten beziehen. § 20
Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten einschließlich besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten von Be-
schäftigten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses ist auf der Grundlage
von Kollektivvereinbarungen zulässig.
Dabei haben die Verhandlungspartner
Art. 88 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 zu beachten.

(5) Der Verantwortliche muss geeigne-
te Maßnahmen ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass insbesondere die in Art. 5
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 darge-
legten Grundsätze für die Verarbeitung
personenbezogener Daten eingehalten
werden.

(6) Die Beteiligungsrechte der Interes-
senvertretungen der Beschäftigten blei-
ben unberührt.

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auch anzu-
wenden, wenn personenbezogene Daten,
einschließlich besonderer Kategorien per-

sonenbezogener Daten, von Beschäftigten
verarbeitet werden, ohne dass sie in ei-
nem Dateisystem gespeichert sind oder
gespeichert werden sollen. Die für das
Personalaktenrecht geltenden Vorschrif-
ten des Hessischen Beamtengesetzes
sind, soweit tarifvertraglich nichts Abwei-
chendes geregelt ist, auf Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst entsprechend anzuwenden.

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Geset-
zes sind:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, einschließlich der Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer im
Verhältnis zum Entleiher,

2. zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-
te,

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sowie an Abklärungen der be-
ruflichen Eignung oder Arbeitserpro-
bung (Rehabilitandinnen und Rehabi-
litanden),

4. in anerkannten Werkstätten für be-
hinderte Menschen Beschäftigte,

5. Freiwillige, die einen Dienst nach
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2854), oder dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz vom
28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1722), leisten,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaft-
lichen Unselbständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Personen anzusehen
sind; zu diesen gehören auch die in
Heimarbeit Beschäftigten und die ih-
nen Gleichgestellten,

7. Beamtinnen und Beamte im Gel-
tungsbereich des Hessischen Beam-
tengesetzes, Richterinnen und Richter
des Landes sowie Zivildienstleisten-
de.

Bewerberinnen und Bewerber für ein Be-
schäftigungsverhältnis sowie Personen,
deren Beschäftigungsverhältnis beendet
ist, gelten als Beschäftigte.

§ 24

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken

und zu statistischen Zwecken

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Art. 9
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
auch ohne Einwilligung für wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke
oder für statistische Zwecke zulässig,
wenn die Verarbeitung zu diesen Zwe-
cken erforderlich ist und die Interessen
des Verantwortlichen an der Verarbeitung
die Interessen der betroffenen Person an
einem Ausschluss der Verarbeitung über-
wiegen. Der Verantwortliche sieht ange-
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messene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen
Person nach § 20 Abs. 2 Satz 2 vor. Vor
dem Beginn des Forschungsvorhabens ist
ein Datenschutzkonzept zu erstellen, das
der zuständigen Aufsichtsbehörde auf
Nachfrage vorzulegen ist.

(2) Die in den Art. 15, 16, 18 und 21
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vorge-
sehenen Rechte der betroffenen Person
sind insoweit beschränkt, als diese Rechte
voraussichtlich die Verwirklichung der
Forschungs- oder Statistikzwecke unmög-
lich machen oder ernsthaft beinträchtigen
und die Beschränkung für die Erfüllung
der Forschungs- oder Statistikzwecke not-
wendig ist. Das Recht auf Auskunft nach
Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
besteht darüber hinaus nicht, wenn die
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung erforderlich sind und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu den in § 20 Abs. 2
genannten Maßnahmen sind zu wissen-
schaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen
Zwecken verarbeitete besondere Katego-
rien personenbezogener Daten im Sinne
des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 zu anonymisieren, sobald
dies nach dem Forschungs- oder Statistik-
zweck möglich ist, es sei denn, berechtig-
te Interessen der betroffenen Person ste-
hen dem entgegen. Sobald der For-
schungs- oder Statistikzweck dies erlaubt,
sind die Merkmale, mit deren Hilfe ein
Personenbezug hergestellt werden kann,
gesondert zu speichern; die Merkmale
sind zu löschen, sobald der Forschungs-
oder Statistikzweck dies zulässt.

(4) Der Verantwortliche darf personen-
bezogene Daten zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken nur veröf-
fentlichen, wenn die betroffene Person ein-
gewilligt hat oder dies für die Darstellung
von Forschungsergebnissen über Ereignisse
der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 25

Datenverarbeitung zu im öffentlichen
Interesse liegenden Archivzwecken

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Art. 9
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
zulässig, wenn sie für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwecke erforder-
lich ist. Der Verantwortliche sieht ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen
Person nach § 20 Abs. 2 Satz 2 vor.

(2) Das Recht auf Auskunft der betrof-
fenen Person nach Art. 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 besteht nicht,
wenn das Archivgut nicht durch den Na-
men der Person erschlossen ist oder keine
Angaben gemacht werden, die das Auf-
finden des betreffenden Archivguts mit
vertretbarem Verwaltungsaufwand er-
möglichen.

(3) Das Recht auf Berichtigung der be-
troffenen Person nach Art. 16 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 besteht nicht,
wenn die personenbezogenen Daten zu
Archivzwecken im öffentlichen Interesse
verarbeitet werden. Bestreitet die betrof-
fene Person die Richtigkeit der personen-
bezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit
einer Gegendarstellung einzuräumen.
Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die
Gegendarstellung den Unterlagen hinzu-
zufügen.

(4) Die in Art. 18 Abs. 1 Buchst. a, b
und d, Art. 20 und 21 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 vorgesehenen Rechte
bestehen nicht, soweit diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der im
öffentlichen Interesse liegenden Archiv-
zwecke unmöglich machen oder ernsthaft
beeinträchtigen und die Ausnahmen für
die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich
sind.

§ 26

Rechte der betroffenen Person und auf-
sichtsbehördliche Untersuchungen im Fall

von Geheimhaltungspflichten

(1) Die Pflicht zur Information der be-
troffenen Person nach Art. 14 Abs. 1 bis 4
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 be-
steht ergänzend zu den in Art. 14 Abs. 5
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ge-
nannten Ausnahmen nicht, soweit durch
ihre Erfüllung Informationen offenbart
würden, die ihrem Wesen nach, insbeson-
dere wegen der überwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim
gehalten werden müssen.

(2) Das Recht auf Auskunft der betrof-
fenen Person nach Art. 15 der Verord-
nung Nr. 2016/679 besteht nicht, soweit
durch die Auskunft Informationen offen-
bart würden, die nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbeson-
dere wegen der überwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim
gehalten werden müssen.

(3) Die Pflicht zur Benachrichtigung
nach Art. 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu der in
Art. 34 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 genannten Ausnahme nicht,
soweit durch die Benachrichtigung Infor-
mationen offenbart würden, die nach ei-
ner Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen
nach, insbesondere wegen der überwie-
genden berechtigten Interessen eines
Dritten, geheim gehalten werden müssen.
Abweichend von der Ausnahme nach
Satz 1 ist die betroffene Person nach 
Art. 34 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
zu benachrichtigen, wenn die Interessen
der betroffenen Person, insbesondere un-
ter Berücksichtigung drohender Schäden,
gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse
überwiegen.

(4) Werden Daten Dritter im Zuge der
Aufnahme oder im Rahmen eines Man-
datsverhältnisses an einen Berufsgeheim-
nisträger übermittelt, so besteht die
Pflicht der übermittelnden Stelle zur In-
formation der betroffenen Person nach
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Art. 13 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 nicht, sofern nicht das Inte-
resse der betroffenen Person an der Infor-
mationserteilung überwiegt.

(5) Erlangt die oder der Hessische Da-
tenschutzbeauftragte oder ihre oder seine
Beschäftigten im Rahmen einer Untersu-
chung Kenntnis von Daten, die nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach
einer Geheimhaltungspflicht unterliegen,
gilt diese auch für sie.

§ 27

Datenübermittlung an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften

Die Übermittlung personenbezogener
Daten an Stellen der öffentlich-rechtli-
chen Religionsgemeinschaften ist in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften
über die Übermittlung an öffentliche Stel-
len nur zulässig, sofern auf Grundlage ge-
eigneter Garantien sichergestellt ist, dass
bei der empfangenden Stelle eine Daten-
verarbeitung im Einklang mit der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 erfolgt.

§ 28

Datenverarbeitung des 
Hessischen Rundfunks zu journalistischen

Zwecken

(1) Führt die journalistische Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Veröf-
fentlichung von Gegendarstellungen der
betroffenen Personen, so sind diese Ge-
gendarstellungen zu den gespeicherten
Daten zu nehmen und für dieselbe Zeit-
dauer aufzubewahren wie die Daten
selbst.

(2) Der Rundfunkrat bestellt eine Be-
auftragte oder einen Beauftragten für den
Datenschutz, die oder der die Ausführung
von Abs. 1 sowie anderer Vorschriften
über den Datenschutz im journalistischen
Bereich frei von Weisungen überwacht.
An sie oder ihn kann sich jede Person
wenden, wenn sie annimmt, bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zu
journalistischen Zwecken in ihren Rech-
ten verletzt worden zu sein. Beanstandun-
gen richtet die oder der Beauftragte für
den Datenschutz an die Intendantin oder
den Intendanten und unterrichtet gleich-
zeitig den Rundfunkrat. Die Dienstauf-
sicht obliegt dem Verwaltungsrat.

(3) Der oder dem nach Abs. 2 zu be-
stellenden Beauftragten für den Daten-
schutz können auch die Aufgaben nach 
§ 7 zugewiesen werden.

Dritter Titel

Rechte des Landtags und der 
kommunalen Vertretungsorgane

§ 29

Auskunftsrecht des Landtags und der
kommunalen Vertretungsorgane

(1) Die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung, die Kommunalen Gebiets-

rechenzentren und die öffentlichen Stel-
len des Landes, die Datenverarbeitungs-
anlagen und -geräte betreiben, sind ver-
pflichtet, dem Landtag, der Präsidentin
oder dem Präsidenten des Landtags und
den Fraktionen des Landtags die von die-
sen im Rahmen ihrer Zuständigkeit ver-
langten Auskünfte aufgrund der gespei-
cherten Daten zu geben, soweit Program-
me zur Auswertung vorhanden sind. Die
Auskünfte dürfen keine personenbezoge-
nen Daten enthalten. Den Auskünften
darf ein gesetzliches Verbot oder ein öf-
fentliches Interesse nicht entgegenstehen.
Dem Auskunftsrecht des Landtags steht
ein öffentliches Interesse in der Regel
nicht entgegen. Der Landtag hat Zugriff
auf die Daten, soweit durch technische
Maßnahmen sichergestellt ist, dass die
Grenzen von Satz 1 bis 3 eingehalten
werden.

(2) Der Landtag kann von der Landes-
regierung Auskünfte über die bestehen-
den Verfahren verlangen, die für Aus-
künfte oder den Zugriff nach Abs. 1 ge-
eignet sind. Das Auskunftsverlangen
kann sich erstrecken auf

1. den Namen des Verfahrens mit kur-
zer Funktionsbeschreibung,

2. die vorhandenen Verfahren,

3. den Aufbau der Datensätze mit An-
gaben über den Inhalt und die Ord-
nungskriterien,

4. die vorhandenen Auswertungspro-
gramme,

5. die zuständige Behörde.

(3) Das Auskunftsrecht nach Abs. 1
steht im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
den Gemeindevertretungen und den
Kreistagen sowie deren Fraktionen und
den entsprechenden Organen der ande-
ren in § 2 Abs. 1 genannten öffentlichen
Stellen gegenüber der Hessischen Zentra-
le für Datenverarbeitung, dem zuständi-
gen Kommunalen Gebietsrechenzentrum
und den Behörden der Gemeinden und
Landkreise zu, die Datenverarbeitungsan-
lagen und -geräte betreiben. Anträge der
Fraktionen sind in den Gemeinden über
den Gemeindevorstand, in den Kreisen
über den Kreisausschuss zu leiten.

§ 30

Verarbeitung personenbezogener Daten
durch den Landtag und die kommunalen

Vertretungsorgane

(1) Mit Ausnahme der §§ 15 und 29
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
für den Landtag nur, soweit er in Verwal-
tungsangelegenheiten tätig wird, insbe-
sondere wenn es sich um die wirtschaftli-
chen Angelegenheiten des Landtags, die
Personalverwaltung oder die Ausführung
von gesetzlichen Vorschriften, deren Voll-
zug der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Landtags zugewiesen ist, handelt. Im
Übrigen gibt sich der Landtag eine seiner
verfassungsrechtlichen Stellung entspre-
chende Datenschutzordnung. Sie findet
auf die für die Fraktionen und Abgeord-
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neten tätigen Personen entsprechende
Anwendung.

(2) Die Landesregierung darf perso-
nenbezogene Daten, die für andere Zwe-
cke erhoben worden sind, zur Beantwor-
tung parlamentarischer Anfragen sowie
zur Vorlage von Unterlagen und Berich-
ten im Rahmen der Geschäftsordnung des
Landtags in dem dafür erforderlichen
Umfang verwenden. Dies gilt nicht, wenn
die Übermittlung der Daten wegen ihres
streng persönlichen Charakters für die
Betroffenen unzumutbar ist. Besondere
gesetzliche Übermittlungsverbote bleiben
unberührt.

(3) Von der Landesregierung übermit-
telte personenbezogene Daten dürfen
nicht in Landtagsdrucksachen aufgenom-
men oder in sonstiger Weise allgemein
zugänglich gemacht werden. Dies gilt
nicht, wenn keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass schutzwürdige Belange
der Betroffenen beeinträchtigt werden.

(4) Abs. 2 gilt entsprechend für die
Verwaltungsbehörden der Gemeinden
und Landkreise im Rahmen ihrer jeweili-
gen Auskunftspflichten nach der Hessi-
schen Gemeindeordnung und der Hessi-
schen Landkreisordnung.

Zweiter Abschnitt

Rechte der betroffenen Person

§ 31

Informationspflicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der 

betroffenen Person

(1) Die Pflicht zur Information der be-
troffenen Person nach Art. 13 Abs. 3 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht er-
gänzend zu der in Art. 13 Abs. 4 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten
Ausnahme dann nicht, wenn die Ertei-
lung der Information über die beabsich-
tigte Weiterverarbeitung

1. eine Weiterverarbeitung analog ge-
speicherter Daten betrifft, bei der sich
der Verantwortliche durch die Weiter-
verarbeitung unmittelbar an die be-
troffene Person wendet, der Zweck
mit dem Erhebungszweck nach der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ver-
einbar ist, die Kommunikation mit der
betroffenen Person nicht in digitaler
Form erfolgt und das Interesse der
betroffenen Person an der Informati-
onserteilung nach den Umständen
des Einzelfalls, insbesondere mit
Blick auf den Zusammenhang, in dem
die Daten erhoben wurden, als gering
anzusehen ist,

2. a) die ordnungsgemäße Erfüllung
der in der Zuständigkeit des Ver-
antwortlichen liegenden Aufgaben
im Sinne des Art. 23 Abs. 1
Buchst. a bis e der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 gefährden,

b) die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung gefährden,

c) die Rechte oder Freiheiten Dritter
gefährden,

d) die Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung rechtlicher An-
sprüche beeinträchtigen oder

e) sonst dem Wohle des Bundes oder
eines Landes Nachteile bereiten

würde und das Interesse des Verant-
wortlichen an der Nichterteilung der
Information das Informationsinteresse
der betroffenen Person überwiegt.

Die Entscheidung trifft die Leitung der öf-
fentlichen Stelle oder eine von ihr be-
stimmte, bei der öffentlichen Stelle be-
schäftigte Person.

(2) Unterbleibt eine Information der
betroffenen Person nach Maßgabe des
Abs. 1, ergreift der Verantwortliche ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Per-
son, einschließlich der Bereitstellung der
in Art. 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 genannten Informatio-
nen für die Öffentlichkeit in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache. Der Verantwortliche
hält schriftlich fest, aus welchen Gründen
er von einer Information abgesehen hat.
Satz 1 und 2 finden in den Fällen des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d und Nr. 3
keine Anwendung.

(3) Unterbleibt eine Information der
betroffenen Person nach Maßgabe des
Abs. 1 wegen eines vorübergehenden
Hinderungsgrundes, kommt der Verant-
wortliche der Informationspflicht unter
Berücksichtigung der spezifischen Um-
stände der Verarbeitung innerhalb einer
angemessenen Frist nach Fortfall des
Hinderungsgrundes, spätestens jedoch in-
nerhalb von zwei Wochen, nach.

§ 32

Informationspflicht, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben wurden

(1) Die Pflicht zur Information der be-
troffenen Person nach Art. 14 Abs. 1, 2
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
besteht ergänzend zu den in Art. 14 
Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
und § 26 Abs. 1 genannten Ausnahmen
nicht, wenn die Erteilung der Information

1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in
der Zuständigkeit des Verantwortli-
chen liegenden Aufgaben im Sinne
des Art. 23 Abs. 1 Buchst. a bis e der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ge-
fährden,

2. die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährden,

3. die Rechte oder Freiheiten Dritter ge-
fährden oder

4. sonst dem Wohle des Bundes oder ei-
nes Landes Nachteile bereiten

würde und das Interesse des Verantwort-
lichen an der Nichterteilung der Informa-
tion das Informationsinteresse der betrof-
fenen Person überwiegt. Die Entschei-
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dung trifft die Leitung der öffentlichen
Stelle oder eine von ihr bestimmte, bei
der öffentlichen Stelle beschäftigte Per-
son.

(2) Unterbleibt eine Information der
betroffenen Person nach Maßgabe des
Abs. 1, ergreift der Verantwortliche ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Per-
son, einschließlich der Bereitstellung der
in Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 genannten Informatio-
nen für die Öffentlichkeit in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache. Der Verantwortliche
hält schriftlich fest, aus welchen Gründen
er von einer Information abgesehen hat.

(3) Bezieht sich die Informationsertei-
lung auf die Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch öffentliche Stellen an
Verfassungsschutzbehörden, den Bundes-
nachrichtendienst, den Militärischen Ab-
schirmdienst und, soweit die Sicherheit
des Bundes berührt wird, andere Behör-
den des Bundesministeriums der Verteidi-
gung, ist sie nur mit Zustimmung dieser
Stellen zulässig.

§ 33

Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Das Recht auf Auskunft der betrof-
fenen Person nach Art. 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 besteht ergän-
zend zu den in § 24 Abs. 2, § 25 Abs. 2
und § 26 Abs. 2 genannten Ausnahmen
nicht, wenn

1. die betroffene Person nach § 32 Abs. 1
oder 3 nicht zu informieren ist, oder

2. die Daten

a) nur deshalb gespeichert sind, weil
sie aufgrund gesetzlicher oder sat-
zungsmäßiger Aufbewahrungsvor-
schriften nicht gelöscht werden
dürfen, oder

b) ausschließlich Zwecken der Da-
tensicherung, der Datenschutz-
kontrolle oder der Sicherstellung
des ordnungsgemäßen Betriebs ei-
ner Datenverarbeitungsanlage die-
nen.

(2) Die Gründe der Auskunftsverwei-
gerung sind zu dokumentieren. Die Ab-
lehnung der Auskunftserteilung ist ge-
genüber der betroffenen Person zu be-
gründen, soweit nicht durch die Mittei-
lung der tatsächlichen und rechtlichen
Gründe, auf die die Entscheidung ge-
stützt wird, der mit der Auskunftsverwei-
gerung verfolgte Zweck gefährdet würde.
Die zum Zweck der Auskunftserteilung
an die betroffene Person und zu deren
Vorbereitung gespeicherten Daten dürfen
nur für diesen Zweck sowie für Zwecke
der Datenschutzkontrolle verarbeitet wer-
den; für andere Zwecke ist die Verarbei-
tung nach Maßgabe des Art. 18 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 einzuschrän-
ken.

(3) Wird der betroffenen Person keine
Auskunft erteilt, kann sie ihr Auskunfts-

recht auch über die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen
Datenschutzbeauftragten ausüben. Der
Verantwortliche hat die betroffene Person
über diese Möglichkeit sowie darüber zu
unterrichten, dass sie nach Art. 77 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 die Hessi-
sche Datenschutzbeauftragte oder den
Hessischen Datenschutzbeauftragten an-
rufen oder gerichtlichen Rechtsschutz su-
chen kann. Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat die betroffene Per-
son darüber zu unterrichten, dass alle er-
forderlichen Prüfungen erfolgt sind oder
eine Überprüfung durch sie oder ihn statt-
gefunden hat. Die Mitteilung der oder des
Hessischen Datenschutzbeauftragten an
die betroffene Person darf keine Rück-
schlüsse auf den Erkenntnisstand des
Verantwortlichen zulassen, sofern dieser
keiner weitergehenden Auskunft zu-
stimmt. Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat zudem die betroffe-
ne Person über ihr Recht auf gerichtlichen
Rechtsschutz zu unterrichten.

(4) Das Recht der betroffenen Person
auf Auskunft über personenbezogene Da-
ten, die weder automatisiert verarbeitet
noch nicht automatisiert verarbeitet und
in einem Dateisystem gespeichert wer-
den, besteht nur, soweit die betroffene
Person Angaben macht, die das Auffin-
den der Daten ermöglichen, und der für
die Erteilung der Auskunft erforderliche
Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem
von der betroffenen Person geltend ge-
machten Informationsinteresse steht. Statt
einer Auskunft über personenbezogene
Daten kann der betroffenen Person Ak-
teneinsicht gewährt werden.

§ 34

Recht auf Löschung 
(„Recht auf Vergessenwerden“)

(1) Ist eine Löschung im Fall nicht au-
tomatisierter Datenverarbeitung wegen
der besonderen Art der Speicherung nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand möglich und ist das Interesse
der betroffenen Person an der Löschung
als gering anzusehen, besteht das Recht
der betroffenen Person auf und die Pflicht
des Verantwortlichen zur Löschung per-
sonenbezogener Daten nach Art. 17 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
ergänzend zu den in Art. 17 Abs. 3 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten
Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an
die Stelle einer Löschung die Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Art. 18 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679. Satz 1 und
2 finden keine Anwendung, wenn die
personenbezogenen Daten unrechtmäßig
verarbeitet wurden. Satz 1 bis 3 gelten bis
zum 31. Dezember 2024 auch bei automa-
tisierter Datenverarbeitung.

(2) Ergänzend zu Art. 18 Abs. 1 
Buchst. b und c der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 gilt Abs. 1 Satz 1 und 2 ent-
sprechend im Fall des Art. 17 Abs. 1
Buchst. a und d der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679, solange und soweit der Ver-
antwortliche Grund zu der Annahme hat,
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dass durch eine Löschung schutzwürdige
Interessen der betroffenen Person beein-
trächtigt würden. Der Verantwortliche un-
terrichtet die betroffene Person über die
Einschränkung der Verarbeitung, sofern
sich die Unterrichtung nicht als unmög-
lich erweist oder einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu Art. 17 Abs. 3 
Buchst. b der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 gilt Abs. 1 entsprechend im
Fall des Art. 17 Abs. 1 Buchst. a der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679, wenn einer
Löschung satzungsmäßige Aufbewah-
rungsfristen entgegenstehen.

§ 35

Widerspruchsrecht

Das Recht auf Widerspruch nach 
Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 besteht nicht, soweit an der
Verarbeitung ein zwingendes öffentliches
Interesse besteht, das die Interessen der
betroffenen Person überwiegt, oder eine
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver-
pflichtet.

Dritter Abschnitt

Sanktionen

§ 36

Anwendung der Vorschriften über 
das Bußgeld- und Strafverfahren bei 

Verstößen nach Artikel 83 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679

(1) Für Verstöße nach Art. 83 Abs. 4 bis 6
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 gilt,
soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, § 41 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes
entsprechend.

(2) Wegen eines Verstoßes gegen 
Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 werden gegen Behörden
und sonstige öffentliche Stellen nach § 2
Abs. 1 Satz 1 keine Geldbußen verhängt.

(3) Eine Meldung nach Art. 33 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 oder eine Be-
nachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 darf in ei-
nem Verfahren nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten gegen die melde-
pflichtige oder benachrichtigende Person
oder ihre in § 52 Abs. 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen nur
mit Zustimmung der meldepflichtigen
oder benachrichtigenden Person verwen-
det werden.

§ 37

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
personenbezogene Daten, die nicht allge-
mein zugänglich sind,

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verar-
beitet oder

2. durch unrichtige Angaben er-
schleicht,

und hierbei gegen Entgelt oder in der Ab-
sicht handelt, sich oder einen anderen zu
bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen.

(2) Abs. 1 findet nur Anwendung, so-
weit die Tat nicht in anderen Vorschriften
mit einer schwereren Strafe bedroht ist.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag ver-
folgt. Antragsberechtigt sind die betroffe-
ne Person, der Verantwortliche und die
oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte.

(4) Eine Meldung nach Art. 33 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 oder eine Be-
nachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 darf in ei-
nem Strafverfahren gegen die melde-
pflichtige oder benachrichtigende Person
oder ihre in § 52 Abs. 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen nur
mit Zustimmung der meldepflichtigen
oder benachrichtigenden Person verwen-
det werden.

§ 38

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 22
Abs. 2 Satz 2 personenbezogene Daten
für andere Zwecke verarbeitet, als für die
sie übermittelt wurden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach 
Abs. 1 kann mit einer Geldbuße von bis
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

Vierter Abschnitt

Gemeinsame Verfahren, 
Gemeinsam Verantwortliche

§ 39

Gemeinsame Verfahren, 
Gemeinsam Verantwortliche

(1) Die Einrichtung eines Verfahrens,
das mehreren Verantwortlichen als ge-
meinsam Verantwortliche im Sinne von
Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten ermöglicht, ist nur zulässig, wenn dies
unter Berücksichtigung der schutzwürdi-
gen Belange der betroffenen Personen
und der Aufgaben der beteiligten Stellen
angemessen ist.

(2) Über die in Art. 26 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 genannten Festlegun-
gen hinaus bestimmen die gemeinsam
Verantwortlichen eine Stelle, der die Pla-
nung, Einrichtung und Durchführung des
gemeinsamen Verfahrens obliegt.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend,
wenn innerhalb einer öffentlichen Stelle
ein gemeinsames Verfahren zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten für ver-
schiedene Zwecke eingerichtet wird.
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DRITTER TEIL

Bestimmungen für Verarbeitungen zu
Zwecken nach Artikel 1 Absatz 1der

Richtlinie (EU) Nr. 2016/680

Erster Abschnitt

Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mungen und allgemeine Grundsätze für

die Verarbeitung personenbezogener 
Daten

§ 40

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten
für die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die für die Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder
Ahndung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, einschließlich des Schutzes
vor und der Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit, zuständigen öffent-
lichen Stellen. Dies gilt, soweit die öffent-
lichen Stellen zum Zwecke der Erfüllung
dieser Aufgaben personenbezogene Da-
ten verarbeiten. Die öffentlichen Stellen
gelten dabei als Verantwortliche.

(2) Abs. 1 findet auch Anwendung auf
diejenigen öffentlichen Stellen, die für die
Vollstreckung und den Vollzug von Stra-
fen, von Maßnahmen im Sinne des § 11
Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs, von Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes und
von Geldbußen zuständig sind.

(3) Soweit dieser Teil Vorschriften für
Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch
für diese.

§ 41

Begriffsbestimmungen

Im Sinne des Dritten Teils

1. sind personenbezogene Daten alle In-
formationen, die sich auf eine identi-
fizierte oder identifizierbare natürli-
che Person (betroffene Person) bezie-
hen; als identifizierbar wird eine na-
türliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie ei-
nem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehre-
ren besonderen Merkmalen, die Aus-
druck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder so-
zialen Identität dieser Person sind,
identifiziert werden kann;

2. ist Verarbeitung jeder mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren aus-
geführte Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Orga-
nisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung, die Verände-
rung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den

Abgleich, die Verknüpfung, die Ein-
schränkung, das Löschen oder die
Vernichtung;

3. ist Einschränkung der Verarbeitung
die Markierung gespeicherter perso-
nenbezogener Daten mit dem Ziel,
ihre künftige Verarbeitung einzu-
schränken;

4. ist Profiling jede Art der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener
Daten, die darin besteht, dass diese
personenbezogenen Daten verwendet
werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche
Person beziehen, zu bewerten, insbe-
sondere um Aspekte bezüglich Ar-
beitsleistung, wirtschaftliche Lage,
Gesundheit, persönliche Vorlieben,
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhal-
ten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel
dieser natürlichen Person zu analysie-
ren oder vorherzusagen;

5. ist Pseudonymisierung die Verarbei-
tung personenbezogener Daten in ei-
ner Weise, dass die personenbezoge-
nen Daten ohne Hinzuziehung zu-
sätzlicher Informationen nicht mehr
einer spezifischen betroffenen Person
zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen ge-
sondert aufbewahrt werden und tech-
nischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die gewährleis-
ten, dass die personenbezogenen Da-
ten nicht einer identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden;

6. ist Dateisystem jede strukturierte
Sammlung personenbezogener Da-
ten, die nach bestimmten Kriterien
zugänglich sind, unabhängig davon,
ob diese Sammlung zentral, dezentral
oder nach funktionalen oder geografi-
schen Gesichtspunkten geordnet ge-
führt wird;

7. ist zuständige Behörde

a) eine staatliche Stelle, die für die
Aufgaben nach § 40 zuständig ist,
oder

b) eine andere staatliche Stelle oder
Einrichtung, der durch Rechtsvor-
schrift die Ausübung öffentlicher
Gewalt und hoheitlicher Befugnis-
se zur Erfüllung der Aufgaben
nach § 40 übertragen wurde;

8. ist Verantwortlicher die zuständige
Behörde, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten entscheidet;
sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht
oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwort-
liche beziehungsweise können die
bestimmten Kriterien seiner Benen-
nung nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten vorge-
sehen werden;

9. ist Auftragsverarbeiter eine natürli-
che oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die
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personenbezogene Daten im Auftrag
des Verantwortlichen verarbeitet;

10. ist Empfänger eine natürliche oder ju-
ristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, der perso-
nenbezogene Daten offengelegt wer-
den, unabhängig davon, ob es sich
bei ihr um einen Dritten handelt oder
nicht; Behörden, die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsauftrags
nach dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene
Daten erhalten, gelten jedoch nicht
als Empfänger; die Verarbeitung die-
ser Daten durch die genannten Be-
hörden erfolgt im Einklang mit den
geltenden Datenschutzvorschriften
nach den Zwecken der Verarbeitung;

11. ist Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten eine Verletzung der
Sicherheit, die zur Vernichtung, zum
Verlust oder zur Veränderung, ob un-
beabsichtigt oder unrechtmäßig, oder
zur unbefugten Offenlegung von be-
ziehungsweise zum unbefugten Zu-
gang zu personenbezogenen Daten
führt, die übermittelt, gespeichert
oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden;

12. sind genetische Daten personenbezo-
gene Daten zu den ererbten oder er-
worbenen genetischen Eigenschaften
einer natürlichen Person, die eindeu-
tige Informationen über die Physiolo-
gie oder die Gesundheit dieser Per-
son liefern und insbesondere aus der
Analyse einer biologischen Probe der
Person gewonnen wurden;

13. sind biometrische Daten mit speziel-
len technischen Verfahren gewonne-
ne personenbezogene Daten zu den
physischen, physiologischen oder
verhaltenstypischen Merkmalen einer
natürlichen Person, die die eindeutige
Identifizierung dieser natürlichen
Person ermöglichen oder bestätigen,
wie Gesichtsbilder oder daktyloskopi-
sche Daten;

14. sind Gesundheitsdaten personenbe-
zogene Daten, die sich auf die kör-
perliche oder geistige Gesundheit ei-
ner natürlichen Person, einschließlich
der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus
denen Informationen über deren Ge-
sundheitszustand hervorgehen;

15. sind besondere Kategorien personen-
bezogener Daten

a) Daten, aus denen die rassische
oder ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen
oder die Gewerkschaftszugehörig-
keit hervorgehen,

b) genetische Daten,

c) biometrische Daten zur eindeuti-
gen Identifizierung einer natürli-
chen Person,

d) Gesundheitsdaten und

e) Daten zum Sexualleben oder zur
sexuellen Orientierung;

16. ist Aufsichtsbehörde eine von einem
Mitgliedstaat nach Art. 41 der Richtli-
nie (EU) Nr. 2016/680 eingerichtete
unabhängige staatliche Stelle;

17. ist internationale Organisation eine
völkerrechtliche Organisation und ih-
re nachgeordneten Stellen oder jede
sonstige Einrichtung, die durch eine
von zwei oder mehr Ländern ge-
schlossene Übereinkunft oder auf der
Grundlage einer solchen Überein-
kunft geschaffen wurde;

18. ist Einwilligung jede freiwillig für den
bestimmten Fall, in informierter Wei-
se und unmissverständlich abgegebe-
ne Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen ein-
deutigen bestätigenden Handlung,
mit der die betroffene Person zu ver-
stehen gibt, dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten einverstanden ist.

§ 42

Allgemeine Grundsätze für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten müssen

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu
und Glauben verarbeitet werden,

2. für festgelegte, eindeutige und recht-
mäßige Zwecke erhoben und nicht in
einer mit diesen Zwecken nicht zu
vereinbarenden Weise verarbeitet
werden,

3. dem Verarbeitungszweck entspre-
chen, für das Erreichen des Verarbei-
tungszwecks erforderlich sein und ih-
re Verarbeitung nicht außer Verhält-
nis zu diesem Zweck stehen,

4. sachlich richtig und erforderlichen-
falls auf dem neuesten Stand sein; da-
bei sind alle angemessenen Maßnah-
men zu treffen, damit personenbezo-
gene Daten, die im Hinblick auf die
Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig
sind, unverzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden,

5. nicht länger als es für die Zwecke, für
die sie verarbeitet werden, erforder-
lich ist, in einer Form gespeichert
werden, die die Identifizierung der
betroffenen Personen ermöglicht, und

6. in einer Weise verarbeitet werden,
die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewähr-
leistet; hierzu gehört auch ein durch
geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen zu gewährleisten-
der Schutz vor unbefugter oder un-
rechtmäßiger Verarbeitung, unbeab-
sichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter
Schädigung.
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Zweiter Abschnitt

Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 43

Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten ist nur
zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung
unbedingt erforderlich ist.

(2) Werden besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten verarbeitet, sind
geeignete Garantien für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen vor-
zusehen. Geeignete Garantien können
insbesondere sein

1. spezifische Anforderungen an die Da-
tensicherheit oder die Datenschutz-
kontrolle,

2. die Festlegung von besonderen Aus-
sonderungsprüffristen,

3. die Sensibilisierung der an Verarbei-
tungsvorgängen Beteiligten,

4. die Beschränkung des Zugangs zu
den personenbezogenen Daten inner-
halb der verantwortlichen Stelle,

5. die von anderen Daten getrennte Ver-
arbeitung,

6. die Pseudonymisierung personenbe-
zogener Daten,

7. die Verschlüsselung personenbezoge-
ner Daten oder

8. spezifische Verfahrensregelungen,
die im Fall einer Übermittlung oder
Verarbeitung für andere Zwecke die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung si-
cherstellen.

§ 44

Verarbeitung zu anderen Zwecken

Eine Verarbeitung personenbezogener
Daten zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem sie erhoben wurden,
ist zulässig, wenn es sich bei dem ande-
ren Zweck um einen der in § 40 genann-
ten Zwecke handelt, der Verantwortliche
befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu ver-
arbeiten und die Verarbeitung zu diesem
Zweck erforderlich und verhältnismäßig
ist. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten zu einem anderen, in § 40 nicht ge-
nannten Zweck ist zulässig, wenn sie in
einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

§ 45

Verarbeitung zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken, 

archivarischen oder statistischen 
Zwecken

(1) Personenbezogene Daten dürfen im
Rahmen der in § 40 genannten Zwecke
zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken, archivarischen oder
statistischen Zwecken verarbeitet wer-
den, wenn

1. die betroffene Person nach § 46 ein-
gewilligt hat oder

2. hieran ein öffentliches Interesse be-
steht und geeignete Garantien für die
Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen vorgesehen werden. 

Geeignete Garantien nach Satz 1 Nr. 2
können in einer so zeitnah wie möglich er-
folgenden Anonymisierung der personen-
bezogenen Daten, in Vorkehrungen gegen
ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Drit-
te oder in ihrer räumlich und organisato-
risch von den sonstigen Fachaufgaben ge-
trennten Verarbeitung bestehen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Fall
des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 muss darüber hi-
naus zu wissenschaftlichen oder histori-
schen Forschungszwecken, archivari-
schen oder statistischen Zwecken unbe-
dingt erforderlich sein und die Interessen
des Verantwortlichen an der Verarbeitung
die Interessen der betroffenen Person an
einem Ausschluss der Verarbeitung über-
wiegen.

(3) Der Verantwortliche sieht im Fall
des Abs. 2 angemessene und spezifische
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen
der betroffenen Personen nach § 43 
Abs. 2 vor. Ergänzend zu den in § 43 
Abs. 2 genannten Maßnahmen sind zu
wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen
Zwecken verarbeitete besondere Katego-
rien personenbezogener Daten zu anony-
misieren, sobald dies nach dem For-
schungs- oder Statistikzweck möglich ist,
es sei denn, berechtigte Interessen der be-
troffenen Person stehen dem entgegen. So-
bald der Forschungs- oder Statistikzweck
dies erlaubt, sind die Merkmale, mit deren
Hilfe ein Personenbezug hergestellt wer-
den kann, gesondert zu speichern; die
Merkmale sind zu löschen, sobald der For-
schungs- oder Statistikzweck dies zulässt.
Vor dem Beginn des Forschungsvorhabens
ist ein Datenschutzkonzept zu erstellen,
das der zuständigen Aufsichtsbehörde auf
Nachfrage vorzulegen ist.

(4) Die in den §§ 50 bis 53 vorgesehe-
nen Rechte sind insoweit beschränkt, als
diese Rechte voraussichtlich die Verwirkli-
chung der Forschungs- oder Statistikzwe-
cke unmöglich machen oder ernsthaft be-
einträchtigen und die Beschränkung für
die Erfüllung der Forschungs- oder Statis-
tikzwecke notwendig ist. Das Recht auf
Auskunft besteht darüber hinaus nicht,
wenn die Daten für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung erforderlich sind
und die Auskunftserteilung einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(5) Das Recht auf Auskunft nach § 52
besteht nicht, wenn das Archivgut nicht
durch den Namen der Person erschlossen
ist oder keine Angaben gemacht werden,
die das Auffinden des betreffenden Ar-
chivguts mit vertretbarem Verwaltungs-
aufwand ermöglichen. Das Recht auf Be-
richtigung der betroffenen Person nach 
§ 53 besteht nicht, wenn die personenbe-
zogenen Daten zu Archivzwecken im öf-
fentlichen Interesse verarbeitet werden.
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Bestreitet die betroffene Person die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten, ist
ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung
einzuräumen. Das zuständige Archiv ist
verpflichtet, die Gegendarstellung den Un-
terlagen hinzuzufügen. Das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach § 53
besteht nicht, soweit dieses Recht voraus-
sichtlich die Verwirklichung der im öffent-
lichen Interesse liegenden Archivzwecke
unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt und die Ausnahmen für die Erfül-
lung dieser Zwecke erforderlich sind.

(6) Der Verantwortliche darf personen-
bezogene Daten zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken nur veröf-
fentlichen, wenn die betroffene Person ein-
gewilligt hat oder dies für die Darstellung
von Forschungsergebnissen über Ereignisse
der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 46

Einwilligung

(1) Soweit die Verarbeitung personen-
bezogener Daten nach einer Rechtsvor-
schrift auf der Grundlage einer Einwilli-
gung erfolgen kann, muss der Verant-
wortliche die Einwilligung der betroffe-
nen Person nachweisen können.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffe-
nen Person durch eine schriftliche Erklä-
rung, die noch andere Sachverhalte be-
trifft, muss das Ersuchen um Einwilligung
in verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Spra-
che so erfolgen, dass es von den anderen
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.

(3) Die betroffene Person hat das
Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu wi-
derrufen. Durch den Widerruf der Einwil-
ligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die
betroffene Person ist vor Abgabe der Ein-
willigung hiervon in Kenntnis zu setzen.
Der Widerruf der Einwilligung muss so
einfach wie die Erteilung der Einwilli-
gung sein.

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam,
wenn sie auf der freien Entscheidung der
betroffenen Person beruht. Bei der Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig er-
teilt wurde, müssen die Umstände der Er-
teilung berücksichtigt werden. Die betrof-
fene Person ist auf den vorgesehenen
Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist
dies nach den Umständen des Einzelfalles
erforderlich oder verlangt die betroffene
Person dies, ist sie auch über die Folgen
der Verweigerung der Einwilligung zu
belehren.

(5) Soweit besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten verarbeitet wer-
den, muss sich die Einwilligung aus-
drücklich auf diese Daten beziehen.

§ 47

Verarbeitung auf Weisung 
des Verantwortlichen

Der Auftragsverarbeiter und jede ei-
nem Verantwortlichen oder dem Auf-

tragsverarbeiter unterstellte Person, die
Zugang zu personenbezogenen Daten
hat, darf diese Daten ausschließlich auf
Weisung des Verantwortlichen verarbei-
ten, es sei denn, dass sie nach einer
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver-
pflichtet sind.

§ 48

Datengeheimnis

Mit Datenverarbeitung befasste Perso-
nen dürfen personenbezogene Daten
nicht unbefugt verarbeiten (Datenge-
heimnis). Das Datengeheimnis besteht
auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit
fort. Die Personen sind über die bei ihrer
Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrichten.

§ 49

Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Eine ausschließlich auf einer auto-
matischen Verarbeitung beruhende Ent-
scheidung, die mit einer nachteiligen
Rechtsfolge für die betroffene Person ver-
bunden ist oder sie erheblich beeinträch-
tigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer
Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

(2) Entscheidungen nach Abs. 1 dürfen
nicht auf besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten beruhen, sofern
nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz
der Rechte und Freiheiten sowie der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Per-
sonen getroffen wurden.

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass
betroffene Personen auf der Grundlage
von besonderen Kategorien personenbe-
zogener Daten diskriminiert werden, ist
verboten.

Dritter Abschnitt

Rechte der betroffenen Person

§ 50

Allgemeine Informationen 
zu Datenverarbeitungen

Der Verantwortliche hat in allgemei-
ner, verständlicher und leicht zugängli-
cher Form Informationen in einer klaren
und einfachen Sprache zur Verfügung zu
stellen über

1. die Zwecke der von ihm vorgenom-
menen Verarbeitungen,

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten be-
stehenden Rechte der betroffenen
Personen auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung und Einschränkung der
Verarbeitung,

3. den Namen und die Kontaktdaten
des Verantwortlichen und die Kon-
taktdaten der oder des Datenschutz-
beauftragten,

4. das Recht, die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten anzu-
rufen, und
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5. die Erreichbarkeit der oder des Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten.

§ 51

Benachrichtigung betroffener Personen

(1) Ist die Benachrichtigung betroffe-
ner Personen über die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten in
speziellen Rechtsvorschriften, insbeson-
dere bei verdeckten Maßnahmen, vorge-
sehen oder angeordnet, so hat diese Be-
nachrichtigung zumindest die folgenden
Angaben zu enthalten:

1. die in § 50 genannten Angaben,

2. die Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung,

3. die für die Daten geltende Speicher-
dauer oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung
dieser Dauer,

4. gegebenenfalls die Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen
Daten, auch der Empfänger in Dritt-
ländern oder in internationalen Orga-
nisationen, sowie

5. erforderlichenfalls weitere Informatio-
nen, insbesondere, wenn die perso-
nenbezogenen Daten ohne Wissen
der betroffenen Person erhoben wur-
den.

(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der
Verantwortliche die Benachrichtigung in-
soweit und solange aufschieben, ein-
schränken oder unterlassen, wie andern-
falls

1. die

a) Erfüllung der in § 40 genannten
Aufgaben,

b) öffentliche Sicherheit oder

c) Rechte oder Freiheiten Dritter

gefährdet würden oder

2. dem Wohle des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereitet würden

und wenn das Interesse des Verantwortli-
chen an der Nichterteilung der Informati-
on das Informationsinteresse der betroffe-
nen Person überwiegt. Die Entscheidung
trifft die Leitung der öffentlichen Stelle
oder eine von ihr bestimmte, bei der öf-
fentlichen Stelle beschäftigte Person.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung
auf die Übermittlung personenbezogener
Daten an Verfassungsschutzbehörden,
den Bundesnachrichtendienst, den Militä-
rischen Abschirmdienst und, soweit die
Sicherheit des Bundes berührt wird, an-
dere Behörden des Bundesministeriums
der Verteidigung, ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig.

(4) Im Fall der Einschränkung nach
Abs. 2 gilt § 52 Abs. 7 entsprechend.

§ 52

Auskunftsrecht

(1) Der Verantwortliche hat betroffe-
nen Personen auf Antrag Auskunft darü-

ber zu erteilen, ob er sie betreffende Da-
ten verarbeitet. Betroffene Personen ha-
ben darüber hinaus das Recht, Informatio-
nen zu erhalten über

1. die personenbezogenen Daten, die
Gegenstand der Verarbeitung sind,
und die Kategorie, zu der sie gehö-
ren,

2. die verfügbaren Informationen über
die Herkunft der Daten,

3. die Zwecke der Verarbeitung und de-
ren Rechtsgrundlage,

4. die Empfänger oder die Kategorien
von Empfängern, gegenüber denen
die Daten offengelegt worden sind,
insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen
Organisationen,

5. die für die Daten geltende Speicher-
dauer oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung
dieser Dauer,

6. das Bestehen eines Rechts auf Berich-
tigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung der Daten
durch den Verantwortlichen,

7. das Recht nach § 55, die Hessische
Datenschutzbeauftragte oder den
Hessischen Datenschutzbeauftragten
anzurufen, sowie

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder
des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten.

(2) Abs. 1 gilt nicht für personenbezo-
gene Daten, die nur deshalb verarbeitet
werden, weil sie aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungsvorschriften nicht ge-
löscht werden dürfen, oder die aus-
schließlich Zwecken der Datensicherung,
der Datenschutzkontrolle oder der Sicher-
stellung des ordnungsgemäßen Betriebs
einer Datenverarbeitungsanlage dienen.

(3) Das Recht der betroffenen Person
auf Auskunft über personenbezogene Da-
ten, die weder automatisiert verarbeitet
noch nicht automatisiert verarbeitet und
in einem Dateisystem gespeichert wer-
den, besteht nur, soweit die betroffene
Person Angaben macht, die das Auffin-
den der Daten ermöglichen, und der für
die Erteilung der Auskunft erforderliche
Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem
von der betroffenen Person geltend ge-
machten Informationsinteresse steht. Statt
einer Auskunft über personenbezogene
Daten kann der betroffenen Person Ak-
teneinsicht gewährt werden.

(4) Der Verantwortliche kann unter
den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 von
der Auskunft nach Abs. 1 Satz 1 absehen
oder die Auskunftserteilung nach Abs. 1
Satz 2 teilweise oder vollständig ein-
schränken.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung
auf die Übermittlung personenbezogener
Daten an Verfassungsschutzbehörden,
den Bundesnachrichtendienst, den Militä-
rischen Abschirmdienst und, soweit die
Sicherheit des Bundes berührt wird, an-
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dere Behörden des Bundesministeriums
der Verteidigung, ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig.

(6) Der Verantwortliche hat die betrof-
fene Person über das Absehen von oder
die Einschränkung einer Auskunft unver-
züglich schriftlich zu unterrichten. Dies
gilt nicht, wenn bereits die Erteilung die-
ser Informationen eine Gefährdung im
Sinne des § 51 Abs. 2 mit sich bringen
würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist
zu begründen, es sei denn, dass die Mit-
teilung der Gründe den mit dem Absehen
von oder der Einschränkung der Auskunft
verfolgten Zweck gefährden würde.

(7) Wird die betroffene Person nach
Abs. 6 über das Absehen von oder die
Einschränkung der Auskunft unterrichtet,
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die
Hessische Datenschutzbeauftragte oder
den Hessischen Datenschutzbeauftragten
ausüben. Der Verantwortliche hat die be-
troffene Person über diese Möglichkeit
sowie darüber zu unterrichten, dass sie
nach § 55 die Hessische Datenschutzbe-
auftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten anrufen oder gericht-
lichen Rechtsschutz suchen kann. Die
oder der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte hat die betroffene Person darüber
zu unterrichten, dass alle erforderlichen
Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprü-
fung durch sie oder ihn stattgefunden hat.
Die Mitteilung der oder des Hessischen
Datenschutzbeauftragten an die betroffe-
ne Person darf keine Rückschlüsse auf
den Erkenntnisstand des Verantwortli-
chen zulassen, sofern dieser keiner wei-
tergehenden Auskunft zustimmt. Die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte
hat zudem die betroffene Person über ihr
Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu
unterrichten.

(8) Der Verantwortliche hat die sachli-
chen oder rechtlichen Gründe für die Ent-
scheidung zu dokumentieren.

§ 53

Rechte auf Berichtigung und Löschung
sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das
Recht, von dem Verantwortlichen unver-
züglich die Berichtigung sie betreffender
unrichtiger Daten zu verlangen. Insbeson-
dere im Fall von Aussagen oder Bewer-
tungen betrifft die Frage der Richtigkeit
nicht den Inhalt der Aussage oder der Be-
wertung. Wenn die Richtigkeit oder Un-
richtigkeit der Daten nicht festgestellt
werden kann, tritt an die Stelle der Be-
richtigung eine Einschränkung der Verar-
beitung. In diesem Fall hat der Verant-
wortliche die betroffene Person zu unter-
richten, bevor er die Einschränkung wie-
der aufhebt. Die betroffene Person kann
zudem die Vervollständigung unvollstän-
diger personenbezogener Daten verlan-
gen, wenn dies unter Berücksichtigung
der Verarbeitungszwecke angemessen ist.

(2) Die betroffene Person hat das
Recht, von dem Verantwortlichen unver-
züglich die Löschung sie betreffender Da-

ten zu verlangen, wenn deren Verarbei-
tung unzulässig ist, deren Kenntnis für
die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist oder diese zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung gelöscht wer-
den müssen.

(3) Anstatt die personenbezogenen Da-
ten zu löschen, kann der Verantwortliche
deren Verarbeitung einschränken, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass
eine Löschung schutzwürdige Inte-
ressen einer betroffenen Person be-
einträchtigen würde,

2. die Daten zu Beweiszwecken weiter
aufbewahrt werden müssen oder

3. eine Löschung wegen der besonde-
ren Art der Speicherung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand möglich ist.

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 einge-
schränkte Daten dürfen nur zu dem
Zweck, der ihrer Löschung entgegen-
stand, oder sonst mit Einwilligung der be-
troffenen Person verarbeitet werden.

(4) Bei automatisierten Dateisystemen
ist technisch sicherzustellen, dass eine
Einschränkung der Verarbeitung eindeu-
tig erkennbar ist und eine Verarbeitung
für andere Zwecke nicht ohne weitere
Prüfung möglich ist.

(5) Hat der Verantwortliche eine Be-
richtigung vorgenommen, hat er der Stel-
le, die ihm die personenbezogenen Daten
zuvor übermittelt hat, die Berichtigung
mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung nach Abs. 1 bis 3 hat der Verant-
wortliche Empfängern, denen die Daten
übermittelt wurden, diese Maßnahmen
mitzuteilen. Der Empfänger hat die Daten
zu berichtigen, zu löschen oder ihre Ver-
arbeitung einzuschränken.

(6) Der Verantwortliche hat die betrof-
fene Person über ein Absehen von der
Berichtigung oder Löschung personenbe-
zogener Daten oder über die an deren
Stelle tretende Einschränkung der Verar-
beitung schriftlich zu unterrichten. Dies
gilt nicht, soweit bereits die Erteilung die-
ser Informationen eine Gefährdung im
Sinne des § 51 Abs. 2 mit sich bringen
würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist
zu begründen, es sei denn, dass die Mit-
teilung der Gründe den mit dem Absehen
von der Unterrichtung verfolgten Zweck
gefährden würde.

(7) § 52 Abs. 7 und 8 findet entspre-
chende Anwendung.

§ 54

Verfahren für die Ausübung 
der Rechte der betroffenen Person

(1) Der Verantwortliche hat mit betrof-
fenen Personen unter Verwendung einer
klaren und einfachen Sprache in präziser,
verständlicher und leicht zugänglicher
Form zu kommunizieren. Unbeschadet
besonderer Formvorschriften soll er bei
der Beantwortung von Anträgen die für
den Antrag gewählte Form verwenden.
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Bei der Auswahl des Mediums sind die
Anforderungen des § 59 zu beachten.

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortli-
che die betroffene Person unbeschadet
des § 52 Abs. 6 und des § 53 Abs. 6 un-
verzüglich schriftlich darüber in Kenntnis
zu setzen, wie mit diesen Anträgen ver-
fahren wurde.

(3) Die Erteilung von Informationen
nach § 50, die Benachrichtigungen nach
den §§ 51 und 61 und die Bearbeitung
von Anträgen nach den §§ 52 und 53 er-
folgen verwaltungskostenfrei. Bei offen-
kundig unbegründeten oder exzessiven
Anträgen nach den §§ 52 und 53 kann der
Verantwortliche entweder eine angemes-
sene Gebühr auf der Grundlage des Ver-
waltungsaufwands verlangen oder sich
weigern, aufgrund des Antrags tätig zu
werden. In diesem Fall muss der Verant-
wortliche den offenkundig unbegründe-
ten oder exzessiven Charakter des An-
trags belegen können.

(4) Hat der Verantwortliche begründe-
te Zweifel an der Identität einer betroffe-
nen Person, die einen Antrag nach den 
§§ 52 oder 53 gestellt hat, kann er von ihr
zusätzliche Informationen anfordern, die
zur Bestätigung ihrer Identität erforder-
lich sind.

§ 55

Anrufung der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

(1) Jede betroffene Person kann sich un-
beschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit
einer Beschwerde an die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen
Datenschutzbeauftragten wenden, wenn
sie der Auffassung ist, bei der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten durch öf-
fentliche Stellen zu den in § 40 genannten
Zwecken in ihren Rechten verletzt worden
zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten durch Ge-
richte, soweit diese die Daten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit verarbeitet ha-
ben. Die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte hat die betroffene Person über
den Stand und das Ergebnis der Beschwer-
de zu unterrichten und sie hierbei auf die
Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes
nach § 56 hinzuweisen.

(2) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat eine bei ihr oder
ihm eingelegte Beschwerde über eine
Verarbeitung, die in die Zuständigkeit ei-
ner anderen Aufsichtsbehörde fällt, un-
verzüglich an diese weiterzuleiten. Sie
oder er hat in diesem Fall die betroffene
Person über die Weiterleitung zu unter-
richten und ihr auf deren Ersuchen weite-
re Unterstützung zu leisten.

§ 56

Rechtsschutz gegen Entscheidungen
der oder des Hessischen Datenschutzbe-

auftragten oder bei deren oder dessen
Untätigkeit

(1) Jede natürliche oder juristische
Person kann unbeschadet anderer Rechts-
behelfe gerichtlich gegen eine sie betref-

fende verbindliche Entscheidung der oder
des Hessischen Datenschutzbeauftragten
vorgehen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend zugunsten
betroffener Personen, wenn sich die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte
mit einer Beschwerde nach § 55 nicht be-
fasst oder die betroffene Person nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Einle-
gung der Beschwerde über den Stand
oder das Ergebnis der Beschwerde in
Kenntnis gesetzt hat.

Vierter Abschnitt

Pflichten der Verantwortlichen und
Auftragsverarbeiter

§ 57

Auftragsverarbeitung

(1) Werden personenbezogene Daten
im Auftrag eines Verantwortlichen durch
andere Personen oder Stellen verarbeitet,
hat der Verantwortliche für die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes und
anderer Vorschriften über den Daten-
schutz zu sorgen. Die Rechte der betroffe-
nen Personen auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung und Schadensersatz sind in diesem
Fall gegenüber dem Verantwortlichen
geltend zu machen.

(2) Ein Verantwortlicher darf nur sol-
che Auftragsverarbeiter mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beauftra-
gen, die mit geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen sicherstel-
len, dass die Verarbeitung im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen er-
folgt und der Schutz der Rechte der be-
troffenen Personen gewährleistet wird.

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des
Verantwortlichen keine weiteren Auf-
tragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der
Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter
eine allgemeine Genehmigung zur Hin-
zuziehung weiterer Auftragsverarbeiter
erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den
Verantwortlichen über jede beabsichtigte
Hinzuziehung oder Ersetzung zu infor-
mieren. Der Verantwortliche kann in die-
sem Fall die Hinzuziehung oder Erset-
zung untersagen.

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen
weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat
er diesem dieselben Verpflichtungen aus
seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen
nach Abs. 5 aufzuerlegen, die auch für ihn
gelten, soweit diese Pflichten für den wei-
teren Auftragsverarbeiter nicht schon auf-
grund anderer Vorschriften verbindlich
sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbei-
ter diese Verpflichtungen nicht, so haftet
der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter
gegenüber dem Verantwortlichen für die
Einhaltung der Pflichten des weiteren Auf-
tragsverarbeiters.

(5) Die Verarbeitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter hat auf der Grundlage ei-
nes Vertrags oder eines anderen Rechts-
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instruments zu erfolgen, der oder das den
Auftragsverarbeiter an den Verantwortli-
chen bindet und der oder das den Gegen-
stand, die Dauer, die Art und den Zweck
der Verarbeitung, die Art der personen-
bezogenen Daten, die Kategorien betrof-
fener Personen und die Rechte und Pflich-
ten des Verantwortlichen festlegt. Der
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument
haben insbesondere vorzusehen, dass der
Auftragsverarbeiter

1. nur auf dokumentierte Weisung des
Verantwortlichen handelt; ist der Auf-
tragsverarbeiter der Auffassung, dass
eine Weisung rechtswidrig ist, hat er
den Verantwortlichen unverzüglich
zu informieren;

2. gewährleistet, dass die zur Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten
befugten Personen zur Vertraulich-
keit verpflichtet werden, soweit sie
keiner angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen;

3. den Verantwortlichen mit geeigneten
Mitteln dabei unterstützt, die Einhal-
tung der Bestimmungen über die
Rechte der betroffenen Person zu ge-
währleisten;

4. alle personenbezogenen Daten nach
Abschluss der Erbringung der Verar-
beitungsleistungen nach Wahl des
Verantwortlichen zurückgibt oder
löscht und bestehende Kopien ver-
nichtet, wenn nicht nach einer
Rechtsvorschrift eine Verpflichtung
zur Speicherung der Daten besteht;

5. dem Verantwortlichen alle erforderli-
chen Informationen, insbesondere die
nach § 71 erstellten Protokolle, zum
Nachweis der Einhaltung seiner
Pflichten zur Verfügung stellt;

6. Überprüfungen, die von dem Verant-
wortlichen oder einem von diesem be-
auftragten Prüfer durchgeführt wer-
den, ermöglicht und dazu beiträgt;

7. die in den Abs. 3 und 4 aufgeführten
Bedingungen für die Inanspruchnah-
me der Dienste eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters einhält;

8. alle nach § 59 erforderlichen Maß-
nahmen ergreift und

9. unter Berücksichtigung der Art der
Verarbeitung und der ihm zur Verfü-
gung stehenden Informationen den
Verantwortlichen bei der Einhaltung
der in den §§ 59 bis 62 und 64 ge-
nannten Pflichten unterstützt.

(6) Der Vertrag im Sinne des Abs. 5 ist
schriftlich oder elektronisch abzufassen.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung un-
ter Verstoß gegen diese Vorschrift be-
stimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbei-
tung als Verantwortlicher.

§ 58

Gemeinsame Verfahren, Gemeinsam
Verantwortliche

(1) Die Einrichtung eines Verfahrens,
das mehreren Verantwortlichen als ge-

meinsam Verantwortliche die Verarbei-
tung personenbezogener Daten ermög-
licht, ist nur zulässig, wenn dies unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Be-
lange der betroffenen Personen und der
Aufgaben der beteiligten Stellen ange-
messen ist.

(2) Legen zwei oder mehr Verantwort-
liche gemeinsam die Zwecke und die Mit-
tel der Verarbeitung fest, gelten sie als
gemeinsam Verantwortliche.

(3) Gemeinsam Verantwortliche haben
eine Stelle zu bestimmen, der die Pla-
nung, Einrichtung und Durchführung des
gemeinsamen Verfahrens obliegt, und ih-
re jeweiligen Aufgaben sowie daten-
schutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in
transparenter Form in einer Vereinbarung
festzulegen, soweit diese nicht bereits in
Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus
der Vereinbarung muss insbesondere her-
vorgehen, wer welchen Informations-
pflichten nachzukommen hat und wie
und gegenüber wem betroffene Personen
ihre Rechte wahrnehmen können. Eine
entsprechende Vereinbarung hindert die
betroffene Person nicht, ihre Rechte ge-
genüber jedem der gemeinsam Verant-
wortlichen geltend zu machen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend,
wenn innerhalb einer öffentlichen Stelle
ein gemeinsames Verfahren zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten für ver-
schiedene Zwecke eingerichtet wird.

§ 59

Anforderungen an die Sicherheit 
der Datenverarbeitung

(1) Der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter haben unter Berücksich-
tigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten, der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der Eintrittswahr-
scheinlichkeit und der Schwere des Risi-
kos für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zu treffen,
um bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ein dem Risiko angemesse-
nes Schutzniveau zu gewährleisten, ins-
besondere im Hinblick auf die Verarbei-
tung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten. Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schwere der Verletzung sollen
nach der Art, dem Umfang, den Umstän-
den und den Zwecken der Verarbeitung
bestimmt und anhand einer objektiven
Beurteilung der Höhe des Risikos festge-
stellt werden.

(2) Die in Abs. 1 genannten Maßnah-
men können unter anderem die Pseudo-
nymisierung und Verschlüsselung perso-
nenbezogener Daten umfassen, soweit
solche Mittel in Anbetracht der Verarbei-
tungszwecke möglich sind. Die Maßnah-
men nach Abs. 1 sollen dazu führen, dass

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-
barkeit und Belastbarkeit der Syste-
me und Dienste im Zusammenhang
mit der Verarbeitung auf Dauer si-
chergestellt werden und
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2. die Verfügbarkeit der personenbezo-
genen Daten und der Zugang zu ih-
nen bei einem physischen oder tech-
nischen Zwischenfall rasch wieder-
hergestellt werden können.

(3) Im Fall einer automatisierten Verar-
beitung haben der Verantwortliche und
der Auftragsverarbeiter nach einer Risi-
kobewertung Maßnahmen zu ergreifen,
die Folgendes bezwecken:

1. Verwehrung des Zugangs zu Verar-
beitungsanlagen, mit denen die Ver-
arbeitung durchgeführt wird, für Un-
befugte (Zugangskontrolle),

2. Verhinderung des unbefugten Le-
sens, Kopierens, Veränderns oder Lö-
schens von Datenträgern (Datenträ-
gerkontrolle),

3. Verhinderung der unbefugten Einga-
be von personenbezogenen Daten so-
wie der unbefugten Kenntnisnahme,
Veränderung und Löschung von ge-
speicherten personenbezogenen Da-
ten (Speicherkontrolle),

4. Verhinderung der Nutzung automati-
sierter Verarbeitungssysteme mithilfe
von Einrichtungen zur Datenübertra-
gung durch Unbefugte (Benutzerkon-
trolle),

5. Gewährleistung, dass die zur Benut-
zung eines automatisierten Verarbei-
tungssystems Berechtigten aus-
schließlich zu den von ihrer Zugangs-
berechtigung umfassten personenbe-
zogenen Daten Zugang haben (Zu-
griffskontrolle),

6. Gewährleistung, dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche
Stellen personenbezogene Daten mit-
hilfe von Einrichtungen zur Daten-
übertragung übermittelt oder zur Ver-
fügung gestellt wurden oder werden
können (Übertragungskontrolle),

7. Gewährleistung, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden
kann, welche personenbezogenen
Daten zu welcher Zeit und von wem
in automatisierte Verarbeitungssyste-
me eingegeben oder verändert wor-
den sind (Eingabekontrolle),

8. Gewährleistung, dass bei der Über-
mittlung personenbezogener Daten
sowie beim Transport von Datenträ-
gern die Vertraulichkeit und Integri-
tät der Daten geschützt werden
(Transportkontrolle),

9. Gewährleistung, dass eingesetzte
Systeme im Störungsfall wiederher-
gestellt werden können (Wiederher-
stellbarkeit),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen
des Systems zur Verfügung stehen
und auftretende Fehlfunktionen ge-
meldet werden (Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte
personenbezogene Daten nicht durch
Fehlfunktionen des Systems beschä-
digt werden können (Datenintegrität),

12. Gewährleistung, dass personenbezo-
gene Daten, die im Auftrag verarbei-

tet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verar-
beitet werden können (Auftragskon-
trolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezo-
gene Daten gegen Zerstörung oder
Verlust geschützt sind (Verfügbar-
keitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschied-
lichen Zwecken erhobene personen-
bezogene Daten getrennt verarbeitet
werden können (Trennbarkeit).

Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 kann
insbesondere durch die Verwendung von
dem Stand der Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahren erreicht wer-
den.

(4) Werden personenbezogene Daten
nicht automatisiert verarbeitet, sind ins-
besondere Maßnahmen zu treffen, um
den Zugriff Unbefugter bei der Bearbei-
tung, der Aufbewahrung, dem Transport
und der Vernichtung zu verhindern.

§ 60

Meldung von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten an
die Hessische Datenschutzbeauftragte

oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

(1) Der Verantwortliche hat eine Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener
Daten unverzüglich und möglichst binnen
72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt
geworden ist, der oder dem Hessischen
Datenschutzbeauftragten zu melden, es
sei denn, dass die Verletzung voraussicht-
lich nicht zu einem Risiko für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen führt.
Erfolgt die Meldung an die Hessische Da-
tenschutzbeauftragte oder den Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten nicht bin-
nen 72 Stunden, so ist ihr eine Begrün-
dung für die Verzögerung beizufügen. 
§ 59 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Wird dem Auftragsverarbeiter eine
Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten bekannt, meldet er diese
dem Verantwortlichen unverzüglich.

(3) Die Meldung nach Abs. 1 hat zu-
mindest folgende Informationen zu ent-
halten:

1. eine Beschreibung der Art der Verlet-
zung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten, die, soweit möglich, Anga-
ben zu den Kategorien und der unge-
fähren Anzahl der betroffenen Perso-
nen, zu den betroffenen Kategorien
personenbezogener Daten und zu der
ungefähren Anzahl der betroffenen
personenbezogenen Datensätze zu
enthalten hat,

2. den Namen und die Kontaktdaten der
oder des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle für
weitere Informationen,

3. eine Beschreibung der wahrscheinli-
chen Folgen der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten
und
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4. eine Beschreibung der von dem Ver-
antwortlichen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Behand-
lung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gege-
benenfalls der Maßnahmen zur Ab-
milderung ihrer möglichen nachteili-
gen Auswirkungen.

(4) Wenn und soweit die Informationen
nach Abs. 3 nicht zur gleichen Zeit bereit-
gestellt werden können, hat der Verant-
wortliche diese Informationen ohne unan-
gemessene weitere Verzögerung schritt-
weise zur Verfügung stellen.

(5) Der Verantwortliche hat Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Da-
ten zu dokumentieren. Die Dokumentati-
on hat alle mit den Vorfällen zusammen-
hängenden Tatsachen, deren Auswirkun-
gen und die ergriffenen Abhilfemaßnah-
men zu umfassen.

(6) Soweit von einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten per-
sonenbezogene Daten betroffen sind, die
von einem oder an einen Verantwortli-
chen in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union übermittelt wurden,
sind die in Abs. 3 genannten Informatio-
nen dem dortigen Verantwortlichen un-
verzüglich zu übermitteln.

(7) § 37 Abs. 4 findet entsprechende
Anwendung.

(8) Weitere Pflichten des Verantwortli-
chen zu Benachrichtigungen über Verlet-
zungen des Schutzes personenbezogener
Daten bleiben unberührt.

§ 61

Benachrichtigung betroffener Personen
bei Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten voraussichtlich
ein hohes Risiko für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen zur Folge, so
hat der Verantwortliche die betroffenen
Personen unverzüglich von der Verlet-
zung zu benachrichtigen. § 59 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Benachrichtigung nach Abs. 1
hat in klarer und einfacher Sprache die
Art der Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu beschreiben und
zumindest die in § 60 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
genannten Informationen und Maßnah-
men zu enthalten.

(3) Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Person nach Abs. 1 ist nicht erforder-
lich, wenn

1. der Verantwortliche geeignete techni-
sche und organisatorische Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen hat und
diese Vorkehrungen auf die von der
Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten betroffenen Daten an-
gewandt wurden; dies gilt insbeson-
dere für Vorkehrungen wie Ver-
schlüsselungen, durch die die Daten
für unbefugte Personen unzugänglich
gemacht werden;

2. der Verantwortliche durch im An-
schluss an die Verletzung getroffene
Maßnahmen sichergestellt hat, dass
aller Wahrscheinlichkeit nach das ho-
he Risiko für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen im Sin-
ne des Abs. 1 nicht mehr besteht,
oder

3. dies mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden wäre; in diesem
Fall hat stattdessen eine öffentliche
Bekanntmachung oder eine ähnliche
Maßnahme zu erfolgen, durch die die
betroffenen Personen vergleichbar
wirksam informiert werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die be-
troffenen Personen über eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten
nicht benachrichtigt hat, kann die oder
der Hessische Datenschutzbeauftragte
verlangen, dies nachzuholen, oder ver-
bindlich feststellen, dass bestimmte der in
Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind. Hierbei hat sie oder er die Wahr-
scheinlichkeit zu berücksichtigen, mit der
die Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten zu einem hohen Risiko im
Sinne des Abs. 1 führt.

(5) Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen nach Abs. 1 kann unter den
in § 51 Abs. 2 genannten Voraussetzun-
gen aufgeschoben, eingeschränkt oder
unterlassen werden, soweit nicht die Inte-
ressen der betroffenen Person aufgrund
des von der Verletzung ausgehenden ho-
hen Risikos im Sinne des Abs. 1 überwie-
gen.

(6) § 37 Abs. 4 findet entsprechende
Anwendung.

§ 62

Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung,
insbesondere bei Verwendung neuer
Technologien, aufgrund der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen zur Folge, so hat der
Verantwortliche vorab eine Abschätzung
der Folgen der vorgesehenen Verarbei-
tungsvorgänge für den Schutz personen-
bezogener Daten durchzuführen. § 59
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Für die Untersuchung mehrerer
ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit
ähnlich hohen Risiken kann eine gemein-
same Datenschutz-Folgenabschätzung
vorgenommen werden.

(3) Der Verantwortliche hat die Daten-
schutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten an der Durchführung der
Folgenabschätzung zu beteiligen.

(4) Die Folgenabschätzung hat den
Rechten und den berechtigten Interessen
der von der Verarbeitung betroffenen Per-
sonen und sonstiger Betroffener Rech-
nung zu tragen und zumindest Folgendes
zu enthalten:
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1. eine systematische Beschreibung der
geplanten Verarbeitungsvorgänge
und der Zwecke der Verarbeitung,

2. eine Bewertung der Notwendigkeit
und Verhältnismäßigkeit der Verar-
beitungsvorgänge in Bezug auf deren
Zweck,

3. eine Bewertung der Risiken für die
Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen und

4. die zur Bewältigung der Risiken ge-
planten Abhilfemaßnahmen, ein-
schließlich der Garantien, der Sicher-
heitsvorkehrungen und der Verfah-
ren, durch die der Schutz personen-
bezogener Daten sichergestellt und
die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben nachgewiesen werden sollen.

(5) Soweit erforderlich, hat der Verant-
wortliche eine Überprüfung durchzufüh-
ren, ob die Verarbeitung den Maßgaben
folgt, die sich aus der Folgenabschätzung
ergeben haben.

§ 63

Zusammenarbeit mit der oder dem 
Hessischen Datenschutzbeauftragten

Der Verantwortliche und der Auftrags-
verarbeiter haben mit der oder dem Hes-
sischen Datenschutzbeauftragten bei der
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu-
sammenzuarbeiten.

§ 64

Vorherige Konsultation der oder des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten

(1) Der Verantwortliche hat vor der In-
betriebnahme von neu anzulegenden Da-
teisystemen die Hessische Datenschutz-
beauftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten zu konsultieren, wenn

1. aus einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung nach § 62 hervorgeht, dass
die Verarbeitung ein hohes Risiko für
die Rechte und Freiheiten der betrof-
fenen Personen zur Folge hätte, so-
fern der Verantwortliche keine Maß-
nahmen zur Eindämmung des Risikos
trifft, oder

2. die Form der Verarbeitung, insbeson-
dere bei der Verwendung neuer
Technologien, Mechanismen oder
Verfahren, ein hohes Risiko für die
Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen zur Folge hat.

Die oder der Hessische Datenschutzbe-
auftragte kann eine Liste der Verarbei-
tungsvorgänge erstellen, die der Pflicht
zur vorherigen Konsultation nach Satz 1
unterliegen. § 59 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(2) Der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten sind im Fall des 
Abs. 1 vorzulegen:

1. die nach § 62 durchgeführte Daten-
schutz-Folgenabschätzung,

2. gegebenenfalls Angaben zu den je-
weiligen Zuständigkeiten des Verant-
wortlichen, der gemeinsam Verant-

wortlichen und der an der Verarbei-
tung beteiligten Auftragsverarbeiter,

3. Angaben zu den Zwecken und Mit-
teln der beabsichtigten Verarbeitung,

4. Angaben zu den zum Schutz der
Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen vorgesehenen Maßnah-
men und Garantien und

5. die Kontaktdaten der oder des Daten-
schutzbeauftragten.

Auf Anfrage sind der oder dem Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten alle sons-
tigen Informationen zu übermitteln, die
sie oder er benötigt, um die Rechtmäßig-
keit der Verarbeitung sowie insbesondere
die in Bezug auf den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten der betroffenen Per-
sonen bestehenden Risiken und die dies-
bezüglichen Garantien bewerten zu kön-
nen.

(3) Falls die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte der Auffassung ist,
dass die geplante Verarbeitung gegen ge-
setzliche Vorgaben verstoßen würde, ins-
besondere weil der Verantwortliche das
Risiko nicht ausreichend ermittelt oder
nicht ausreichend eingedämmt hat, kann
sie oder er dem Verantwortlichen und ge-
gebenenfalls dem Auftragsverarbeiter in-
nerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs
Wochen nach Erhalt des Ersuchens um
Konsultation schriftliche Empfehlungen
unterbreiten, welche Maßnahmen noch
ergriffen werden sollten. Die oder der
Hessische Datenschutzbeauftragte kann
diese Frist um einen Monat verlängern,
wenn die geplante Verarbeitung beson-
ders komplex ist. Sie oder er hat in die-
sem Fall innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags auf Konsultation
den Verantwortlichen und gegebenenfalls
den Auftragsverarbeiter über die Fristver-
längerung zusammen mit den Gründen
für die Verzögerung zu informieren.

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung
erhebliche Bedeutung für die Aufgaben-
erfüllung des Verantwortlichen und ist sie
daher besonders dringlich, kann er mit
der Verarbeitung nach Beginn der vorhe-
rigen Konsultation, aber vor Ablauf der in
Abs. 3 genannten Frist beginnen. In die-
sem Fall sind die Empfehlungen der oder
des Hessischen Datenschutzbeauftragten
im Nachhinein zu berücksichtigen und
sind die Art und Weise der Verarbeitung
daraufhin gegebenenfalls anzupassen.

(5) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte ist bei der Ausarbei-
tung eines Vorschlags für eine vom Land-
tag zu erlassende Gesetzgebungsmaß-
nahme oder von auf solchen Gesetzge-
bungsmaßnahmen basierenden Rege-
lungsmaßnahmen, die die Verarbeitung
personenbezogener Daten betreffen, zu
konsultieren.

§ 65

Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten

(1) Der Verantwortliche hat ein Ver-
zeichnis aller Kategorien von Verarbei-
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tungstätigkeiten zu führen, die seiner Zu-
ständigkeit unterliegen. Dieses Verzeich-
nis hat die folgenden Angaben zu enthal-
ten:

1. den Namen und die Kontaktdaten
des Verantwortlichen und gegebe-
nenfalls des gemeinsam mit ihm Ver-
antwortlichen sowie der oder des Da-
tenschutzbeauftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,

3. die Kategorien von Empfängern, ge-
genüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind
oder noch offengelegt werden sollen,
einschließlich Empfängern in Dritt-
ländern oder internationalen Organi-
sationen,

4. eine Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen und der Katego-
rien personenbezogener Daten,

5. gegebenenfalls die Verwendung von
Profiling,

6. gegebenenfalls die Kategorien von
Übermittlungen personenbezogener
Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation,

7. Angaben über die Rechtsgrundlage
der Verarbeitung, einschließlich der
Übermittlungen, für die die personen-
bezogenen Daten bestimmt sind,

8. wenn möglich, die vorgesehenen
Fristen für die Löschung oder die
Überprüfung der Erforderlichkeit der
Speicherung der verschiedenen Kate-
gorien personenbezogener Daten und

9. wenn möglich, eine allgemeine Be-
schreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen nach § 59.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein
Verzeichnis aller Kategorien von Verar-
beitungen zu führen, die er im Auftrag ei-
nes Verantwortlichen durchführt, das Fol-
gendes zu enthalten hat:

1. den Namen und die Kontaktdaten
des Auftragsverarbeiters, jedes Ver-
antwortlichen, in dessen Auftrag der
Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie
gegebenenfalls die Kontaktdaten der
oder des Datenschutzbeauftragten,

2. die Kategorien von Verarbeitungen,
die im Auftrag jedes Verantwortli-
chen durchgeführt werden,

3. gegebenenfalls Übermittlungen von
personenbezogenen Daten an ein
Drittland oder an eine internationale
Organisation, wenn vom Verantwort-
lichen entsprechend angewiesen, un-
ter Angabe des betreffenden Dritt-
lands oder der betreffenden interna-
tionalen Organisation und

4. wenn möglich, eine allgemeine Be-
schreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen nach § 59.

(3) Die in den Abs. 1 und 2 genannten
Verzeichnisse sind schriftlich oder elek-
tronisch zu führen.

(4) Verantwortliche und Auftragsverar-
beiter haben auf Anfrage ihre Verzeich-
nisse der oder dem Hessischen Daten-

schutzbeauftragten zur Verfügung zu stel-
len.

§ 66

Datenschutz durch Technikgestaltung
und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum
Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die
Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der
Verarbeitung selbst angemessene techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zu
treffen, die geeignet sind, die Datenschutz-
grundsätze wie etwa die Datensparsamkeit
wirksam umzusetzen, und notwendige Ga-
rantien in die Verarbeitung aufzunehmen,
um den gesetzlichen Anforderungen zu ge-
nügen und die Rechte der betroffenen Per-
sonen zu schützen. Er hat hierbei den
Stand der Technik, die Implementierungs-
kosten und die Art, den Umfang, die Um-
stände und die Zwecke der Verarbeitung
sowie die unterschiedliche Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der mit der
Verarbeitung verbundenen Risiken für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen zu berücksichtigen. Insbesondere sind
die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und die Auswahl und Gestaltung von
Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel
auszurichten, so wenig personenbezogene
Daten wie möglich zu verarbeiten. Perso-
nenbezogene Daten sind zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren, soweit dies nach dem
Verarbeitungszweck möglich ist.

(2) Der Verantwortliche hat geeignete
technische und organisatorische Maßnah-
men zu treffen, die sicherstellen, dass
durch Voreinstellungen grundsätzlich nur
solche personenbezogenen Daten verar-
beitet werden, deren Verarbeitung für
den jeweiligen bestimmten Verarbei-
tungszweck erforderlich ist. Dies betrifft
die Menge der erhobenen personenbezo-
genen Daten, den Umfang ihrer Verarbei-
tung, ihre Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit. Die Maßnahmen müssen insbe-
sondere sicherstellen, dass die personen-
bezogenen Daten durch Voreinstellungen
nicht ohne Eingreifen einer Person einer
unbestimmten Anzahl von natürlichen
Personen zugänglich gemacht werden.

§ 67

Unterscheidung zwischen verschiedenen
Kategorien betroffener Personen

Der Verantwortliche hat bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten so
weit wie möglich zwischen den verschie-
denen Kategorien betroffener Personen
zu unterscheiden. Dies betrifft insbeson-
dere folgende Kategorien:

1. Personen, gegen die ein begründeter
Verdacht besteht, dass sie eine Straf-
tat begangen haben,

2. Personen, gegen die ein begründeter
Verdacht besteht, dass sie in naher
Zukunft eine Straftat begehen wer-
den,

3. verurteilte Straftäter,
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4. Opfer einer Straftat oder Personen,
bei denen bestimmte Tatsachen da-
rauf hindeuten, dass sie Opfer einer
Straftat sein könnten, und

5. andere Personen wie insbesondere
Zeuginnen und Zeugen, Hinweisge-
berinnen und Hinweisgeber oder Per-
sonen, die mit den in den Nr. 1 bis 4
genannten Personen in Kontakt oder
Verbindung stehen.

§ 68

Unterscheidung zwischen Tatsachen 
und persönlichen Einschätzungen

Der Verantwortliche hat bei der Verar-
beitung so weit wie möglich danach zu
unterscheiden, ob personenbezogene Da-
ten auf Tatsachen oder auf persönlichen
Einschätzungen beruhen. Zu diesem
Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der
jeweiligen Verarbeitung möglich und an-
gemessen ist, Bewertungen, die auf per-
sönlichen Einschätzungen beruhen, als
solche kenntlich machen. Es muss außer-
dem feststellbar sein, welche Stelle die
Unterlagen führt, die der auf einer per-
sönlichen Einschätzung beruhenden Be-
wertung zugrunde liegen.

§ 69

Qualitätssicherung personenbezogener
Daten vor deren Übermittlung

(1) Der Verantwortliche hat angemes-
sene Maßnahmen zu ergreifen, um zu ge-
währleisten, dass unrichtige sowie ohne
sachlichen Grund unvollständige oder
nicht mehr aktuelle personenbezogene
Daten nicht übermittelt oder sonst bereit-
gestellt werden. Zu diesem Zweck hat er,
soweit dies mit angemessenem Aufwand
möglich ist, die Qualität der personenbe-
zogenen Daten vor ihrer Übermittlung
oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei je-
der Übermittlung personenbezogener Da-
ten hat er, soweit dies möglich und ange-
messen ist, Informationen beizufügen, die
es dem Empfänger gestatten, die Richtig-
keit, die Vollständigkeit und die Zuverläs-
sigkeit der Daten sowie deren Aktualität
zu beurteilen.

(2) Gelten für die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten besondere Be-
dingungen, so hat bei Datenübermittlun-
gen die übermittelnde Stelle den Empfän-
ger darauf hinzuweisen, dass diese Be-
dingungen gelten und einzuhalten sind.
Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt
werden, dass die Daten entsprechend
markiert werden.

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf
Empfänger in anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder auf Einrich-
tungen und sonstige Stellen, die nach den
Kapiteln 4 und 5 des Titels V des Dritten
Teils des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union errichtet wurden,
keine Bedingungen anwenden, die nicht
auch für entsprechende innerstaatliche
Datenübermittlungen gelten.

§ 70

Berichtigung und Löschung 
personenbezogener Daten sowie 
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Der Verantwortliche hat personen-
bezogene Daten zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind. § 53 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist
entsprechend anzuwenden.

(2) Der Verantwortliche hat personen-
bezogene Daten unverzüglich zu löschen,
wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, ih-
re Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung
nicht mehr erforderlich ist oder sie zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung
gelöscht werden müssen.

(3) § 53 Abs. 3 bis 5 ist entsprechend
anzuwenden. Sind unrichtige personen-
bezogene Daten oder personenbezogene
Daten unrechtmäßig übermittelt worden,
ist auch dies dem Empfänger mitzuteilen.

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften
festgesetzter Höchstspeicher- oder Lösch-
fristen hat der Verantwortliche für die Lö-
schung von personenbezogenen Daten
oder eine regelmäßige Überprüfung der
Notwendigkeit ihrer Speicherung ange-
messene Fristen vorzusehen und durch
verfahrensrechtliche Vorkehrungen si-
cherzustellen, dass diese Fristen einge-
halten werden.

§ 71

Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungs-
systemen haben Verantwortliche und
Auftragsverarbeiter mindestens die fol-
genden Verarbeitungsvorgänge zu proto-
kollieren:

1. Erhebung,

2. Veränderung,

3. Abfrage,

4. Offenlegung einschließlich Übermitt-
lung,

5. Kombination und

6. Löschung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und
Offenlegungen müssen es ermöglichen,
die Begründung, das Datum und die Uhr-
zeit dieser Vorgänge und so weit wie
möglich die Identität der Person, die die
personenbezogenen Daten abgefragt oder
offengelegt hat, und die Identität des
Empfängers der Daten festzustellen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich
zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung durch die Daten-
schutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten und die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen
Datenschutzbeauftragten sowie zur Ei-
genüberwachung, der Sicherstellung der
Integrität und Sicherheit der personenbe-
zogenen Daten und für Strafverfahren
verwendet werden.

(4) Der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter haben die Protokolle der
oder dem Hessischen Datenschutzbeauf-
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tragten auf Anforderung zur Verfügung
zu stellen.

§ 72

Vertrauliche Meldung von Verstößen

Der Verantwortliche hat zu ermögli-
chen, dass ihm vertrauliche Meldungen
über in seinem Verantwortungsbereich
erfolgende Verstöße gegen Datenschutz-
vorschriften zugeleitet werden können.

Fünfter Abschnitt

Datenübermittlungen an 
Drittländer und an internationale 

Organisationen

§ 73

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Stellen in Drittländern oder
an internationale Organisationen ist bei
Vorliegen der übrigen für Datenübermitt-
lungen geltenden Voraussetzungen zuläs-
sig, wenn

1. die Stelle oder internationale Organi-
sation für die in § 40 genannten Zwe-
cke zuständig ist und

2. die Europäische Kommission nach
Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
Nr. 2016/680 einen Angemessenheits-
beschluss gefasst hat.

(2) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten hat trotz des Vorliegens eines
Angemessenheitsbeschlusses im Sinne
des Abs. 1 Nr. 2 und des zu berücksichti-
genden öffentlichen Interesses an der Da-
tenübermittlung zu unterbleiben, wenn
im Einzelfall ein datenschutzrechtlich an-
gemessener und die elementaren Men-
schenrechte wahrender Umgang mit den
Daten beim Empfänger nicht hinreichend
gesichert ist oder sonst überwiegende
schutzwürdige Interessen einer betroffe-
nen Person entgegenstehen. Bei seiner
Beurteilung hat der Verantwortliche maß-
geblich zu berücksichtigen, ob der Emp-
fänger im Einzelfall einen angemessenen
Schutz der übermittelten Daten garan-
tiert.

(3) Wenn personenbezogene Daten,
die aus einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union übermittelt oder zur
Verfügung gestellt wurden, nach Abs. 1
übermittelt werden sollen, muss diese
Übermittlung zuvor von der zuständigen
Stelle des anderen Mitgliedstaats geneh-
migt werden. Übermittlungen ohne vor-
herige Genehmigung sind nur dann zu-
lässig, wenn die Übermittlung erforder-
lich ist, um eine unmittelbare und ernst-
hafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit
eines Mitgliedstaats oder eines Drittlan-
des oder für die wesentlichen Interessen
eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die
vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann. Im Fall des Satz 2
ist die Stelle des anderen Mitgliedstaats,
die für die Erteilung der Genehmigung
zuständig gewesen wäre, unverzüglich
über die Übermittlung zu unterrichten.

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach
Abs. 1 übermittelt, hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass der
Empfänger die übermittelten Daten nur
dann an Stellen in anderen Drittländern
oder andere internationale Organisationen
weiterübermittelt, wenn der Verantwortli-
che diese Übermittlung zuvor genehmigt
hat. Bei der Entscheidung über die Ertei-
lung der Genehmigung hat der Verant-
wortliche alle maßgeblichen Faktoren zu
berücksichtigen, insbesondere die Schwere
der Straftat, den Zweck der ursprünglichen
Übermittlung und das in dem Drittland
oder der internationalen Organisation, an
das oder an die die Daten weiterübermit-
telt werden sollen, bestehende Schutzni-
veau für personenbezogene Daten. Eine
Genehmigung darf nur dann erfolgen,
wenn auch eine direkte Übermittlung an
die Stelle im anderen Drittland oder die
andere internationale Organisation zuläs-
sig wäre. Die Zuständigkeit für die Ertei-
lung der Genehmigung kann auch abwei-
chend geregelt werden.

§ 74

Datenübermittlung bei 
geeigneten Garantien

(1) Liegt entgegen § 73 Abs. 1 Nr. 2
kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 der
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 vor, ist eine
Übermittlung bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen des § 73 auch dann zu-
lässig, wenn

1. in einem rechtsverbindlichen Instru-
ment geeignete Garantien für den
Schutz personenbezogener Daten
vorgesehen sind oder

2. der Verantwortliche nach Beurteilung
aller Umstände, die bei der Übermitt-
lung eine Rolle spielen, zu der Auf-
fassung gelangt ist, dass geeignete
Garantien für den Schutz personen-
bezogener Daten bestehen.

(2) Der Verantwortliche hat Übermitt-
lungen nach Abs. 1 Nr. 2 zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation hat den Zeit-
punkt der Übermittlung, Informationen
über die empfangende zuständige Behör-
de, die Begründung der Übermittlung
und die übermittelten personenbezoge-
nen Daten zu enthalten. Sie ist der oder
dem Hessischen Datenschutzbeauftragten
auf Anforderung zur Verfügung zu stel-
len.

(3) Der Verantwortliche hat die Hessi-
sche Datenschutzbeauftragte oder den
Hessischen Datenschutzbeauftragten zu-
mindest jährlich über Übermittlungen zu
unterrichten, die aufgrund einer Beurtei-
lung nach Abs. 1 Nr. 2 erfolgt sind. In der
Unterrichtung kann er die Empfänger und
die Übermittlungszwecke angemessen ka-
tegorisieren.

§ 75

Ausnahmen für eine Datenübermittlung
ohne geeignete Garantien

(1) Liegt entgegen § 73 Abs. 1 Nr. 2
kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 der
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Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 vor und lie-
gen auch keine geeigneten Garantien im
Sinne des § 74 Abs. 1 vor, ist eine Über-
mittlung bei Vorliegen der übrigen Vo-
raussetzungen des § 73 auch dann zuläs-
sig, wenn die Übermittlung erforderlich
ist

1. zum Schutz lebenswichtiger Interes-
sen einer natürlichen Person,

2. zur Wahrung berechtigter Interessen
der betroffenen Person,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und
erheblichen Gefahr für die öffentliche
Sicherheit eines Staates,

4. im Einzelfall für die in § 40 genann-
ten Zwecke oder

5. im Einzelfall zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit den in § 40 genannten Zwe-
cken.

(2) Der Verantwortliche hat von einer
Übermittlung nach Abs. 1 abzusehen,
wenn die Grundrechte der betroffenen
Person das öffentliche Interesse an der
Übermittlung überwiegen.

(3) Für Übermittlungen nach Abs. 1
gilt § 74 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 76

Sonstige Datenübermittlung an 
Empfänger in Drittländern

(1) Verantwortliche können bei Vorlie-
gen der übrigen für die Datenübermitt-
lung in Drittländer geltenden Vorausset-
zungen im besonderen Einzelfall perso-
nenbezogene Daten unmittelbar an nicht
in § 73 Abs. 1 Nr. 1 genannte Stellen in
Drittländern übermitteln, wenn die Über-
mittlung zur Erfüllung ihrer Aufgaben für
die in § 40 genannten Zwecke unbedingt
erforderlich ist und

1. im konkreten Fall keine Grundrechte
der betroffenen Person das öffentliche
Interesse an einer Übermittlung über-
wiegen,

2. die Übermittlung an die in § 73 Abs. 1
Nr. 1 genannten Stellen wirkungslos
oder ungeeignet wäre, insbesondere
weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt
werden kann, und

3. der Verantwortliche dem Empfänger
die Zwecke der Verarbeitung mitteilt
und ihn darauf hinweist, dass die
übermittelten Daten nur in dem Um-
fang verarbeitet werden dürfen, in
dem ihre Verarbeitung für diese Zwe-
cke erforderlich ist.

(2) Im Fall des Abs. 1 hat der Verant-
wortliche die in § 73 Abs. 1 Nr. 1 genann-
ten Stellen unverzüglich über die Über-
mittlung zu unterrichten, sofern dies nicht
wirkungslos oder ungeeignet ist.

(3) Für Übermittlungen nach Abs. 1
gilt § 74 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Übermittlungen nach Abs. 1 hat
der Verantwortliche den Empfänger zu
verpflichten, die übermittelten personen-
bezogenen Daten ohne seine Zustim-

mung nur für den Zweck zu verarbeiten,
für den sie übermittelt worden sind.

(5) Abkommen im Bereich der justi-
ziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
und der polizeilichen Zusammenarbeit
bleiben unberührt.

Sechster Abschnitt

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden

§ 77

Gegenseitige Amtshilfe

(1) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat den Datenschutz-
aufsichtsbehörden in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union Informa-
tionen zu übermitteln und Amtshilfe zu
leisten, soweit dies für eine einheitliche
Umsetzung und Anwendung der Richtli-
nie (EU) Nr. 2016/680 erforderlich ist. Die
Amtshilfe betrifft insbesondere Aus-
kunftsersuchen und aufsichtsbezogene
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um
Konsultation oder um Vornahme von
Nachprüfungen und Untersuchungen.

(2) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat alle geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen, um Amtshilfe-
ersuchen unverzüglich und spätestens in-
nerhalb eines Monats nach deren Ein-
gang nachzukommen.

(3) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte darf Amtshilfeersuchen
nur ablehnen, wenn

1. sie oder er für den Gegenstand des
Ersuchens oder für die Maßnahmen,
die sie oder er durchführen soll, nicht
zuständig ist oder

2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen
Rechtsvorschriften verstoßen würde.

(4) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat die ersuchende
Aufsichtsbehörde des anderen Staates
über die Ergebnisse oder gegebenenfalls
über den Fortgang der Maßnahmen zu in-
formieren, die getroffen wurden, um dem
Amtshilfeersuchen nachzukommen. Sie
oder er hat im Fall des Abs. 3 die Gründe
für die Ablehnung des Ersuchens zu er-
läutern.

(5) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat die Informationen,
um die sie oder er von der Aufsichtsbe-
hörde des anderen Staates ersucht wurde,
in der Regel elektronisch und in einem
standardisierten Format zu übermitteln.

(6) Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat Amtshilfeersuchen
kostenfrei zu erledigen, soweit sie oder er
nicht im Einzelfall mit der Aufsichtsbe-
hörde des anderen Staates die Erstattung
entstandener Ausgaben vereinbart hat.

(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des
Hessischen Datenschutzbeauftragten hat
alle erforderlichen Informationen zu ent-
halten; hierzu gehören insbesondere der
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Zweck und die Begründung des Ersu-
chens. Die auf das Ersuchen übermittel-
ten Informationen dürfen ausschließlich
zu dem Zweck verwendet werden, zu
dem sie angefordert wurden.

Siebter Abschnitt

Haftung und Sanktionen

§ 78

Schadensersatz und Entschädigung

(1) Hat ein Verantwortlicher einer be-
troffenen Person durch eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die nach die-
sem Gesetz oder nach anderen auf ihre
Verarbeitung anwendbaren Vorschriften
rechtswidrig war, einen Schaden zuge-
fügt, ist er oder sein Rechtsträger der be-
troffenen Person zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit
bei einer nicht automatisierten Verarbei-
tung der Schaden nicht auf ein Verschul-
den des Verantwortlichen zurückzuführen
ist.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht
Vermögensschaden ist, kann die betroffe-
ne Person eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen.

(3) Lässt sich bei einer automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht ermitteln, welche von mehreren be-
teiligten Verantwortlichen den Schaden
verursacht hat, so haftet jeder Verant-
wortliche beziehungsweise sein Rechts-
träger.

(4) Bei einem Mitverschulden der be-
troffenen Person ist § 254 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden.

(5) Auf die Verjährung finden die für
unerlaubte Handlungen geltenden Ver-
jährungsvorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(6) Weitergehende sonstige Schadens-
ersatzansprüche bleiben unberührt.

(7) Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten steht offen.

§ 79

Strafvorschriften

Für Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten durch öffentliche Stellen im
Rahmen von Tätigkeiten nach § 40 findet
§ 37 entsprechende Anwendung.

VIERTER TEIL

Informationsfreiheit

§ 80

Anspruch auf Informationszugang

(1) Jeder hat nach Maßgabe des Vier-
ten Teils gegenüber öffentlichen Stellen

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Infor-
mationen (Informationszugang). Abwei-
chend von § 2 Abs. 2 Satz 1 gelten inso-
weit auch öffentlich-rechtliche Unterneh-
men, die am Wettbewerb teilnehmen, als
öffentliche Stellen. Amtliche Informatio-
nen sind alle amtlichen Zwecken dienen-
de Aufzeichnungen, unabhängig von der
Art ihrer Speicherung. Entwürfe und No-
tizen, die nicht Bestandteil eines Vor-
gangs werden sollen, gehören nicht dazu.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschrif-
ten die Auskunftserteilung regeln, gehen
sie den Vorschriften des Vierten Teils vor.

§ 81

Anwendungsbereich

(1) Nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 bis 3
gelten die Vorschriften über den Informa-
tionszugang auch für

1. den Landtag, nur soweit er öffentlich-
rechtliche Verwaltungsaufgaben
wahrnimmt und auszuschließen ist,
dass durch die Gewährung des Infor-
mationszugangs die Freiheit des
Mandats, der Bereich der Abgeordne-
ten- und Fraktionsangelegenheiten
sowie die Nichtöffentlichkeit von
Landtagsberatungen beeinträchtigt
wird,

2. den Hessischen Rechnungshof, die
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften in Hessen, den Lan-
desbeauftragen für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung, soweit sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen, die
nicht in Zusammenhang mit ihrer
Kontroll- und Prüftätigkeit stehen, 

3. die Hessische Datenschutzbeauftrag-
te oder den Hessischen Datenschutz-
beauftragten, soweit sie oder er allge-
meine Verwaltungsaufgaben wahr-
nimmt,

4. die Gerichte, Strafverfolgungs- und
Strafvollstreckungsbehörden und
sonstige in § 40 Abs. 2 genannten
Stellen sowie Disziplinarbehörden, je-
doch nur soweit sie öffentlich-rechtli-
che Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men und nicht, soweit sie im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit handeln,

5. Finanzbehörden, nur soweit sie nicht
in Verfahren nach der Abgabenord-
nung tätig werden,

6. Universitätskliniken, Forschungsein-
richtungen, Hochschulen, Schulen so-
wie sonstige öffentliche Stellen, so-
weit sie nicht in den Bereichen For-
schung und Lehre, Leistungsbeurtei-
lungen und Prüfungen tätig werden,

7. die Behörden und sonstigen öffentli-
chen Stellen der Gemeinden und
Landkreise sowie deren Vereinigun-
gen ungeachtet ihrer Rechtsform, so-
weit die Anwendung des Vierten
Teils durch Satzung ausdrücklich be-
stimmt wird,
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8. den Hessischen Rundfunk, soweit er
Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnimmt, sowie die Hessische
Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien, soweit sie nicht in
den Bereichen Zulassung und Auf-
sicht tätig wird.

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils
gelten nicht für

1. die Polizeibehörden und das Landes-
amt für Verfassungsschutz,

2. die Landeskartellbehörde und die Re-
gulierungskammer Hessen,

3. die Industrie- und Handelskammern
und die Handwerkskammern,

4. Notarinnen und Notare.

(3) Soweit ein Informationszugang
nach Abs. 1 oder 2 ausgeschlossen ist, gilt
dies auch für Datei- und Aktenbestandtei-
le, die sich in Dateien oder Akten anderer
öffentlicher Stellen befinden.

§ 82

Schutz besonderer öffentlicher 
und privater Belange

Ein Anspruch auf Informationszugang
besteht nicht

1. bei Verschlusssachen nach § 2 Abs. 1
des Hessischen Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364),

2. bei Informationen, deren Bekannt-
werden nachteilige Auswirkungen
haben kann auf

a) die inter- und supranationalen Be-
ziehungen, die Beziehung zum
Bund oder zu einem anderen
Land,

b) Belange der äußeren oder öffentli-
chen Sicherheit,

c) die Kontroll-, Vollzugs- oder Auf-
sichtsaufgaben der Finanz-, Regu-
lierungs-, Sparkassen, Versiche-
rungs- und Wettbewerbsaufsichts-
behörden oder

d) den Erfolg eines strafrechtlichen
Ermittlungs- oder Strafvollstre-
ckungsverfahrens oder den Ver-
fahrensablauf eines Gerichts-,
Ordnungswidrigkeiten- oder Dis-
ziplinarverfahrens,

3. bei einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis unterliegenden Da-
tei- oder Akteninhalten,

4. bei zum persönlichen Lebensbereich
gehörenden Geheimnissen oder Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnissen,
sofern die betroffene Person nicht
eingewilligt hat oder

5. soweit ein rein wirtschaftliches Inte-
resse an den Informationen besteht.

§ 83

Schutz personenbezogener Daten

Der Informationszugang zu personen-
bezogenen Daten ist nur dann und soweit

zulässig, wie ihre Übermittlung an eine
nicht öffentliche Stelle zulässig ist.

§ 84

Schutz behördlicher 
Entscheidungsprozesse

(1) Der Antrag auf Informationszugang
kann abgelehnt werden für Entwürfe zu
Entscheidungen sowie für Arbeiten und
Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbe-
reitung, soweit und solange durch die
vorzeitige Bekanntgabe der Informatio-
nen der Erfolg der Entscheidung oder be-
vorstehender behördlicher Maßnahmen
vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren
Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1
dienen regelmäßig Ergebnisse der Be-
weiserhebung und Gutachten oder Stel-
lungnahmen Dritter.

(2) Der Antrag auf Informationszugang
ist abzulehnen,

1. wenn die Bekanntgabe der Informati-
on den Kernbereich der Willens- und
Entscheidungsbildung der Landesre-
gierung betrifft, oder

2. zu Protokollen vertraulicher Beratun-
gen.

In den Fällen des Satz 1 besteht nach Ab-
schluss des Entscheidungsprozesses An-
spruch auf Informationszugang zu den Er-
gebnisprotokollen, soweit sie nicht ver-
traulich sind.

§ 85

Antrag

(1) Ein Informationszugang wird auf
Antrag bei der Stelle, die über die be-
gehrten Informationen verfügt (informati-
onspflichtige Stelle) gewährt. Ist die an-
gerufene Stelle nicht die informations-
pflichtige Stelle, soll sie der antragstellen-
den Person die informationspflichtige
Stelle benennen.

(2) Im Antrag sollen die begehrten In-
formationen möglichst genau umschrie-
ben werden. Ein Antrag, der auf allge-
meines Behördenhandeln gerichtet ist
und sich auf Informationen bezieht, die
aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen
oder Informationsträgern zusammenge-
tragen werden müssen, kann abgelehnt
werden, wenn der Informationszugang
nur mit unverhältnismäßigem Verwal-
tungsaufwand möglich wäre. Sofern der
antragstellenden Person Angaben zur
Umschreibung der begehrten Informatio-
nen fehlen, ist die angerufene informati-
onspflichtige Stelle zur Beratung ver-
pflichtet.

(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im
Sinne der §§ 82 und 83, muss er begrün-
det werden.

§ 86

Verfahren bei Beteiligung Dritter

Die informationspflichtige Stelle gibt
einem Dritten, dessen Belange durch den
Antrag auf Informationszugang berührt
sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellung-
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nahme innerhalb eines Monats, sofern
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er
ein schutzwürdiges Interesse am Aus-
schluss des Informationszugangs haben
kann. Die Einwilligung des Dritten zum
Informationszugang der antragstellenden
Person gilt als verweigert, wenn sie nicht
innerhalb eines Monats nach Anfrage
durch die zuständige Stelle vorliegt.

§ 87

Entscheidung

(1) Die informationspflichtige Stelle
hat unverzüglich, spätestens innerhalb ei-
nes Monats, in den Fällen des § 86 spätes-
tens innerhalb von drei Monaten nach
Eingang des hinreichend bestimmten An-
trags zu entscheiden. In den Fällen des 
§ 86 ist die Entscheidung auch dem Drit-
ten bekannt zu geben.

(2) Soweit dem Antrag stattgegeben
wird, sind die Informationen innerhalb
der in Abs. 1 Satz 1 genannten Frist zu-
gänglich zu machen. In den Fällen des 
§ 86 darf der Informationszugang erst ge-
währt werden, wenn die Entscheidung
dem Dritten gegenüber bestandskräftig
ist oder die sofortige Vollstreckung ange-
ordnet wurde und seit der Bekanntgabe
der Anordnung an den Dritten zwei Wo-
chen verstrichen sind.

(3) Die Ablehnung oder teilweise Ab-
lehnung des beantragten Informationszu-
gangs ist innerhalb der in Abs. 1 Satz 1
genannten Frist schriftlich bekannt zu ge-
ben und zu begründen. Darüber hinaus
ist mitzuteilen, ob und wann ein Informa-
tionszugang ganz oder teilweise zu einem
späteren Zeitpunkt voraussichtlich mög-
lich sein könnte.

(4) Können die Informationen nicht
oder nicht vollständig innerhalb der in
Abs. 1 Satz 1 genannten Fristen zugäng-
lich gemacht werden oder erfordern Um-
fang oder Komplexität eine intensive Prü-
fung, so kann die informationspflichtige
Stelle die Frist um einen Monat verlän-
gern. Die antragstellende Person ist über
die Fristverlängerung unter Angabe der
maßgeblichen Gründe schriftlich zu infor-
mieren.

(5) Für Streitigkeiten nach diesem Teil
des Gesetzes ist der Verwaltungsrechts-
weg gegeben. Ein Vorverfahren nach § 68
der Verwaltungsgerichtsordnung findet
nicht statt.

§ 88

Kosten

(1) Die Erteilung mündlicher und ein-
facher schriftlicher Auskünfte sowie die
Einsichtnahme in Dateien und Akten vor
Ort nach dem Vierten Teil dieses Geset-
zes sind kostenfrei. Für sonstige Amts-
handlungen nach diesem Teil werden
Kosten (Gebühren und Auslagen) nach
Maßgabe des Hessischen Verwaltungs-
kostengesetzes erhoben. Von § 9 des Hes-
sischen Verwaltungskostengesetzes gel-
ten nur Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, insoweit mit

der Maßgabe, dass Auslagen für Ausfer-
tigungen, Abschriften und Kopien 
0,20 Euro je Seite nicht überschreiten
dürfen, und Abs. 5. Die Gebühren sind
auch unter Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes so zu bemessen, dass die
antragstellenden Personen dadurch nicht
von der Geltendmachung ihres Informati-
onsanspruchs nach § 80 Abs. 1 abgehal-
ten werden.

(2) Im Fall des § 81 Satz 1 Nr. 6 werden
Kosten nach Maßgabe der Satzung erho-
ben.

§ 89

Die oder der Hessische 
Informationsfreiheitsbeauftragte

(1) Jeder, der sich in seinem Recht
nach dem Vierten Teil verletzt sieht, kann
unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe
die Hessische Informationsfreiheitsbeauf-
tragte oder den Hessischen Informations-
freiheitsbeauftragten anrufen.

(2) Die Aufgabe der oder des Hessi-
schen Informationsfreiheitsbeauftragten
wird von der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten wahrgenommen.

(3) Die auskunftspflichtigen Stellen
sind verpflichtet, die Hessische Informati-
onsfreiheitsbeauftragte oder den Hessi-
schen Informationsfreiheitsbeauftragten
und ihre oder seine Beauftragten in der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
Der oder dem Hessischen Informations-
freiheitsbeauftragten ist dabei insbeson-
dere

1. hinsichtlich des Anliegens, dessent-
wegen sie oder er angerufen wurde,
Auskunft zu erteilen und Einsicht in
betreffenden Dateien und Akten zu
verschaffen und

2. Zutritt zu den Diensträumen zu ge-
währen.

Stellt die oder der Hessische Informati-
onsfreiheitsbeauftragte Verstöße gegen
die Vorschriften des Vierten Teils fest,
kann sie oder er ihre Behebung in ange-
messener Frist fordern. Darüber ist die zu-
ständige Aufsichtsbehörde zu unterrich-
ten.

(4) Zum 31. Dezember jedes Jahres hat
die oder der Hessische Informationsfrei-
heitsbeauftragte dem Landtag und der
Landesregierung einen Bericht über ihre
oder seine Tätigkeit vorzulegen. Die Lan-
desregierung legt ihre Stellungnahme zu
dem Bericht dem Landtag vor.

FÜNFTER TEIL

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 90

Übergangsvorschriften

(1) Vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete
automatisierte Verarbeitungssysteme sind
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zeitnah, in Ausnahmefällen, in denen dies
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden ist, jedoch spätestens bis zum
6. Mai 2023, mit § 71 Abs. 1 und 2 in Ein-
klang zu bringen.

(2) Für die Person, die am 24. Mai 2018
das Amt der oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten innehat, gilt bis zur
ersten Wahl der oder des Hessischen Da-

tenschutzbeauftragten nach dem 25. Mai
2018 § 21 Abs. 4 Satz 1 in der bis zum 
24. Mai 2018 geltenden Fassung fort.

§ 91

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in
Kraft.
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Anlage: Verwaltungskostenverzeichnis 

 
Nr. Gegenstand Bemessungs-

grundlage 
Gebühr 

EUR 
1 2 3 4 

1  Gebühren   
11 Auskünfte, Akteneinsicht   
111  schriftliche Auskünfte 

Einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei, 
soweit sie nicht aus Registern oder Dateien erteilt 
werden. 

 30 bis 600  

112  Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Kar-
teien, Datenträger usw. Die Auslagen sind mit der 
Gebühr nach Nr. 1121 bis 1123 abgegolten. 

  

1121  für Personen, die nicht am Verfahren beteiligt sind 
oder deren Verfahren abgeschlossen ist und die 
nicht betroffene Person im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 sind  

 10 bis 600 

1122  für Personen, die am Verfahren beteiligt sind, 
aber nicht betroffene Person im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 sind 

 kostenfrei 

1123 zusätzlich 1121 oder 1122 für das Versenden von 
Akten oder Kopien aus Akten, auch von Buß-
geldakten außerhalb eines Bußgeldverfahrens 

je Sendung 12 

12  Missbrauchsgebühr    
121  Missbrauchsgebühr nach Art. 57 Abs. 4 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2016/679 oder § 13 Abs. 10 
 100 bis 1 000 

13  Überprüfungen der Datenverarbeitungen nach 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679  

  

131  Überprüfung der Datenverarbeitung nach Art. 57 
Abs. 1 Buchst. a mit besonderem Verwaltungs-
aufwand 
 
Die Gebühr wird nur erhoben, wenn ein Verstoß 
festgestellt und eine Maßnahme nach Art. 58 
Abs. 2 Buchst. b bis g getroffen wird.  

 500 bis 15 000  

132  Aussetzung einer Übermittlung von Daten an ei-
nen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation nach Art. 58 Abs. 2 
Buchst. j 

 500 bis 5 000 

14 Stellungnahmen und Genehmigungen nach 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 

  

141 Beratung im Rahmen einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. a 
einschließlich einer Genehmigung nach Art. 36 
Abs. 5  

 500 bis 5 000 

142 Stellungnahme zu und Billigung von Verhaltens-
regeln nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. d in Verbin-
dung mit Art. 40 Abs. 5 

 500 bis 5 000 

143 Erteilung einer Zertifizierung oder Billigung von 
Kriterien für eine Zertifizierung nach Art. 58 Abs. 3 
Buchst. f in Verbindung mit Art. 42 Abs. 5  

 1 000 bis 30 000 

144 Genehmigung von Vertragsklauseln nach Art. 58 
Abs. 3 Buchst. h in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 
Buchst. a 

 500 bis 15 000 



Artikel 1a2)

Änderung des Gesetzes über das 
Landesamt für Verfassungsschutz

§ 19 des Gesetzes über das Landesamt
für Verfassungsschutz vom 19. Dezember
1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 444), wird wie folgt gefasst:

„§ 19

Geltung datenschutzrechtlicher
Vorschriften

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben
nach § 2 durch das Landesamt findet das
Hessische Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82) in der jeweils geltenden
Fassung wie folgt Anwendung:

1. § 1 Abs. 8, die §§ 4, 14 Abs. 1, § 19
sowie der Zweite Teil finden keine
Anwendung,

2. die §§ 41, 46 Abs. 1 bis 4 und die 
§§ 47 bis 49, 57, 59, 78 und 79 sind
entsprechend anzuwenden.

(2) Personenbezogene Daten sind nicht
zu löschen, sondern nur in der Verarbei-
tung einzuschränken, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwürdige Belange der betroffe-
nen Person beeinträchtigt würden,

2. die Daten zur Behebung einer beste-
henden Beweisnot unerlässlich sind
oder

3. die Verwendung der Daten zu wis-
senschaftlichen Zwecken erforderlich
ist.

In den Fällen des Satz 1 Nr. 3 sind die Da-
ten zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
anonymisieren.“

Artikel 23)

Änderung des Hessischen 
Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Hessische Jugendstrafvollzugsge-
setz vom 19. November 2007 (GVBl. I 
S. 758), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. November 2015 (GVBl. S. 498),
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt
gefasst:

„§ 59 Auslesen von 
Datenspeichern“

b) Die Angabe zu den §§ 64 und 65
wird wie folgt gefasst:

„§ 64 Information und 
Auskunft an die 
Betroffenen, 
Akteneinsicht

§ 65 Berichtigung, 
Einschränkung der 
Verarbeitung und 
Löschung“

2. § 24 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Bei schwerer Erkrankung oder
Tod von Gefangenen werden die der
Anstalt bekannten nächsten Angehö-
rigen, insbesondere die Personensor-
geberechtigten, unverzüglich be-
nachrichtigt, im Falle der schweren
Erkrankung nur, wenn die Gefange-
nen hierin eingewilligt haben. Dem
Wunsch der Gefangenen, auch ande-
re Personen zu benachrichtigen, soll
nach Möglichkeit entsprochen wer-
den. Die Gefangenen sind bei Auf-
nahme über die Möglichkeit einer
Einwilligung zu belehren.“

3. § 33 wird folgt geändert:

a) Abs. 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Abgesehen von den Fällen des 
§ 32 Abs. 3 und 4 dürfen Besuche
aus erzieherischen Gründen oder
aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt offen über-
wacht werden; die Überwachung
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145 Genehmigung von verbindlichen internen Vor-
schriften nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. j in Verbin-
dung mit Art. 47 

 500 bis 15 000  

2 Auslagen    

21 Anfertigung von Kopien unabhängig von der Art 
der Herstellung bis DIN A 3 
 
- die vom Kostenschuldner besonders beantragt 
oder 
 
- die aus vom Kostenschuldner zu vertretenden 
Gründen notwendig wurden 

je Seite 0,20 

2) Ändert FFN 18-3
3) Ändert FFN 24-39



erstreckt sich hierbei sowohl auf
die Gefangenen wie deren Be-
such. Die Unterhaltung darf nur
überwacht werden, soweit dies im
Einzelfall aus den in Satz 1 ge-
nannten Gründen erforderlich ist,
und, soweit sie besondere Katego-
rien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen
Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82) zum Gegenstand hat,
unbedingt erforderlich ist.“

b) In Abs. 5 werden Satz 1 und 2
durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch techni-
sche Hilfsmittel erfolgen, insbe-
sondere durch optisch-elektroni-
sche Einrichtungen (Videoüberwa-
chung). Die Aufzeichnung und
Speicherung von nach Satz 1 erho-
benen Daten sind zulässig, wenn
sie zum Erreichen des verfolgten
Zwecks unbedingt erforderlich
sind.“

c) In Abs. 5 Satz 5 wird die Angabe
„§ 47“ durch „§ 46“ ersetzt.

4. In § 34 Abs. 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „erforderlich ist“ durch „unbe-
dingt erforderlich ist; Gefangene sind
auf entsprechende Maßnahmen bei
Aufnahme hinzuweisen“ ersetzt.

5. § 44 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Soweit es zur Gewährleistung von
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unbedingt erforderlich ist, erfolgt eine
offene optische Überwachung der
Gefangenen außerhalb der Hafträu-
me mit technischen Hilfsmitteln, ins-
besondere Videoüberwachung.“

6. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe
„insbesondere Videoüberwa-
chung, soweit dies unbedingt er-
forderlich ist,“ angefügt.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird vor dem Wort
„erforderlich“ das Wort „unbe-
dingt“ eingefügt.

7. Die §§ 58 bis 61 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 58

Zulässigkeit der 
Verarbeitung personenbezogener 

Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichts-
behörde dürfen personenbezogene
Daten nur verarbeiten, wenn eine
Rechtsvorschrift dies vorsieht oder
zwingend voraussetzt oder soweit
dies für den Vollzug der Jugendstrafe
erforderlich ist und im Falle der Ver-
arbeitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten nach § 41 
Nr. 15 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes un-
bedingt erforderlich ist. Soweit in den
folgenden Vorschriften nichts Abwei-

chendes geregelt ist, findet das Hessi-
sche Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetz Anwendung; dabei
finden insbesondere die Vorschriften
von Teil 3 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes auf die Datenverarbeitung
durch die Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde Anwendung, soweit die Daten-
verarbeitung zu den in § 40 des Hes-
sischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes genannten Zwe-
cken erfolgt. Bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten sind
schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen in jedem Fall der Verarbeitung
zu berücksichtigen; sofern der Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
betroffen ist, darf keine Verarbeitung
erfolgen.

(2) Zur Sicherung von Ziel und
Aufgaben des Vollzugs der Jugend-
strafe nach § 2, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt, zur Identitäts-
feststellung oder zur Aufrechterhal-
tung der medizinischen Versorgung
und Gesundheitsfürsorge unbedingt
erforderlich ist, soweit hierfür unbe-
dingt erforderlich, die Verarbeitung
folgender Daten von Gefangenen mit
deren Kenntnis zulässig:

1. biometrische Daten von Fingern
und Händen,

2. Lichtbilder,

3. Feststellungen äußerlicher körper-
licher Merkmale,

4. Körpermessungen und

5. Gesundheitsdaten.

(3) Alle zur Person der Gefange-
nen erhobenen und für den Vollzug
der Jugendstrafe erforderlichen Da-
ten einschließlich derjenigen, die
nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4 erhoben wor-
den sind, sind in eine Gefangenen-
personalakte aufzunehmen, die auch
elektronisch geführt werden kann.
Gesundheitsdaten und die sonstigen
in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführten
personenbezogenen Daten sind ge-
trennt von der Gefangenenpersona-
lakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediens-
teten sowie die in § 61 Abs. 3, § 72
Abs. 1 Satz 2 und 3, § 73 Abs. 1 und 
§ 77 genannten Personen dürfen von
personenbezogenen Daten nur
Kenntnis erhalten, soweit dies zur Er-
füllung der ihnen obliegenden Aufga-
be oder für die Zusammenarbeit nach
§ 72 Abs. 5 erforderlich ist. Bei perso-
nenbezogenen Daten im Sinne von
Abs. 2 ist über Satz 1 hinaus erforder-
lich, dass dies zur Erfüllung der ihnen
obliegenden Aufgabe oder für die Zu-
sammenarbeit nach § 72 Abs. 5 unbe-
dingt erforderlich ist.

(5) Die Anstalt ist befugt, zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt die Identität al-
ler Personen festzustellen, die Zu-
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gang zur Anstalt begehren. Sofern
unbedingt erforderlich, nimmt die
Anstalt den Abgleich biometrischer
Daten vor.

(6) Soweit dies zur Aufrechterhal-
tung von Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt erforderlich ist, werden
Außenbereiche der Anstalt mit tech-
nischen Hilfsmitteln, insbesondere
Videoüberwachung, offen überwacht,
sofern keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen überwiegen. Der
Umstand der Überwachung und der
Name und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen sind den Betroffenen
durch geeignete Maßnahmen zum
frühestmöglichen Zeitpunkt kenntlich
zu machen. § 33 Abs. 5 Satz 2 gilt
entsprechend; darüber hinaus ist eine
Speicherung nur zulässig, wenn kei-
ne Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen.

§ 58a

Überprüfung anstaltsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Anstalt tä-
tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen
Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt mit Einwil-
ligung der betroffenen Person eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung vor. Sie
darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2732), einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) in seiner jeweils
geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 32 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Gefangenenbesuch oder zum

Besuch der Anstalt begehren, zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt hierfür mit
ihrer Einwilligung eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung vornehmen. Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend; hierbei teilt
die Anstalt den in Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
genannten Behörden auch mit, dass
und für welche Gefangenen die Per-
son die Zulassung zum Gefangenen-
besuch begehrt.

(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über die Benachrichtigung nach
§ 51 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes hi-
naus über den Anlass der Zuverläs-
sigkeitsprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und über
die Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der
Einwilligungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen, sofern ihre Erforderlichkeit
nach Abs. 1 Satz 1 weiter besteht. Sie
kann zudem wiederholt werden,
wenn neue sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse dies nahelegen.

§ 59

Auslesen von Datenspeichern

Elektronische Datenspeicher sowie
elektronische Geräte mit Datenspei-
cher, die ohne Erlaubnis in die An-
stalt eingebracht wurden, dürfen auf
schriftliche Anordnung der Anstalts-
leitung ausgelesen werden, soweit
konkrete Anhaltspunkte die Annah-
me rechtfertigen, dass dies für die Er-
füllung von Ziel und Aufgabe des
Vollzugs der Jugendstrafe nach § 2,
insbesondere zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt, unbedingt erforderlich ist. Die
Gründe sind in der Anordnung fest-
zuhalten. Sind die Betroffenen be-
kannt, sind ihnen die Gründe vor
dem Auslesen mitzuteilen. Die Ge-
fangenen sind bei der Aufnahme
über die Möglichkeit des Auslesens
von nicht gestatteten Datenspeichern
zu belehren.
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§ 60

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dür-
fen zu Zwecken, für die sie nicht er-
hoben oder gespeichert worden sind,
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn ein Fall der 
§§ 20 bis 27 und 44 bis 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes vorliegt, insbe-
sondere soweit dies

1. zu den in § 40 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes genannten Zwe-
cken,

2. in gerichtlichen Verfahren wegen
Maßnahmen nach diesem Gesetz,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe,
Jugendgerichtshilfe, Bewährungs-
hilfe oder Führungsaufsicht,

4. zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und Nachsor-
ge,

5. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

6. für sozialrechtliche Maßnahmen,

7. für die Einleitung von Hilfsmaß-
nahmen für Angehörige der Ge-
fangenen (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des
Strafgesetzbuchs),

8. für dienstliche Maßnahmen der
Bundeswehr im Zusammenhang
mit der Aufnahme und Entlassung
von Soldaten,

9. für ausländerrechtliche Maßnah-
men,

10. für die Durchführung der Besteue-
rung,

11. zur Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen sowie zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken
oder

12. für gesetzlich angeordnete Statisti-
ken der Rechtspflege

erforderlich und bei besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes unbedingt erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Be-
suche, der Telekommunikation oder
des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhalts von Pake-
ten und dem Auslesen von Daten-
speichern bekannt gewordene perso-
nenbezogene Daten dürfen über ihre
Erhebung oder Speicherung hinaus
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn dies

1. nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zulässig
ist,

2. eine Rechtsvorschrift vorsieht,
zwingend voraussetzt oder

3. die Wahrung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder die Er-

reichung des Vollzugsziels gebie-
tet

und es unbedingt erforderlich ist. Da-
ten nach Satz 1 sind hinsichtlich des
Ursprungs ihrer Erhebung und Spei-
cherung eindeutig zu kennzeichnen.
§ 4 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde kann auf Antrag mitteilen, ob
sich jemand in Haft befindet sowie ob
und wann die Entlassung voraussicht-
lich ansteht, soweit dies nach Abs. 1
zulässig ist. Weiterhin können unter
den Voraussetzungen des Satz 1 auf
schriftlichen Antrag Auskünfte auch
über die Vermögensverhältnisse der
Gefangenen oder ihre Entlassungs-
adresse erteilt werden, wenn dies zur
Feststellung oder Durchsetzung von
Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit der Straftat erforderlich 
ist. Unter den Voraussetzungen von 
§ 406d Abs. 2 und 3 der Strafprozess-
ordnung können Mitteilungen über
die erstmalige Gewährung von voll-
zugsöffnenden Maßnahmen (§ 13)
auch durch die Anstalt erfolgen. Die
Gefangenen werden vor Mitteilungen
nach Satz 1 bis 3 gehört, es sei denn,
es ist zu besorgen, dass dadurch die
Verfolgung des Interesses der Antrag-
steller vereiteltoder wesentlich er-
schwert werden würde. Ist die Anhö-
rung unterblieben, werden die betrof-
fenen Gefangenen über die Mittei-
lung der Anstalt oder Aufsichtsbehör-
de nachträglich unterrichtet.

(4) Akten mit personenbezogenen
Daten dürfen nur anderen Anstalten,
Aufsichtsbehörden, den für Strafvoll-
zugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständi-
gen Gerichten sowie den Strafvoll-
streckungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden überlassen werden; die Über-
lassung an andere öffentliche Stellen
ist zulässig, soweit die Erteilung einer
Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung
der die Akteneinsicht begehrenden
Stellen für die Erfüllung der Aufgabe
nicht ausreicht. Entsprechendes gilt
für die Überlassung von Akten an die
von der Vollzugsbehörde mit Gutach-
ten beauftragten Personen oder Stel-
len.

(5) Von der Anstalt oder der Auf-
sichtsbehörde übermittelte personen-
bezogene Daten dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, zu dessen
Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Der Empfänger darf die Daten für an-
dere Zwecke nur verarbeiten, soweit
sie ihm auch für diese Zwecke hätten
übermittelt werden dürfen und wenn
im Falle einer Übermittlung an nicht
öffentliche Stellen die übermittelnde
Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die
Anstalt oder Aufsichtsbehörde hat
den Empfänger auf die Zweckbin-
dung nach Satz 1 hinzuweisen und
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für den Fall, dass die übermittelten
Daten besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes enthalten,
auf diese Einstufung.

(6) Die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten unterbleibt, so-
weit die in § 61 Abs. 2 und § 65 
Abs. 4 und 6 geregelten Einschrän-
kungen oder besondere gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegen-
stehen. Dies gilt nicht, wenn ein nach
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 zuständiges Gericht
diese Daten anfordert oder dies zur
Erfüllung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessord-
nung genannten Stelle im Rahmen ei-
nes Besuchs der Anstalt erforderlich
ist.

(7) Die Verantwortung für Zuläs-
sigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde. Erfolgt die Übermittlung auf
Ersuchen einer öffentlichen Stelle,
trägt diese die Verantwortung. In die-
sem Fall prüft die übermittelnde An-
stalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob
das Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfängers
liegt und die Abs. 2 und 6 der Über-
mittlung nicht entgegenstehen, es sei
denn, dass besonderer Anlass zur
Prüfung der Zulässigkeit der Über-
mittlung besteht.

§ 61

Schutz besonderer Daten

(1) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes, insbeson-
dere das religiöse oder weltanschauli-
che Bekenntnis von Gefangenen und
personenbezogene Daten, die anläss-
lich ärztlicher Untersuchungen erho-
ben worden sind, dürfen in der An-
stalt nicht allgemein kenntlich ge-
macht werden. Andere personenbe-
zogene Daten über die Gefangenen
dürfen innerhalb der Anstalt allge-
mein kenntlich gemacht werden, so-
weit dies für ein geordnetes Zusam-
menleben in der Anstalt erforderlich
ist.

(2) Personenbezogene Daten, die
in der Anstalt tätigen Personen im
Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5
des Strafgesetzbuchs von Gefange-
nen als Geheimnis anvertraut oder
über Gefangene als Geheimnis sonst
bekannt geworden sind, unterliegen
auch gegenüber der Anstalt und der
Aufsichtsbehörde der Schweige-
pflicht. Die in Satz 1 genannten Per-
sonen sind befugt und verpflichtet,
diese Daten gegenüber der Anstalts-
leitung zu offenbaren, soweit dies für
die Sicherheit der Anstalt oder zur
Abwehr von erheblichen Gefahren
für Leben oder Gesundheit von Ge-
fangenen oder Dritten unbedingt er-

forderlich ist. Eine Befugnis zur Of-
fenbarung besteht auch, soweit es die
Feststellung betrifft, ob Gefangene
fähig sind, an bestimmten vollzugli-
chen Maßnahmen teilzunehmen oder
ob sie an Behandlungsmaßnahmen
teilnehmen und daran mitwirken.

(3) In Abs. 2 gelten Satz 2 und 3
entsprechend für die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuchs
genannten Personen außerhalb des
Vollzugs, die mit der Untersuchung,
Behandlung oder Betreuung von Ge-
fangenen beauftragt wurden, mit der
Maßgabe, dass die vorgenannten Per-
sonen lediglich zu einer Offenbarung
befugt sind.

(4) Die Gefangenen sind bei der
Aufnahme über die nach Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 bestehenden Offen-
barungsbefugnisse und Offenba-
rungspflichten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbar-
ten Daten dürfen nur für den Zweck,
für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewe-
sen wäre, und in dem hierfür unbe-
dingt erforderlichen Umfang verar-
beitet werden.“

8. In § 62 Abs. 3 wird die Angabe „§ 15
des Hessischen Datenschutzgesetzes“
durch „§ 58 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

9. Die §§ 63 bis 65 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 63

Datensicherung

(1) Mit der Datenverarbeitung be-
fasste Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nicht unbefugt verar-
beiten. Sie sind über die bei ihrer Tä-
tigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrich-
ten. Auf die besonderen Anforderun-
gen bei der Verarbeitung von Daten,
die aus Videoüberwachung oder aus
Maßnahmen nach § 60 Abs. 2 und 
§ 61 Abs. 1 und 2 stammen oder be-
sondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes oder den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
betreffen, sind sie gesondert hinzu-
weisen. Das Datengeheimnis besteht
auch nach der Beendigung der Tätig-
keit fort.

(2) Akten und Dateien mit perso-
nenbezogenen Daten sind nach Maß-
gabe des § 59 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes durch technische und organi-
satorische Maßnahmen gegen unbe-
fugten Zugriff zu schützen. Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheitsakten,
Krankenblätter und sonstige in § 61
Abs. 2 und 3 aufgeführte personenbe-
zogene Daten sind getrennt von an-
deren Unterlagen zu führen und be-
sonders zu sichern.
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§ 64

Information und Auskunft an 
die Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft
und Information hinsichtlich der zu
ihrer Person verarbeiteten Daten
nach Maßgabe der §§ 50 bis 52 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes, soweit die
Datenverarbeitung zu den in § 40 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes genannten
Zwecken erfolgt; im Übrigen nach
Maßgabe der §§ 31 bis 33 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes. Soweit dies zur
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
erforderlich ist, wird dem Betroffenen
Akteneinsicht gewährt.

§ 65

Berichtigung, Einschränkung
der Verarbeitung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind
nach Maßgabe der §§ 53 und 70 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit sie zu
den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken verarbei-
tet wurden und in den nachfolgenden
Absätzen keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind; im Übrigen gilt 
§ 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektroni-
schen Überwachungssystems erho-
ben wurden oder hierbei angefallen
sind, sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich, Videoaufnah-
men oder Ergebnisse von Maßnah-
men nach § 59 spätestens 72 Stunden
nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen,
soweit nicht zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Löschung die
weitere Aufbewahrung bei Ein-
schränkung der Verarbeitung zu kon-
kreten Beweiszwecken unbedingt er-
forderlich ist. Sind personenbezogene
Daten entgegen § 58 Abs. 1 Satz 3
verarbeitet worden, sind diese unver-
züglich, spätestens 24 Stunden nach
Ende des Kalendertages, an dem sie
angefallen sind, zu löschen. Die Tat-
sache der Löschung nach Satz 1 und 2
ist zu dokumentieren; die Dokumen-
tation darf ausschließlich zu Zwecken
der Datenschutzkontrolle verwendet
werden und ist zu löschen, wenn sie
für diese Zwecke nicht mehr erforder-
lich ist, spätestens jedoch am Ende
des Kalenderjahres, das dem Jahr der
Dokumentation folgt.

(3) Personenbezogene Daten, die
in der Gefangenenpersonalakte oder
in anderen zur Person der Gefange-
nen geführten Dateien und Akten ge-
speichert sind, sind spätestens drei

Jahre nach der Entlassung oder der
Verlegung der Gefangenen in eine
andere Anstalt zu löschen. Sonstige
personenbezogene Daten, die in an-
deren Dateien und Akten gespeichert
sind, sind, sofern ihre Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, unverzüg-
lich, spätestens nach Ablauf von fünf
Jahren ab ihrer Erhebung zu löschen.

(4) Eine Löschung personenbezo-
gener Daten unterbleibt, soweit ihre
Speicherung bei Einschränkung ihrer
Verarbeitung nach

1. § 53 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes,
insbesondere aufgrund ärztlicher
Dokumentationspflichten, oder

2. § 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes

erfolgt. In ihrer Verarbeitung einge-
schränkte Daten sind besonders zu
kennzeichnen und dürfen außer bei
Einwilligung der Betroffenen nur zu
dem Zweck verarbeitet, insbesondere
übermittelt werden, der ihrer Lö-
schung entgegenstand. Die Ein-
schränkung der Verarbeitung endet,
wenn Gefangene erneut zum Vollzug
einer Freiheitsentziehung aufgenom-
men werden oder die Betroffenen
eingewilligt haben. Bei den in der
Verarbeitung eingeschränkten perso-
nenbezogenen Daten können bis zum
Ablauf der Aufbewahrungsfrist für
die Gefangenenpersonalakte oder an-
derer zur Person der Gefangenen ge-
führten Dateien oder Akten die An-
gaben über Familienname, Vorname,
Geburtsname, Geburtstag, Geburts-
ort, Eintritts- und Austrittsdatum ge-
speichert werden, soweit dies für das
Auffinden dieser Dateien oder Akten
erforderlich ist.

(5) Die Erforderlichkeit der Lö-
schung, auch bei in der Verarbeitung
eingeschränkten personenbezogenen
Daten, ist jährlich zu kontrollieren.
Die Frist zur Kontrolle personenbezo-
gener Daten, die in der Gefangenen-
personalakte oder in anderen zur Per-
son der Gefangenen geführten Datei-
en und Akten gespeichert sind, be-
ginnt mit der Entlassung oder Verle-
gung der Gefangenen in eine andere
Anstalt, in sonstigen Fällen mit Erhe-
bung der personenbezogenen Daten.

(6) Folgende Aufbewahrungsfris-
ten von Dateien und Akten, soweit
diese in der Verarbeitung einge-
schränkt sind, dürfen nicht über-
schritten werden:

1. 20 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheits-
akten und Krankenblättern,

2. 30 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenbüchern.

Dies gilt nicht, wenn konkrete An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die
Aufbewahrung für die in Abs. 4 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforder-
lich ist. Die Aufbewahrungsfrist be-
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ginnt mit dem auf das Jahr der Weg-
legung folgenden Kalenderjahr. Die
Vorschriften des Hessischen Archiv-
gesetzes vom 26. November 2012
(GVBl. S. 458) in seiner jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt.“

10. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Ergebnisse dienen dem öf-
fentlichen Interesse und sind für
die Fortentwicklung des Vollzugs
nutzbar zu machen.“

b) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Für die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten gilt § 476
der Strafprozessordnung mit der
Maßgabe entsprechend, dass

1. auch elektronisch gespeicher-
te personenbezogene Daten
übermittelt werden können
und

2. besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach 
§ 41 Nr. 15 des Hessischen
Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes nur über-
mittelt werden, soweit dies für
den Zweck nach § 476 Abs. 1
Nr. 1 der Strafprozessordnung
unbedingt erforderlich ist.“

Artikel 34)

Änderung des Hessischen 
Strafvollzugsgesetzes

Das Hessische Strafvollzugsgesetz vom
28. Juni 2010 (GVBl. I S. 185), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. November
2015 (GVBl. S. 498), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt
gefasst:

„§ 59 Auslesen von Datenspei-
chern“

b) Die Angabe zu den §§ 64 und 65
wird wie folgt gefasst:

„§ 64 Information und 
Auskunft an die 
Betroffenen, 
Akteneinsicht

§ 65 Berichtigung, 
Einschränkung der 
Verarbeitung und 
Löschung“

2. § 24 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Bei schwerer Erkrankung oder
Tod von Gefangenen werden die der
Anstalt bekannten nächsten Angehö-
rigen unverzüglich benachrichtigt, im
Falle der schweren Erkrankung nur,
wenn die Gefangenen hierin einge-
willigt haben. Dem Wunsch der Ge-
fangenen, auch andere Personen zu
benachrichtigen, soll nach Möglich-
keit entsprochen werden. Die Gefan-
genen sind bei Aufnahme über die
Möglichkeit einer Einwilligung zu be-
lehren.“

3. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Abgesehen von den Fällen des 
§ 33 Abs. 3 und 4 dürfen Besuche
aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder aus
Gründen der Behandlung offen
überwacht werden; die Überwa-
chung erstreckt sich hierbei so-
wohl auf die Gefangenen wie de-
ren Besuch. Die Unterhaltung darf
nur überwacht werden, soweit
dies im Einzelfall aus den in Satz 1
genannten Gründen erforderlich
ist, und, soweit sie besondere Ka-
tegorien personenbezogener Da-
ten nach § 41 Nr. 15 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes vom  3. Mai
2018 (GVBl. S. 82) zum Gegen-
stand hat, unbedingt erforderlich
ist.“

b) Abs. 5 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch techni-
sche Hilfsmittel erfolgen, insbe-
sondere durch optisch-elektroni-
sche Einrichtungen (Videoüberwa-
chung). Die Aufzeichnung und
Speicherung von nach Satz 1 erho-
benen Daten sind zulässig, wenn
sie zum Erreichen des verfolgten
Zwecks unbedingt erforderlich
sind.“

4. § 35 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Abgesehen von den Fällen des § 33
Abs. 3 und 4 darf der Schriftwechsel
überwacht werden, soweit es zur Er-
füllung von Ziel und Aufgaben des
Vollzugs der Freiheitsstrafe nach § 2,
insbesondere aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt
oder aus Gründen der Behandlung
unbedingt erforderlich ist; Gefangene
sind auf entsprechende Maßnahmen
bei Aufnahme hinzuweisen.“

5. § 45 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Soweit es zur Gewährleistung von
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unbedingt erforderlich ist, erfolgt eine
offene optische Überwachung der
Gefangenen außerhalb der Hafträu-
me mit technischen Hilfsmitteln, ins-
besondere Videoüberwachung.“
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6. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 Nr. 2 werden die Wör-
ter „insbesondere Videoüberwa-
chung, soweit dies unbedingt er-
forderlich ist,“ angefügt.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird vor dem Wort
„erforderlich“ das Wort „unbe-
dingt“ eingefügt.

7. Die §§ 58 bis 61 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 58

Zulässigkeit der Verarbeitung
personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichts-
behörde dürfen personenbezogene
Daten nur verarbeiten, wenn eine
Rechtsvorschrift dies vorsieht oder
zwingend voraussetzt oder soweit
dies für den Vollzug der Freiheitsstra-
fe erforderlich und im Falle der Ver-
arbeitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten nach § 41 
Nr. 15 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes un-
bedingt erforderlich ist. Soweit in den
folgenden Vorschriften nichts Abwei-
chendes geregelt ist, findet das Hessi-
sche Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetz Anwendung; dabei
finden insbesondere die Vorschriften
von Teil 3 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes auf die Datenverarbeitung
durch die Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde Anwendung, soweit die Daten-
verarbeitung zu den in § 40 des Hes-
sischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes genannten Zwe-
cken erfolgt. Bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten sind
schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen in jedem Fall der Verarbeitung
zu berücksichtigen; sofern der Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
betroffen ist, darf keine Verarbeitung
erfolgen.

(2) Zur Sicherung von Ziel und
Aufgabe des Vollzugs der Freiheits-
strafe nach § 2, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt, zur Identitäts-
feststellung oder zur Aufrechterhal-
tung der medizinischen Versorgung
und Gesundheitsfürsorge ist, soweit
hierfür unbedingt erforderlich, die
Verarbeitung folgender Daten von
Gefangenen mit deren Kenntnis zu-
lässig:

1. biometrische Daten von Fingern
und Händen,

2. Lichtbilder,

3. Feststellungen äußerlicher körper-
licher Merkmale,

4. Körpermessungen und

5. Gesundheitsdaten.

(3) Alle zur Person der Gefange-
nen erhobenen und für den Vollzug
der Freiheitsstrafe erforderlichen Da-
ten einschließlich derjenigen, die

nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4 erhoben wor-
den sind, sind in eine Gefangenen-
personalakte aufzunehmen, die auch
elektronisch geführt werden kann.
Gesundheitsdaten und die sonstigen
in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführten
personenbezogenen Daten sind ge-
trennt von der Gefangenenpersona-
lakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediens-
teten sowie die in § 61 Abs. 3, § 76
Abs. 1 Satz 2 und 3, § 77 Abs. 1 und 
§ 81 genannten Personen dürfen von
personenbezogenen Daten nur
Kenntnis erhalten, soweit dies zur Er-
füllung der ihnen obliegenden Aufga-
be oder für die Zusammenarbeit nach
§ 76 Abs. 4 erforderlich ist. Bei perso-
nenbezogenen Daten im Sinne von
Abs. 2 ist über Satz 1 hinaus erforder-
lich, dass dies zur Erfüllung der ihnen
obliegenden Aufgabe oder für die Zu-
sammenarbeit nach § 76 Abs. 4 unbe-
dingt erforderlich ist.

(5) Die Anstalt ist befugt, zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt die Identität al-
ler Personen, die Zugang zur Anstalt
begehren, festzustellen. Sofern unbe-
dingt erforderlich, ist die Anstalt be-
rechtigt, hierzu den Abgleich biome-
trischer Daten vorzunehmen.

(6) Soweit dies zur Aufrechterhal-
tung von Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt erforderlich ist, werden
Außenbereiche der Anstalt mit tech-
nischen Hilfsmitteln, insbesondere
Videoüberwachung, offen überwacht,
sofern keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen überwiegen. Der
Umstand der Überwachung und der
Name und die Kontaktdaten der Ver-
antwortlichen sind den Betroffenen
durch geeignete Maßnahmen zum
frühestmöglichen Zeitpunkt kenntlich
zu machen. § 34 Abs. 5 Satz 2 gilt
entsprechend; darüber hinaus ist eine
Speicherung nur zulässig, wenn kei-
ne Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen.

§ 58a

Überprüfung anstaltsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Anstalt tä-
tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen
Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt und zur
Abwendung von Gefahren hierfür mit
Einwilligung der betroffenen Person
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung
vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
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setzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2732), einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) in seiner jeweils
geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 33 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Gefangenenbesuch oder zum
Besuch der Anstalt begehren, zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt mit ihrer
Einwilligung eine Zuverlässigkeits-
überprüfung vornehmen. Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend; hierbei teilt
die Anstalt den in Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
genannten Behörden auch mit, dass
und für welche Gefangenen die Per-
son die Zulassung zum Gefangenen-
besuch begehrt.

(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über die Benachrichtigung nach
§ 51 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes hi-
naus über den Anlass der Zuverläs-
sigkeitsprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und über
die Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der
Einwilligungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen, sofern ihre Erforderlichkeit
nach Abs. 1 Satz 1 weiter besteht. Sie
kann zudem wiederholt werden,
wenn neue sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse dies nahelegen.

§ 59

Auslesen von Datenspeichern

Elektronische Datenspeicher sowie
elektronische Geräte mit Datenspei-
cher, die ohne Erlaubnis in die An-
stalt eingebracht wurden, dürfen auf
schriftliche Anordnung der Anstalts-
leitung ausgelesen werden, soweit
konkrete Anhaltspunkte die Annah-
me rechtfertigen, dass dies für die Er-
füllung von Ziel und Aufgabe des
Vollzugs der Freiheitsstrafe nach § 2,
insbesondere zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt, unbedingt erforderlich ist. Die
Gründe sind in der Anordnung fest-
zuhalten. Sind die Betroffenen be-
kannt, sind ihnen die Gründe vor
dem Auslesen mitzuteilen. Die Ge-
fangenen sind bei der Aufnahme
über die Möglichkeit des Auslesens
von nicht gestatteten Datenspeichern
zu belehren.

§ 60

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dür-
fen zu Zwecken, für die sie nicht er-
hoben oder gespeichert worden sind,
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn ein Fall der 
§§ 20 bis 27 und 44 bis 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes vorliegt, insbe-
sondere soweit dies

1. zu den in § 40 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes genannten Zwecken,

2. in gerichtlichen Verfahren wegen
Maßnahmen nach diesem Gesetz,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe,
Bewährungshilfe oder Führungs-
aufsicht,

4. zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und Nachsor-
ge,

5. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

6. für sozialrechtliche Maßnahmen,

7. für die Einleitung von Hilfsmaß-
nahmen für Angehörige der Ge-
fangenen (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des
Strafgesetzbuchs),

8. für dienstliche Maßnahmen der
Bundeswehr im Zusammenhang
mit der Aufnahme und Entlassung
von Soldaten,

9. für ausländerrechtliche Maßnah-
men,

10. für die Durchführung der Besteue-
rung,

11. zur Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen sowie zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken
oder

12. für gesetzlich angeordnete Statisti-
ken der Rechtspflege
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erforderlich und bei besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes unbedingt erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Be-
suche, der Telekommunikation oder
des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhalts von Pake-
ten und dem Auslesen von Daten-
speichern bekannt gewordene perso-
nenbezogene Daten dürfen über ihre
Erhebung oder Speicherung hinaus
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn dies

1. nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zulässig
ist,

2. eine Rechtsvorschrift vorsieht,
zwingend voraussetzt oder

3. die Wahrung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder die Er-
füllung des Eingliederungsauf-
trags gebietet

und es unbedingt erforderlich ist. Da-
ten nach Satz 1 sind hinsichtlich des
Ursprungs ihrer Erhebung und Spei-
cherung eindeutig zu kennzeichnen.
§ 4 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde kann auf Antrag mitteilen, ob
sich jemand in Haft befindet sowie ob
und wann die Entlassung voraussicht-
lich ansteht, soweit dies nach Abs. 1
zulässig ist. Weiterhin können unter
den Voraussetzungen des Satz 1 auf
schriftlichen Antrag Auskünfte auch
über die Vermögensverhältnisse der
Gefangenen oder ihre Entlassungs-
adresse erteilt werden, wenn dies zur
Feststellung oder Durchsetzung von
Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit der Straftat erforderlich ist.
Unter den Voraussetzungen von 
§ 406d Abs. 2 und 3 der Strafprozess-
ordnung können Mitteilungen über
die erstmalige Gewährung von voll-
zugsöffnenden Maßnahmen (§ 13)
auch durch die Anstalt erfolgen. Die
Gefangenen werden vor Mitteilungen
nach Satz 1 bis 3 gehört, es sei denn,
es ist zu besorgen, dass dadurch die
Verfolgung des Interesses der Antrag-
steller vereitelt oder wesentlich er-
schwert werden würde. Ist die Anhö-
rung unterblieben, werden die betrof-
fenen Gefangenen über die Mittei-
lung der Anstalt oder Aufsichtsbehör-
de nachträglich unterrichtet.

(4) Akten mit personenbezogenen
Daten dürfen nur anderen Anstalten,
Aufsichtsbehörden, den für Strafvoll-
zugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständi-
gen Gerichten sowie den Strafvoll-
streckungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden überlassen werden; die Über-
lassung an andere öffentliche Stellen
ist zulässig, soweit die Erteilung einer
Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung

der die Akteneinsicht begehrenden
Stellen für die Erfüllung der Aufgabe
nicht ausreicht. Entsprechendes gilt
für die Überlassung von Akten an die
von der Vollzugsbehörde mit Gutach-
ten beauftragten Personen oder Stel-
len.

(5) Von der Anstalt oder der Auf-
sichtsbehörde übermittelte personen-
bezogene Daten dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, zu dessen
Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Der Empfänger darf die Daten für an-
dere Zwecke nur verarbeiten, soweit
sie ihm auch für diese Zwecke hätten
übermittelt werden dürfen und wenn
im Falle einer Übermittlung an nicht
öffentliche Stellen die übermittelnde
Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die
Anstalt oder Aufsichtsbehörde hat
den Empfänger auf die Zweckbin-
dung nach Satz 1 hinzuweisen und
für den Fall, dass die übermittelten
Daten besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes enthalten,
auf diese Einstufung.

(6) Die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten unterbleibt, so-
weit die in § 61 Abs. 2 und § 65 Abs.
4 und 6 geregelten Einschränkungen
oder besondere gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen.
Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1
Nr. 1 bis 3 zuständiges Gericht diese
Daten anfordert oder dies zur Erfül-
lung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessord-
nung genannten Stelle im Rahmen ei-
nes Besuchs der Anstalt erforderlich
ist.

(7) Die Verantwortung für die Zu-
lässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde. Erfolgt die Übermittlung auf
Ersuchen einer öffentlichen Stelle,
trägt diese die Verantwortung. In die-
sem Fall prüft die übermittelnde An-
stalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob
das Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfängers
liegt und die Abs. 2 und 6 der Über-
mittlung nicht entgegenstehen, es sei
denn, dass besonderer Anlass zur
Prüfung der Zulässigkeit der Über-
mittlung besteht.

§ 61

Schutz besonderer Daten

(1) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes, insbeson-
dere das religiöse oder weltanschauli-
che Bekenntnis von Gefangenen und
personenbezogene Daten, die anläss-
lich ärztlicher Untersuchungen erho-
ben worden sind, dürfen in der An-
stalt nicht allgemein kenntlich ge-
macht werden. Andere personenbe-
zogene Daten über die Gefangenen
dürfen innerhalb der Anstalt allge-
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mein kenntlich gemacht werden, so-
weit dies für ein geordnetes Zusam-
menleben in der Anstalt erforderlich
ist.

(2) Personenbezogene Daten, die
in der Anstalt tätigen Personen im
Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5
des Strafgesetzbuchs von Gefange-
nen als Geheimnis anvertraut oder
über Gefangene als Geheimnis sonst
bekannt geworden sind, unterliegen
auch gegenüber der Anstalt und der
Aufsichtsbehörde der Schweige-
pflicht. Die in Satz 1 genannten Per-
sonen sind befugt und verpflichtet,
diese Daten gegenüber der Anstalts-
leitung zu offenbaren, soweit dies für
die Sicherheit der Anstalt oder zur
Abwehr von erheblichen Gefahren
für Leben oder Gesundheit von Ge-
fangenen oder Dritten unbedingt er-
forderlich ist. Eine Befugnis zur Of-
fenbarung besteht auch, soweit es die
Feststellung betrifft, ob Gefangene
fähig sind, an bestimmten vollzugli-
chen Maßnahmen teilzunehmen oder
ob sie an Behandlungsmaßnahmen
teilnehmen und daran mitwirken.

(3) In Abs. 2 gelten Satz 2 und 3
entsprechend für die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuchs
genannten Personen außerhalb des
Vollzugs, die mit der Untersuchung,
Behandlung oder Betreuung von Ge-
fangenen beauftragt wurden, mit der
Maßgabe, dass die vorgenannten Per-
sonen lediglich zu einer Offenbarung
befugt sind.

(4) Die Gefangenen sind bei der
Aufnahme über die nach Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 bestehenden Offen-
barungsbefugnisse und Offenba-
rungspflichten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbar-
ten Daten dürfen nur für den Zweck,
für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewe-
sen wäre, und in dem hierfür unbe-
dingt erforderlichen Umfang verar-
beitet werden.“

8. In § 62 Abs. 3 wird die Angabe „§ 15
des Hessischen Datenschutzgesetzes“
durch „§ 58 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

9. Die §§ 63 bis 65 werden wie folgt ge-
fasst

„§ 63

Datensicherung

(1) Mit der Datenverarbeitung be-
fasste Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nicht unbefugt verar-
beiten. Sie sind auf die bei ihrer Tä-
tigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrich-
ten. Auf die besonderen Anforderun-
gen bei von Verarbeitung von Daten,
die aus Videoüberwachung oder aus
Maßnahmen nach § 60 Abs. 2 und 
§ 61 Abs. 1 und 2 stammen oder be-

sondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes oder den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
betreffen, sind sie gesondert hinzu-
weisen. Das Datengeheimnis besteht
auch nach der Beendigung der Tätig-
keit fort.

(2) Akten und Dateien mit perso-
nenbezogenen Daten sind nach Maß-
gabe des § 59 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes durch technische und organi-
satorische Maßnahmen gegen unbe-
fugten Zugriff zu schützen. Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheitsakten,
Krankenblätter und sonstige in § 61
Abs. 2 und 3 aufgeführte personenbe-
zogene Daten sind getrennt von an-
deren Unterlagen zu führen und be-
sonders zu sichern.

§ 64

Information und Auskunft an 
die Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft
und Information hinsichtlich der zu
ihrer Person verarbeiteten Daten
nach Maßgabe der §§ 50 bis 52 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes, soweit die
Datenverarbeitung zu den in § 40 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes genannten
Zwecken erfolgt; im Übrigen nach
Maßgabe der §§ 31 bis 33 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes. Soweit dies zur
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
erforderlich ist, wird dem Betroffenen
Akteneinsicht gewährt.

§ 65

Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind
nach Maßgabe der §§ 53 und 70 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit sie zu
den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken verarbei-
tet wurden und in den nachfolgenden
Absätzen keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind; im Übrigen gilt 
§ 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektroni-
schen Überwachungssystems erho-
ben wurden oder hierbei angefallen
sind, sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich, Videoaufnah-
men oder Ergebnisse von Maßnah-
men nach § 59 spätestens 72 Stunden
nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen,
soweit nicht zum Zeitpunkt der Ent-
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scheidung über die Löschung die
weitere Aufbewahrung bei Ein-
schränkung der Verarbeitung zu kon-
kreten Beweiszwecken unbedingt er-
forderlich ist. Sind personenbezogene
Daten entgegen § 58 Abs. 1 Satz 3
verarbeitet worden, sind diese unver-
züglich, spätestens 24 Stunden nach
Ende des Kalendertages, an dem sie
angefallen sind, zu löschen. Die Tat-
sache der Löschung nach Satz 1 und
2 ist zu dokumentieren; die Doku-
mentation darf ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden und ist zu löschen,
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, spätestens jedoch am
Ende des Kalenderjahres, das dem
Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Personenbezogene Daten, die
in der Gefangenenpersonalakte oder
in anderen zur Person der Gefange-
nen geführten Dateien und Akten ge-
speichert sind, sind spätestens fünf
Jahre nach der Entlassung oder der
Verlegung der Gefangenen in eine
andere Anstalt zu löschen. Sonstige
personenbezogene Daten, die in an-
deren Dateien und Akten gespeichert
sind, sind, sofern ihre Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, unverzüg-
lich, spätestens nach Ablauf von fünf
Jahren ab ihrer Erhebung zu löschen.

(4) Eine Löschung personenbezo-
gener Daten unterbleibt, soweit ihre
Speicherung bei Einschränkung ihrer
Verarbeitung nach

1. § 53 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes,
insbesondere aufgrund ärztlichen
Dokumentationspflichten, oder

2. § 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes

erfolgt. In ihrer Verarbeitung einge-
schränkte Daten sind besonders zu
kennzeichnen und dürfen außer bei
Einwilligung der Betroffenen nur zu
dem Zweck verarbeitet, insbesondere
übermittelt werden, der ihrer Lö-
schung entgegenstand. Die Ein-
schränkung der Verarbeitung endet,
wenn Gefangene erneut zum Vollzug
einer Freiheitsentziehung aufgenom-
men werden oder die Betroffenen
eingewilligt haben. Bei den in der
Verarbeitung eingeschränkten perso-
nenbezogenen Daten können bis zum
Ablauf der Aufbewahrungsfrist für
die Gefangenenpersonalakte oder an-
derer zur Person der Gefangenen ge-
führten Dateien oder Akten die An-
gaben über Familienname, Vorname,
Geburtsname, Geburtstag, Geburts-
ort, Eintritts- und Austrittsdatum ge-
speichert werden, soweit dies für das
Auffinden dieser Dateien oder Akten
erforderlich ist.

(5) Die Erforderlichkeit der Lö-
schung, auch bei in der Verarbeitung
eingeschränkten personenbezogenen
Daten, ist jährlich zu kontrollieren.
Die Frist zur Kontrolle personenbezo-

gener Daten, die in der Gefangenen-
personalakte oder in anderen zur Per-
son der Gefangenen geführten Datei-
en und Akten gespeichert sind, be-
ginnt mit der Entlassung oder Verle-
gung der Gefangenen in eine andere
Anstalt, in sonstigen Fällen mit Erhe-
bung der personenbezogenen Daten.

(6) Folgende Aufbewahrungsfris-
ten von Dateien und Akten, soweit
diese in der Verarbeitung einge-
schränkt sind, dürfen nicht über-
schritten werden:

1. 20 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheits-
akten und Krankenblättern,

2. 30 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenbüchern.

Dies gilt nicht, wenn konkrete An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die
Aufbewahrung für die in Abs. 4 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforder-
lich ist. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem auf das Jahr der Weg-
legung folgenden Kalenderjahr. Die
Vorschriften des Hessischen Archiv-
gesetzes vom 26. November 2012
(GVBl. S. 458) in seiner jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt.“

10. § 69 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem
Wort „Ergebnisse“ die Wörter
„dienen dem öffentlichen Interes-
se und“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten gilt § 476
der Strafprozessordnung mit der
Maßgabe entsprechend, dass

1. auch elektronisch gespeicher-
te personenbezogene Daten
übermittelt werden können
und

2. besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach 
§ 41 Nr. 15 des Hessischen
Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes nur über-
mittelt werden, soweit dies für
den Zweck nach § 476 Abs. 1
Nr. 1 der Strafprozessordnung
unbedingt erforderlich ist.“

Artikel 45)

Änderung des Hessischen 
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Hessische Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetz vom 28. Juni 2010 (GVBl. I 
S. 185, 208), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294),
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:
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a) Die Angabe zu § 55 wird wie folgt
gefasst:

„§ 55 Auslesen von Datenspei-
chern“

b) Die Angabe zu den §§ 60 und 61
wird wie folgt gefasst:

„§ 60 Information und 
Auskunft an die 
Betroffenen, 
Akteneinsicht

§ 61 Berichtigung, 
Einschränkung der 
Verarbeitung und 
Löschung“

2. § 17 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Bei schwerer Erkrankung oder
Tod von Untersuchungsgefangenen
werden die der Anstalt bekannten
nächsten Angehörigen unverzüglich
benachrichtigt, im Falle der schweren
Erkrankung nur, wenn die Untersu-
chungsgefangenen hierin eingewil-
ligt haben. Dem Wunsch der Untersu-
chungsgefangenen, auch andere Per-
sonen zu benachrichtigen, soll nach
Möglichkeit entsprochen werden. Die
Untersuchungsgefangenen sind bei
Aufnahme über die Möglichkeit einer
Einwilligung zu belehren.“

3. § 26 wird folgt geändert:

a) Abs. 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Abgesehen von den Fällen des 
§ 25 Abs. 3 und 4 dürfen Besuche
aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder bei Vor-
liegen einer entsprechenden ver-
fahrenssichernden Anordnung of-
fen überwacht werden; die Über-
wachung erstreckt sich hierbei so-
wohl auf die Untersuchungsgefan-
genen wie deren Besuch. Die Un-
terhaltung darf nur überwacht
werden, soweit dies im Einzelfall
aus den in Satz 1 genannten Grün-
den erforderlich ist, und, soweit
und solange sie besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen
Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes zum Gegenstand
hat, unbedingt erforderlich ist.“

b) Abs. 5 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch techni-
sche Hilfsmittel erfolgen, insbe-
sondere durch optisch-elektroni-
sche Einrichtungen (Videoüberwa-
chung). Die Aufzeichnung und
Speicherung von nach Satz 1 erho-
benen Daten ist zulässig, wenn sie
zum Erreichen des verfolgten
Zwecks unbedingt erforderlich
ist.“

4. § 27 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Im Übrigen darf der Schriftwechsel
von der Anstalt nach Maßgabe der

Abs. 3 und 4 kontrolliert werden, so-
weit es wegen eines in § 25 Abs. 2
genannten Grundes unbedingt erfor-
derlich ist; die Untersuchungsgefan-
genen sind auf entsprechende Maß-
nahmen bei Aufnahme hinzuweisen.“

5. § 30 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Soweit es zur Gewährleistung von
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unbedingt erforderlich ist, erfolgt eine
offene optische Überwachung der
Untersuchungsgefangenen außerhalb
der Hafträume mit technischen Hilfs-
mitteln, insbesondere Videoüberwa-
chung.“

6. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 Nr. 2 werden die Wör-
ter „insbesondere Videoüberwa-
chung, soweit dies unbedingt er-
forderlich ist,“ angefügt.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird vor dem Wort
„erforderlich“ das Wort „unbe-
dingt“ eingefügt.

7. In § 46 Abs. 5 wird die Angabe „ab-
weichend von § 55 Abs. 1“ gestri-
chen.

8. Die §§ 54 bis 57 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 54

Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichts-
behörde dürfen personenbezogene
Daten nur verarbeiten, wenn eine
Rechtsvorschrift dies vorsieht oder
zwingend voraussetzt oder soweit
dies für den Vollzug der Untersu-
chungshaft erforderlich und im Falle
der Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten nach
§ 41 Nr. 15 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes unbedingt erforderlich ist. So-
weit in den folgenden Vorschriften
nichts Abweichendes geregelt ist, fin-
det das Hessische Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetz Anwen-
dung; dabei finden insbesondere die
Vorschriften von Teil 3 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes auf die Daten-
verarbeitung durch die Anstalt oder
Aufsichtsbehörde Anwendung, so-
weit die Datenverarbeitung zu den in
§ 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes ge-
nannten Zwecken erfolgt. Bei der
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sind schutzwürdige Interessen der
Betroffenen in jedem Fall der Verar-
beitung zu berücksichtigen; sofern
der Kernbereich privater Lebensge-
staltung betroffen ist, darf keine Ver-
arbeitung erfolgen.

(2) Zur Sicherung des Vollzugs,
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt, zur Identi-
tätsfeststellung oder zur Aufrechter-

132 Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 9. Mai 2018



haltung der medizinischen Versor-
gung und Gesundheitsfürsorge ist,
soweit hierfür unbedingt erforderlich,
die Verarbeitung folgender Daten von
Untersuchungsgefangenen mit deren
Kenntnis zulässig:

1. biometrische Daten von Fingern
und Händen,

2. Lichtbilder,

3. Feststellungen äußerlicher körper-
licher Merkmale,

4. Körpermessungen und

5. Gesundheitsdaten.

(3) Alle zur Person der Untersu-
chungsgefangenen erhobenen und
für den Vollzug der Freiheitsstrafe er-
forderlichen Daten einschließlich der-
jenigen, die nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4
erhoben worden sind, sind in eine
Gefangenenpersonalakte aufzuneh-
men, die auch elektronisch geführt
werden kann. Gesundheitsdaten und
die sonstigen in § 57 Abs. 2 und 3
aufgeführten personenbezogenen
Daten sind getrennt von der Gefan-
genenpersonalakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediens-
teten sowie die in § 57 Abs. 3, § 67
Abs. 1 Satz 2 und 3, § 68 Abs. 1 und 
§ 72 genannten Personen dürfen von
personenbezogenen Daten nur
Kenntnis erhalten, soweit dies zur Er-
füllung der ihnen obliegenden Aufga-
be oder für die Zusammenarbeit nach
§ 67 Abs. 3 erforderlich ist. Bei perso-
nenbezogenen Daten im Sinne von
Abs. 2 ist über Satz 1 hinaus erforder-
lich, dass dies zur Erfüllung der ihnen
obliegenden Aufgabe oder für die Zu-
sammenarbeit nach § 67 Abs. 3 unbe-
dingt erforderlich ist.

(5) Die Anstalt ist befugt, zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt hierfür die Iden-
tität aller Personen festzustellen, die
Zugang zur Anstalt begehren. Sofern
unbedingt erforderlich, nimmt die
Anstalt den Abgleich biometrischer
Daten vor.

(6) Soweit dies zur Aufrechterhal-
tung von Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt hierfür erforderlich ist,
werden Außenbereiche der Anstalt
mit technischen Hilfsmitteln, insbe-
sondere Videoüberwachung, offen
überwacht, sofern keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Der Umstand der Über-
wachung und der Name und die Kon-
taktdaten der Verantwortlichen sind
den Betroffenen durch geeignete
Maßnahmen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt kenntlich zu machen. § 26
Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend; darü-
ber hinaus ist eine Speicherung nur
zulässig, wenn keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwie-
gen.

§ 54a

Überprüfung anstaltsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Anstalt tä-
tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen
Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt mit Einwil-
ligung der betroffenen Person eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung vor. Sie
darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2732), einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) in seiner jeweils
geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 25 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Besuch von Untersuchungsge-
fangenen oder zum Besuch der An-
stalt begehren, zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt mit ihrer Einwilligung eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung vorneh-
men. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend;
hierbei teilt die Anstalt den in Abs. 1
Satz 3 Nr. 2 genannten Behörden
auch mit, dass und für welche Unter-
suchungsgefangenen die Person die
Zulassung zum Besuch begehrt.

(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene Per-
son eine Einwilligung in eine Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung verweigert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über die Benachrichtigung nach
§ 51 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes hi-
naus über den Anlass der Zuverläs-
sigkeitsprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und über
die Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der
Einwilligungsanfrage zu belehren.
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(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen, sofern ihre Erforderlichkeit
nach Abs. 1 Satz 1 weiter besteht. Sie
kann zudem wiederholt werden,
wenn neue sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse dies nahelegen.

§ 55

Auslesen von Datenspeichern

Elektronische Datenspeicher sowie
elektronische Geräte mit Datenspei-
cher, die ohne Erlaubnis in die An-
stalt eingebracht wurden, dürfen auf
schriftliche Anordnung der Anstalts-
leitung ausgelesen werden, soweit
konkrete Anhaltspunkte die Annah-
me rechtfertigen, dass dies für die Er-
füllung von Ziel und Aufgabe des
Vollzugs der Untersuchungshaft, ins-
besondere zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt,
unbedingt erforderlich ist. Die Grün-
de sind in der Anordnung festzuhal-
ten. Sind die Betroffenen bekannt,
sind ihnen die Gründe vor dem Aus-
lesen mitzuteilen. Die Untersu-
chungsgefangenen sind bei der Auf-
nahme über die Möglichkeit des Aus-
lesens von nicht gestatteten Daten-
speichern zu belehren.

§ 56

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dür-
fen zu Zwecken, für die sie nicht er-
hoben oder gespeichert worden sind,
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn ein Fall der 
§§ 20 bis 27 und 44 bis 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes vorliegt, insbe-
sondere soweit dies

1. zu den in § 40 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes genannten Zwe-
cken,

2. in gerichtlichen Verfahren wegen
Maßnahmen nach diesem Gesetz,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe,
Bewährungshilfe oder Führungs-
aufsicht,

4. zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und Nachsor-
ge,

5. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

6. für sozialrechtliche Maßnahmen,

7. für die Einleitung von Hilfsmaßnah-
men für Angehörige der Untersu-
chungsgefangenen (§ 11 Abs. 1
Nr. 1 des Strafgesetzbuchs),

8. für dienstliche Maßnahmen der
Bundeswehr im Zusammenhang
mit der Aufnahme und Entlassung
von Soldaten,

9. für ausländerrechtliche Maßnah-
men,

10. für die Durchführung der Besteue-
rung,

11. zur Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen sowie zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken
oder

12. für gesetzlich angeordnete Statisti-
ken der Rechtspflege

erforderlich und bei besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes unbedingt erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Be-
suche, der Telekommunikation oder
des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhalts von Pake-
ten und dem Auslesen von Daten-
speichern bekannt gewordene perso-
nenbezogene Daten dürfen über ihre
Erhebung oder Speicherung hinaus
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn dies

1. nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zulässig
ist,

2. eine Rechtsvorschrift vorsieht,
zwingend voraussetzt oder

3. die Wahrung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt, die Siche-
rung des Vollzugs der Untersu-
chungshaft oder die Umsetzung
einer verfahrenssichernden An-
ordnung gebietet

und es unbedingt erforderlich ist. Da-
ten nach Satz 1 sind hinsichtlich des
Ursprungs ihrer Erhebung und Spei-
cherung eindeutig zu kennzeichnen.
§ 4 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde kann auf Antrag mitteilen, ob
sich jemand in Untersuchungshaft be-
findet sowie ob und wann die Entlas-
sung voraussichtlich ansteht, soweit
dies nach Abs. 1 zulässig ist. Die Un-
tersuchungsgefangenen werden vor
der Mitteilung gehört, es sei denn, es
ist zu besorgen, dass dadurch die
Verfolgung des Interesses der Antrag-
steller vereitelt oder wesentlich er-
schwert werden würde. Ist die Anhö-
rung unterblieben, werden die betrof-
fenen Untersuchungsgefangenen
über die Mitteilung der Anstalt oder
Aufsichtsbehörde nachträglich unter-
richtet. Bei einer nicht nur vorläufi-
gen Einstellung des Verfahrens, einer
unanfechtbaren Ablehnung der Eröff-
nung des Hauptverfahrens oder ei-
nem rechtskräftigen Freispruch sind
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auf Antrag der betroffenen Untersu-
chungsgefangenen die Stellen, die ei-
ne Mitteilung nach Satz 1 erhalten
haben, in Kenntnis zu setzen. Die be-
troffenen Untersuchungsgefangenen
sind bei der Anhörung nach Satz 2
auf ihr Antragsrecht hinzuweisen.

(4) Akten mit personenbezogenen
Daten dürfen nur anderen Anstalten,
Aufsichtsbehörden, den für strafvoll-
zugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständi-
gen Gerichten sowie den Strafvoll-
streckungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden überlassen werden; die Über-
lassung an andere öffentliche Stellen
ist zulässig, soweit die Erteilung einer
Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung
der die Akteneinsicht begehrenden
Stellen für die Erfüllung der Aufgabe
nicht ausreicht. Entsprechendes gilt
für die Überlassung von Akten an die
von der Vollzugsbehörde mit Gutach-
ten beauftragten Personen oder Stel-
len.

(5) Von der Anstalt oder der Auf-
sichtsbehörde übermittelte personen-
bezogene Daten dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, zu dessen
Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Der Empfänger darf die Daten für an-
dere Zwecke nur verarbeiten, soweit
sie ihm auch für diese Zwecke hätten
übermittelt werden dürfen und wenn
im Falle einer Übermittlung an nicht
öffentliche Stellen die übermittelnde
Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die
Anstalt oder Aufsichtsbehörde hat
den Empfänger auf die Zweckbin-
dung nach Satz 1 hinzuweisen und
für den Fall, dass die übermittelten
Daten besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz-Informa-
tionsfreiheitsgesetzes enthalten, auf
diese Einstufung.

(6) Die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten unterbleibt, so-
weit die in § 57 Abs. 2 und § 61 
Abs. 4 und 7 geregelten Einschrän-
kungen oder besondere gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegen-
stehen. Dies gilt nicht, wenn ein nach
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 zuständiges Gericht
diese Daten anfordert oder dies zur
Erfüllung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessord-
nung genannten Stelle im Rahmen ei-
nes Besuchs der Anstalt erforderlich
ist.

(7) Die Verantwortung für die Zu-
lässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde. Erfolgt die Übermittlung auf
Ersuchen einer öffentlichen Stelle,
trägt diese die Verantwortung. In die-
sem Fall prüft die übermittelnde An-
stalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob
das Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfängers
liegt und die Abs. 2 und 6 der Über-
mittlung nicht entgegenstehen, es sei

denn, dass besonderer Anlass zur
Prüfung der Zulässigkeit der Über-
mittlung besteht.

§ 57

Schutz besonderer Daten

(1) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes, insbeson-
dere das religiöse oder weltanschauli-
che Bekenntnis von Untersuchungs-
gefangenen und personenbezogene
Daten, die anlässlich ärztlicher Unter-
suchungen erhoben worden sind,
dürfen in der Anstalt nicht allgemein
kenntlich gemacht werden. Andere
personenbezogene Daten über die
Gefangenen dürfen innerhalb der
Anstalt allgemein kenntlich gemacht
werden, soweit dies für ein geordne-
tes Zusammenleben in der Anstalt er-
forderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die
in der Anstalt tätigen Personen im
Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5
des Strafgesetzbuchs von Untersu-
chungsgefangenen als Geheimnis an-
vertraut oder über Untersuchungsge-
fangene als Geheimnis sonst bekannt
geworden sind, unterliegen auch ge-
genüber der Anstalt und der Auf-
sichtsbehörde der Schweigepflicht.
Die in Satz 1 genannten Personen
sind befugt und verpflichtet, diese
Daten gegenüber der Anstaltsleitung
zu offenbaren, soweit dies für die Si-
cherheit der Anstalt oder zur Abwehr
von erheblichen Gefahren für Leben
oder Gesundheit von Untersuchungs-
gefangenen oder Dritten unbedingt
erforderlich ist. Eine Befugnis zur Of-
fenbarung besteht auch, soweit es die
Feststellung betrifft, ob Untersu-
chungsgefangene fähig sind, an be-
stimmten vollzuglichen Maßnahmen
teilzunehmen.

(3) In Abs. 2 gelten Satz 2 und 3
entsprechend für die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuchs
genannten Personen außerhalb des
Vollzugs, die mit der Untersuchung,
Behandlung oder Betreuung von Un-
tersuchungsgefangenen beauftragt
wurden, mit der Maßgabe, dass die
vorgenannten Personen lediglich zu
einer Offenbarung befugt sind.

(4) Die Untersuchungsgefangenen
sind bei der Aufnahme über die nach
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bestehenden
Offenbarungsbefugnisse und Offen-
barungspflichten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbar-
ten Daten dürfen nur für den Zweck,
für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewe-
sen wäre, und in dem hierfür unbe-
dingt erforderlichen Umfang verar-
beitet werden.“

9. In § 58 Abs. 3 wird die Angabe „§ 15
des Hessischen Datenschutzgesetzes“
durch „§ 58 des Hessischen Daten-
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schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

10. Die §§ 59 bis 61 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 59

Datensicherung

(1) Mit der Datenverarbeitung be-
fasste Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nicht unbefugt verar-
beiten. Sie sind über die bei ihrer Tä-
tigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrich-
ten. Auf die besonderen Anforderun-
gen bei der Verarbeitung von Daten,
die aus Videoüberwachung oder aus
Maßnahmen im Sinne von § 56 
Abs. 2, § 57 Abs. 1 und 2 stammen
oder besondere Kategorien personen-
bezogener Daten nach § 41 Nr. 15 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes oder den
Kernbereich privater Lebensgestal-
tung betreffen, sind sie gesondert
hinzuweisen. Das Datengeheimnis
besteht auch nach der Beendigung
der Tätigkeit fort.

(2) Akten und Dateien mit perso-
nenbezogenen Daten sind nach Maß-
gabe des § 59 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes durch technische und organi-
satorische Maßnahmen gegen unbe-
fugten Zugriff zu schützen. Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheitsakten,
Krankenblätter und sonstige in § 57
Abs. 2 und 3 aufgeführte personenbe-
zogene Daten sind getrennt von an-
deren Unterlagen zu führen und be-
sonders zu sichern.

§ 60

Information und Auskunft an 
die Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft
und Information hinsichtlich der zu
ihrer Person verarbeiteten Daten
nach Maßgabe der §§ 50 bis 52 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes, soweit die
Datenverarbeitung zu den in § 40 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes genannten
Zwecken erfolgt; im Übrigen nach
Maßgabe der §§ 31 bis 33 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes. Soweit dies zur
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
erforderlich ist, wird dem Betroffenen
Akteneinsicht gewährt.

§ 61

Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind
nach Maßgabe der §§ 53 und 70 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit sie zu

den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken verarbei-
tet wurden und in den nachfolgenden
Absätzen keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind; im Übrigen gilt 
§ 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektroni-
schen Überwachungssystems erho-
ben wurden oder hierbei angefallen
sind, sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich, Videoaufnah-
men oder Ergebnisse von Maßnah-
men nach § 55 spätestens 72 Stunden
nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen,
soweit nicht zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Löschung die
weitere Aufbewahrung bei Ein-
schränkung der Verarbeitung zu kon-
kreten Beweiszwecken unbedingt er-
forderlich ist. Sind personenbezogene
Daten entgegen § 54 Abs. 1 Satz 3
verarbeitet worden, sind diese unver-
züglich, spätestens 24 Stunden nach
Ende des Kalendertages, an dem sie
angefallen sind, zu löschen. Die Tat-
sache der Löschung nach Satz 1 und
2 ist zu dokumentieren; die Doku-
mentation darf ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden und ist zu löschen,
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, spätestens jedoch am
Ende des Kalenderjahres, das dem
Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Personenbezogene Daten, die
in der Gefangenenpersonalakte oder
in anderen zur Person der Untersu-
chungsgefangenen geführten Dateien
und Akten gespeichert sind, sind spä-
testens zwei Jahre nach der Entlas-
sung oder der Verlegung in eine an-
dere Anstalt zu löschen. Sonstige per-
sonenbezogene Daten, die in anderen
Dateien und Akten gespeichert sind,
sind, sofern ihre Speicherung nicht
mehr erforderlich ist, unverzüglich,
spätestens nach Ablauf von fünf Jah-
ren ab ihrer Erhebung zu löschen.

(4) Eine Löschung personenbezo-
gener Daten unterbleibt, soweit und
solange ihre Speicherung bei Ein-
schränkung ihrer Verarbeitung nach

1. § 53 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes,
insbesondere aufgrund ärztlicher
Dokumentationspflichten, oder

2. § 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes

erfolgt. In ihrer Verarbeitung einge-
schränkte Daten sind besonders zu
kennzeichnen und dürfen außer bei
Einwilligung der Betroffenen nur zu
dem Zweck verarbeitet, insbesondere
übermittelt werden, der ihrer Lö-
schung entgegenstand. Die Ein-
schränkung der Verarbeitung endet,
wenn Untersuchungsgefangene er-
neut zum Vollzug einer Freiheitsent-
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ziehung aufgenommen werden oder
die Betroffenen eingewilligt haben.
Bei den in der Verarbeitung einge-
schränkten personenbezogenen Da-
ten können bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist für die Gefangenen-
personalakten oder anderer zur Per-
son der Untersuchungsgefangenen
geführten Dateien oder Akten die
Angaben über Familienname, Vorna-
me, Geburtsname, Geburtstag, Ge-
burtsort, Eintritts- und Austrittsdatum
gespeichert werden, soweit dies für
das Auffinden dieser Dateien oder
Akten erforderlich ist.

(5) Die Erforderlichkeit der Lö-
schung, auch bei in der Verarbeitung
eingeschränkten personenbezogenen
Daten, ist jährlich zu kontrollieren.
Die Frist zur Kontrolle personenbezo-
gener Daten, die in der Gefangenen-
personalakte oder in anderen zur Per-
son der Gefangenen geführten Datei-
en und Akten gespeichert sind, be-
ginnt mit der Entlassung oder Verle-
gung des Gefangenen in eine andere
Anstalt, in sonstigen Fällen mit Erhe-
bung der personenbezogenen Daten.

(6) Erhält die Anstalt von einer
nicht nur vorläufigen Einstellung des
Verfahrens, einer unanfechtbaren
Ablehnung der Eröffnung des Haupt-
verfahrens oder einem rechtskräfti-
gen Freispruch Kenntnis, so tritt an
die Stelle der in Abs. 3 Satz 1 und der
in Abs. 5 Satz 2 genannten Fristen zur
Kontrolle personenbezogener Daten,
die in der Gefangenenpersonalakte
oder in anderen zur Person der Ge-
fangenen geführten Dateien und Ak-
ten gespeichert sind, eine Frist von
einem Monat ab Kenntniserlangung.

(7) Folgende Aufbewahrungsfris-
ten von Dateien und Akten, soweit
diese in der Verarbeitung einge-
schränkt sind, dürfen nicht über-
schritten werden:

1. 20 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheits-
akten und Krankenblättern,

2. 30 Jahre bei Daten aus Gefange-
nenbüchern.

Dies gilt nicht, wenn konkrete An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die
Aufbewahrung für die in Abs. 4 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforder-
lich ist. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem auf das Jahr der Weg-
legung folgenden Kalenderjahr. Die
Vorschriften des Hessischen Archiv-
gesetzes vom 26. November 2012
(GVBl. S. 458) in seiner jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt.“

Artikel 56)

Änderung des Hessischen 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Hessische Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz vom 5. März 2013
(GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294),
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt
gefasst:

„§ 59 Auslesen von 
Datenspeichern“

b) Die Angabe zu den §§ 64 und 65
wird wie folgt gefasst:

„§ 64 Information und 
Auskunft an die 
Betroffenen, 
Akteneinsicht

§ 65 Berichtigung, 
Einschränkung der 
Verarbeitung und 
Löschung“

2. § 24 Abs. 9 wird wie folgt gefasst:

„(9) Bei schwerer Erkrankung oder
Tod von Untergebrachten werden die
der Einrichtung bekannten nächsten
Angehörigen unverzüglich benach-
richtigt, im Falle der schweren Er-
krankung nur, wenn die Unterge-
brachten hierin eingewilligt haben.
Dem Wunsch der Untergebrachten,
auch andere Personen zu benachrich-
tigen, soll nach Möglichkeit entspro-
chen werden. Die Untergebrachten
sind bei Aufnahme über die Möglich-
keit einer Einwilligung zu belehren.“

3. § 34 wird folgt geändert:

a) Abs. 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Abgesehen von den Fällen des 
§ 33 Abs. 3 und 4 dürfen Besuche
aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung oder
aus Gründen der Behandlung of-
fen überwacht werden; die Über-
wachung erstreckt sich hierbei
sowohl auf die Untergebrachten
wie deren Besuch. Die Unterhal-
tung darf nur überwacht werden,
soweit dies im Einzelfall aus den
in Satz 1 genannten Gründen er-
forderlich ist, und, soweit sie be-
sondere Kategorien personenbe-
zogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes
vom 3. Mai 2018 (GVBl. 
S. 82) zum Gegenstand hat, un-
bedingt erforderlich ist.“

b) In Abs. 5 werden Satz 1 und 2
durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch techni-
sche Hilfsmittel erfolgen, insbe-
sondere durch optisch-elektroni-
sche Einrichtungen (Videoüberwa-
chung). Die Aufzeichnung und
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Speicherung von nach Satz 1 erho-
benen Daten ist zulässig, wenn sie
zum Erreichen des verfolgten
Zwecks unbedingt erforderlich
ist.“

4. § 35 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Abgesehen von den Fällen des § 33
Abs. 3 und 4 darf der Schriftwechsel
überwacht werden, soweit zur Erfül-
lung von Ziel und Aufgaben des Voll-
zugs der Sicherungsverwahrung nach
§ 2, insbesondere aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Einrich-
tung oder aus Gründen der Behand-
lung unbedingt erforderlich ist; die
Untergebrachten sind auf entspre-
chende Maßnahmen bei Aufnahme
hinzuweisen.“

5. § 45 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Soweit es zur Gewährleistung von
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
unbedingt erforderlich ist, erfolgt eine
offene optische Überwachung der
Gefangenen außerhalb der Hafträu-
me mit technischen Hilfsmitteln, ins-
besondere Videoüberwachung.“

6. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe
„insbesondere Videoüberwa-
chung, soweit dies unbedingt er-
forderlich ist,“ angefügt.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird vor dem Wort
„erforderlich“ das Wort „unbe-
dingt“ eingefügt.

7. Die §§ 58 bis 61 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 58

Zulässigkeit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten

(1) Die Einrichtung und die Auf-
sichtsbehörde dürfen personenbezo-
gene Daten nur verarbeiten, wenn ei-
ne Rechtsvorschrift dies vorsieht oder
zwingend voraussetzt oder soweit
dies für den Vollzug der Unterbrin-
gung erforderlich und im Falle der
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes unbe-
dingt erforderlich ist. Soweit in den
folgenden Vorschriften nichts Abwei-
chendes geregelt ist, findet das Hessi-
sche Datenschutzgesetz in der jeweils
geltenden Fassung Anwendung; da-
bei finden insbesondere die Vor-
schriften von Teil 3 des Hessischen
Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes auf die Datenverarbei-
tung durch die Anstalt oder Auf-
sichtsbehörde Anwendung, soweit
die Datenverarbeitung zu den in § 40
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes genann-
ten Zwecken erfolgt. Bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten
sind schutzwürdige Interessen der
Betroffenen in jedem Fall der Verar-

beitung zu berücksichtigen; sofern
der Kernbereich privater Lebensge-
staltung betroffen ist, darf keine Ver-
arbeitung erfolgen.

(2) Zur Sicherung von Ziel und
Aufgabe des Vollzugs der Siche-
rungsverwahrung nach § 2, insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit oder Ordnung der Einrich-
tung, zur Identitätsfeststellung oder
zur Aufrechterhaltung der medizini-
schen Versorgung und Gesundheits-
fürsorge ist, soweit hierfür unbedingt
erforderlich, die Verarbeitung folgen-
der Daten von Gefangenen mit deren
Kenntnis zulässig:

1. biometrische Daten von Fingern
und Händen,

2. Lichtbilder,

3. Feststellungen äußerlicher körper-
licher Merkmale,

4. Körpermessungen und

5. Gesundheitsdaten.

(3) Alle zur Person der Unterge-
brachten erhobenen und für den Voll-
zug der Unterbringung erforderlichen
Daten einschließlich derjenigen, die
nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4 erhoben wor-
den sind, sind in eine Untergebrach-
tenpersonalakte aufzunehmen, die
auch elektronisch geführt werden
kann. Gesundheitsdaten und die
sonstigen in § 61 Abs. 2 und 3 aufge-
führten personenbezogenen Daten
sind getrennt von der Untergebrach-
tenpersonalakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediens-
teten sowie die in § 61 Abs. 3, § 71
Abs. 1 Satz 2 und 3, § 72 Abs. 1 und 
§ 76 genannten Personen dürfen von
personenbezogenen Daten nur
Kenntnis erhalten, soweit dies zur Er-
füllung der ihnen obliegenden Aufga-
be oder für die Zusammenarbeit nach
§ 4 Abs. 2 und § 71 Abs. 5 erforder-
lich ist. Bei personenbezogenen Da-
ten im Sinne von Abs. 2 ist über 
Satz 1 hinaus erforderlich, dass dies
zur Erfüllung der ihnen obliegenden
Aufgabe oder für die Zusammenar-
beit nach § 4 Abs. 2 und § 71 Abs. 5
unbedingt erforderlich ist.

(5) Die Einrichtung ist befugt, zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung die
Identität aller Personen festzustellen,
die Zugang zur Einrichtung begeh-
ren. Sofern unbedingt erforderlich,
nimmt die Einrichtung den Abgleich
biometrischer Daten vor.

(6) Soweit dies zur Aufrechterhal-
tung von Sicherheit oder Ordnung
der Einrichtung oder zur Abwendung
von Gefahren hierfür erforderlich ist,
werden Außenbereiche der Einrich-
tung mit technischen Hilfsmitteln,
insbesondere Videoüberwachung, of-
fen überwacht, sofern keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen
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überwiegen. Der Umstand der Über-
wachung und der Name und die Kon-
taktdaten der Verantwortlichen sind
den Betroffenen durch geeignete
Maßnahmen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt kenntlich zu machen. § 45
Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend; darü-
ber hinaus ist eine Speicherung nur
zulässig, wenn keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwie-
gen.

§ 58a

Überprüfung 
einrichtungsfremder Personen

(1) Personen, die in der Einrich-
tung tätig werden sollen und die zur
Einrichtung oder Aufsichtsbehörde
nicht in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen und nicht im Auf-
trag einer anderen Behörde Zugang
begehren, können zu diesen Tätig-
keiten nur zugelassen werden, wenn
keine Sicherheitsbedenken bestehen.
Die Einrichtung nimmt zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit oder Ord-
nung der Einrichtung und zur Ab-
wendung von Gefahren hierfür mit
Einwilligung der betroffenen Person
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung
vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2732), einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Einrichtung zu erfolgen. Die Vor-
schriften des Hessischen Sicherheits-
überprüfungsgesetzes vom 19. De-
zember 2014 (GVBl. S. 364) in seiner
jeweils geltenden Fassung bleiben
unberührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 33 Abs. 3 und 4 darf die Einrichtung
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Untergebrachtenbesuch oder
zum Besuch der Einrichtung begeh-
ren, zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit oder Ordnung der Einrich-
tung mit ihrer Einwilligung eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung vorneh-
men. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend;
hierbei teilt die Einrichtung den in
Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 genannten Behör-
den auch mit, dass und für welche
Untergebrachten die Person die Zu-
lassung zum Untergebrachtenbesuch
begehrt.

(3) Werden der Einrichtung sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse bekannt,
wird die betroffene Person nicht oder
nur unter Beschränkungen zu der Tä-
tigkeit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über die Benachrichtigung nach
§ 51 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes hi-
naus über den Anlass der Zuverläs-
sigkeitsprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und über
die Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der
Einwilligungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen, sofern ihre Erforderlichkeit
nach Abs. 1 Satz 1 weiter besteht. Sie
kann zudem wiederholt werden,
wenn neue sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse dies nahelegen.

§ 59

Auslesen von Datenspeichern

Elektronische Datenspeicher sowie
elektronische Geräte mit Datenspei-
cher, die ohne Erlaubnis in die Ein-
richtung eingebracht wurden, dürfen
auf schriftliche Anordnung der Ein-
richtungsleitung ausgelesen werden,
soweit konkrete Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass dies für
die Erfüllung von Ziel und Aufgabe
des Vollzugs der Sicherungsverwah-
rung nach § 2, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung, unbedingt
erforderlich ist. Die Gründe sind in
der Anordnung festzuhalten. Sind die
Betroffenen bekannt, sind ihnen die
Gründe vor dem Auslesen mitzutei-
len. Die Untergebrachten sind bei der
Aufnahme über die Möglichkeit des
Auslesens von nicht gestatteten Da-
tenspeichern zu belehren.

§ 60

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dür-
fen zu Zwecken, für die sie nicht er-
hoben oder gespeichert worden sind,
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn ein Fall der 
§§ 20 bis 27 und 44 bis 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes vorliegt, insbe-
sondere soweit dies
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1. zu den in § 40 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes genannten Zwe-
cken,

2. in gerichtlichen Verfahren wegen
Maßnahmen nach diesem Gesetz,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe,
Bewährungshilfe oder Führungs-
aufsicht,

4. zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und Nachsor-
ge,

5. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

6. für sozialrechtliche Maßnahmen,

7. für die Einleitung von Hilfsmaß-
nahmen für Angehörige der Un-
tergebrachten (§ 11 Abs. 1 Nr. 1
des Strafgesetzbuchs),

8. für ausländerrechtliche Maßnah-
men,

9. für die Durchführung der Besteue-
rung,

10. zur Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen sowie zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken
oder

11. für gesetzlich angeordnete Statisti-
ken der Rechtspflege

erforderlich und bei besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes unbedingt erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Be-
suche, der Telekommunikation oder
des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhalts von Pake-
ten und dem Auslesen von Daten-
speichern bekannt gewordene perso-
nenbezogene Daten dürfen über ihre
Erhebung oder Speicherung hinaus
nur verarbeitet, insbesondere über-
mittelt werden, wenn dies

1. nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zulässig
ist,

2. eine Rechtsvorschrift vorsieht,
zwingend voraussetzt oder

3. die Wahrung der Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung oder die
Erreichung des Vollzugsziels ge-
bietet

und es unbedingt erforderlich ist. Da-
ten nach Satz 1 sind hinsichtlich des
Ursprungs ihrer Erhebung und Spei-
cherung eindeutig zu kennzeichnen.
§ 4 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Einrichtung oder Aufsichts-
behörde kann auf Antrag mitteilen,
ob sich jemand in Sicherungsverwah-
rung befindet sowie ob und wann die
Entlassung voraussichtlich ansteht,
soweit dies nach Abs. 1 zulässig ist.
Weiterhin können unter den Voraus-
setzungen des Satz 1 auf schriftlichen

Antrag Auskünfte auch über die Ver-
mögensverhältnisse der Unterge-
brachten oder ihre Entlassungsadres-
se erteilt werden, wenn dies zur Fest-
stellung oder Durchsetzung von
Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit der Straftat erforderlich ist.
Unter den Voraussetzungen von 
§ 406d Abs. 2 und 3 der Strafprozess-
ordnung können Mitteilungen über
die erstmalige Gewährung von voll-
zugsöffnenden Maßnahmen nach den
§§ 13 und 16 Abs. 2 auch durch die
Einrichtung erfolgen. Die Unterge-
brachten werden vor Mitteilungen
nach Satz 1 bis 3 gehört, es sei denn,
es ist zu besorgen, dass dadurch die
Verfolgung des Interesses der Antrag-
steller vereitelt oder wesentlich er-
schwert werden würde. Ist die Anhö-
rung unterblieben, werden die betrof-
fenen Untergebrachten über die Mit-
teilung der Einrichtung oder Auf-
sichtsbehörde nachträglich unterrich-
tet.

(4) Akten mit personenbezogenen
Daten dürfen nur anderen Einrichtun-
gen, Aufsichtsbehörden, den für straf-
vollzugs-, strafvollstreckungs- und
strafrechtliche Entscheidungen zu-
ständigen Gerichten sowie den Straf-
vollstreckungs- und Strafverfolgungs-
behörden überlassen werden; die
Überlassung an andere öffentliche
Stellen ist zulässig, soweit die Ertei-
lung einer Auskunft einen unvertret-
baren Aufwand erfordert oder nach
Darlegung der die Akteneinsicht be-
gehrenden Stellen für die Erfüllung
der Aufgabe nicht ausreicht. Entspre-
chendes gilt für die Überlassung von
Akten an die von der Vollzugsbehör-
de mit Gutachten beauftragten Perso-
nen oder Stellen.

(5) Von der Einrichtung oder der
Aufsichtsbehörde übermittelte perso-
nenbezogene Daten dürfen nur zu
dem Zweck verarbeitet werden, zu
dessen Erfüllung sie übermittelt wor-
den sind. Der Empfänger darf die Da-
ten für andere Zwecke nur verarbei-
ten, soweit sie ihm auch für diese
Zwecke hätten übermittelt werden
dürfen und wenn im Falle einer Über-
mittlung an nicht öffentliche Stellen
die übermittelnde Vollzugsbehörde
eingewilligt hat. Die Einrichtung oder
Aufsichtsbehörde hat den Empfänger
auf die Zweckbindung nach Satz 1
hinzuweisen und für den Fall, dass
die übermittelten Daten besondere
Kategorien personenbezogener Daten
nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes enthalten, auf diese Einstu-
fung.

(6) Die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten unterbleibt, so-
weit die in § 61 Abs. 2 und § 65 
Abs. 4 und 6 geregelten Einschrän-
kungen oder besondere gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegen-
stehen. Dies gilt nicht, wenn ein nach
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Abs. 1 Nr. 1 bis 3 zuständiges Gericht
diese Daten anfordert oder dies zur
Erfüllung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessord-
nung genannten Stelle im Rahmen ei-
nes Besuchs der Einrichtung erforder-
lich ist.

(7) Die Verantwortung für die Zu-
lässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Einrichtung oder Auf-
sichtsbehörde. Erfolgt die Übermitt-
lung auf Ersuchen einer öffentlichen
Stelle, trägt diese die Verantwortung.
In diesem Fall prüft die übermittelnde
Einrichtung oder Aufsichtsbehörde
nur, ob das Übermittlungsersuchen
im Rahmen der Aufgaben des Emp-
fängers liegt und die Abs. 2 und 6 der
Übermittlung nicht entgegenstehen,
es sei denn, dass besonderer Anlass
zur Prüfung der Zulässigkeit der
Übermittlung besteht.

(8) Für Daten, die im Rahmen ei-
ner Maßnahme nach § 14 Abs. 2 er-
hoben werden, gilt § 463a Abs. 4 der
Strafprozessordnung entsprechend
mit der Maßgabe, dass

1. diese Daten ohne Einwilligung der
betroffenen Person nur verwendet
werden, soweit dies erforderlich
ist zur

a) Feststellung oder Ahndung
eines Verstoßes gegen eine
Weisung nach § 14 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 9,

b) Wiederergreifung,

c) Abwehr einer erheblichen ge-
genwärtigen Gefahr für das
Leben, die körperliche Unver-
sehrtheit, die persönliche
Freiheit oder sexuelle Selbst-
bestimmung Dritter oder

d) Verfolgung einer Straftat der
in § 66 Abs. 3 Satz 1 des Straf-
gesetzbuchs genannten Art,

2. sich die Einrichtung zur Verarbei-
tung der Daten einer öffentlichen
Stelle bedienen kann, zu deren
Aufgaben die elektronische Über-
wachung von Weisungen nach 
§ 68b Abs. 1 Nr. 12 des Strafge-
setzbuchs gehört.

§ 61

Schutz besonderer Daten

(1) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes, insbeson-
dere das religiöse oder weltanschauli-
che Bekenntnis von Untergebrachten
und personenbezogene Daten, die
anlässlich ärztlicher Untersuchungen
erhoben worden sind, dürfen in der
Einrichtung nicht allgemein kenntlich
gemacht werden. Andere personen-
bezogene Daten über die Unterge-
brachten dürfen innerhalb der Ein-
richtung allgemein kenntlich ge-
macht werden, soweit dies für ein ge-

ordnetes Zusammenleben in der Ein-
richtung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die
in der Einrichtung tätigen Personen
im Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2
und 5 des Strafgesetzbuchs von Un-
tergebrachten als Geheimnis anver-
traut oder über Untergebrachte als
Geheimnis sonst bekannt geworden
sind, unterliegen auch gegenüber der
Einrichtung und der Aufsichtsbehör-
de der Schweigepflicht. Die in Satz 1
genannten Personen sind befugt und
verpflichtet, diese Daten gegenüber
der Einrichtungsleitung zu offenba-
ren, soweit dies für die Sicherheit der
Einrichtung oder zur Abwehr von er-
heblichen Gefahren für Leben oder
Gesundheit von Untergebrachten
oder Dritten unbedingt erforderlich
ist. Eine Befugnis zur Offenbarung
besteht auch, soweit es die Feststel-
lung betrifft, ob die Untergebrachten
fähig sind, an bestimmten vollzugli-
chen Maßnahmen teilzunehmen oder
ob sie an Behandlungsmaßnahmen
teilnehmen und daran mitwirken.

(3) In Abs. 2 gelten Satz 2 und 3
entsprechend für die in § 203 Abs. 1
Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuchs
genannten Personen außerhalb des
Vollzugs, die mit der Untersuchung,
Behandlung oder Betreuung von Un-
tergebrachten beauftragt wurden, mit
der Maßgabe, dass die vorgenannten
Personen lediglich zu einer Offenba-
rung befugt sind.

(4) Die Untergebrachten sind bei
der Aufnahme über die nach Abs. 2
Satz 2 und Abs. 3 bestehenden Offen-
barungsbefugnisse und Offenba-
rungspflichten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbar-
ten Daten dürfen nur für den Zweck,
für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewe-
sen wäre, und in dem hierfür unbe-
dingt erforderlichen Umfang verar-
beitet werden.“

8. In § 62 Abs. 3 wird die Angabe „§ 15
des Hessischen Datenschutzgesetzes“
durch „§ 58 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

9. Die §§ 63 bis 65 werden folgt gefasst:

„§ 63

Datensicherung

(1) Mit der Datenverarbeitung be-
fasste Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nicht unbefugt verar-
beiten. Sie sind über die bei ihrer Tä-
tigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrich-
ten. Auf die besonderen Anforderun-
gen bei der Verarbeitung von Daten,
die aus Videoüberwachung oder aus
Maßnahmen nach § 60 Abs. 2 und 
§ 61 Abs. 1 und 2 stammen oder be-
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sondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes oder den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
betreffen, sind sie gesondert hinzu-
weisen. Das Datengeheimnis besteht
auch nach der Beendigung der Tätig-
keit fort.

(2) Akten und Dateien mit personen-
bezogenen Daten sind nach Maßgabe
des § 59 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes
durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen gegen unbefugten
Zugriff zu schützen. Untergebrach-
tenpersonalakten, Gesundheitsakten,
Krankenblätter und sonstige in § 61
Abs. 2 und 3 aufgeführte personenbe-
zogene Daten sind getrennt von an-
deren Unterlagen zu führen und be-
sonders zu sichern.

§ 64

Information und Auskunft an die 
Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft
und Information hinsichtlich der zu
ihrer Person verarbeiteten Daten
nach Maßgabe der §§ 50 bis 52 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes, soweit die
Datenverarbeitung zu den in § 40 des
Hessischen Datenschutzgesetzes ge-
nannten Zwecken erfolgt; im Übrigen
nach Maßgabe der §§ 31 bis 33 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes. Soweit dies
zur Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen erforderlich ist, wird dem Be-
troffenen Akteneinsicht gewährt.

§ 65

Berichtigung, Einschränkung der
Verarbeitung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind
nach Maßgabe der §§ 53 und 70 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit sie zu
den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken verarbei-
tet wurden und in den nachfolgenden
Absätzen keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind; im Übrigen gilt 
§ 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektroni-
schen Überwachungssystems erho-
ben wurden oder hierbei angefallen
sind, sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich, Videoaufnah-
men oder Ergebnisse von Maßnah-
men nach § 59 spätestens 72 Stunden
nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen,
soweit nicht zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Löschung die
weitere Aufbewahrung bei Ein-

schränkung der Verarbeitung zu kon-
kreten Beweiszwecken unbedingt er-
forderlich ist. Sind personenbezogene
Daten entgegen § 58 Abs. 1 Satz 3
verarbeitet worden, sind diese unver-
züglich, spätestens 24 Stunden nach
Ende des Kalendertages, an dem sie
angefallen sind, zu löschen. Die Tat-
sache der Löschung nach Satz 1 und
2 ist zu dokumentieren; die Doku-
mentation darf ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden und ist zu löschen,
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, spätestens jedoch am
Ende des Kalenderjahres, das dem
Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Personenbezogene Daten, die
in der Untergebrachtenpersonalakte
oder in anderen zur Person der Unter-
gebrachten geführten Dateien und
Akten gespeichert sind, sind spätes-
tens fünf Jahre nach der Entlassung
oder der Verlegung der Unterge-
brachten in eine andere Anstalt zu lö-
schen. Sonstige personenbezogene
Daten, die in anderen Dateien und
Akten gespeichert sind, sind, sofern
ihre Speicherung nicht mehr erforder-
lich ist, unverzüglich, spätestens nach
Ablauf von fünf Jahren ab ihrer Erhe-
bung zu löschen.

(4) Eine Löschung personenbezo-
gener Daten unterbleibt, soweit ihre
Speicherung bei Einschränkung ihrer
Verarbeitung nach

1. § 53 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes,
insbesondere aufgrund ärztlicher
Dokumentationspflichten, oder

2. § 34 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes

erfolgt. In ihrer Verarbeitung einge-
schränkte Daten sind besonders zu
kennzeichnen und dürfen außer bei
Einwilligung der Betroffenen nur zu
dem Zweck verarbeitet, insbesondere
übermittelt werden, der ihrer Lö-
schung entgegenstand. Die Ein-
schränkung der Verarbeitung endet,
wenn die Untergebrachten erneut
zum Vollzug einer Freiheitsentzie-
hung aufgenommen werden oder die
Betroffenen eingewilligt haben. Bei
den in der Verarbeitung einge-
schränkten personenbezogenen Da-
ten können bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist für die Unterge-
brachtenpersonalakte oder anderer
zur Person der Untergebrachten ge-
führten Dateien oder Akten die An-
gaben über Familienname, Vorname,
Geburtsname, Geburtstag, Geburts-
ort, Eintritts- und Austrittsdatum ge-
speichert werden, soweit dies für das
Auffinden dieser Dateien oder Akten
erforderlich ist.

(5) Die Erforderlichkeit der Lö-
schung, auch bei in der Verarbeitung
eingeschränkten personenbezogenen
Daten, ist jährlich zu kontrollieren.
Die Frist zur Kontrolle personenbezo-
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gener Daten, die in der Unterge-
brachtenpersonalakte oder in ande-
ren zur Person der Untergebrachten
geführten Dateien und Akten gespei-
chert sind, beginnt mit der Entlas-
sung oder Verlegung der Unterge-
brachten in eine andere Anstalt, in
sonstigen Fällen mit Erhebung der
personenbezogenen Daten.

(6) Bei der Aufbewahrung von Da-
teien und Akten, soweit diese in der
Verarbeitung eingeschränkt sind,
dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden:

1. 20 Jahre bei Daten aus Unterge-
brachtenpersonalakten, Gesund-
heitsakten und Krankenblättern,

2. 30 Jahre bei Daten aus Unterge-
brachtenbüchern.

Dies gilt nicht, wenn konkrete An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die
Aufbewahrung für die in Abs. 4 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforder-
lich ist. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem auf das Jahr der 
Weglegung folgenden Kalenderjahr. 
Die Vorschriften des Hessischen 
Archivgesetzes vom 26. November
2012 (GVBl. S. 458) in seiner jeweils
geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.“

10. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Ergebnisse dienen dem öf-
fentlichen Interesse und sind für
die Fortentwicklung des Vollzugs
nutzbar zu machen.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Für die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten gilt § 476
der Strafprozessordnung mit der
Maßgabe entsprechend, dass

1. auch elektronisch gespeicher-
te personenbezogene Daten
übermittelt werden können
und

2. besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach 
§ 41 Nr. 15 des Hessischen
Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes nur über-
mittelt werden, soweit dies für
den Zweck nach § 476 Abs. 1
Nr. 1 der Strafprozessordnung
unbedingt erforderlich ist.“

Artikel 67)

Änderung des Hessischen 
Jugendarrestvollzugsgesetzes

Das Hessische Jugendarrestvollzugs-
gesetz vom 27. Mai 2015 (GVBl. S. 223)
wird wie folgt geändert:

1. § 19 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung kann ein Be-
such davon abhängig gemacht werden,

dass sich die Besucherin oder der Besuch-
ter absuchen oder durchsuchen lässt. § 24
Abs. 1 gilt entsprechend. Abgesehen von
den Fällen des Abs. 3 dürfen Besuche und
Telefongespräche aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Einrichtung
oder aus Gründen der Behandlung offen
optisch überwacht werden; die Überwa-
chung erstreckt sich hierbei sowohl auf
die Jugendlichen wie deren Besuch. Die
Besuche und Telefongespräche dürfen
nur überwacht werden, soweit dies im
Einzelfall aus den in Satz 3 genannten
Gründen erforderlich ist, und, soweit sie
besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. 
S. 82) zum Gegenstand haben, unbedingt
erforderlich ist. Ein Besuch oder ein Tele-
fongespräch darf abgebrochen werden,
wenn die Sicherheit oder Ordnung der
Einrichtung gefährdet ist. Gegenstände
dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis
übergeben werden. Die optische Überwa-
chung eines Besuchs kann auch durch
technische Hilfsmittel erfolgen, insbeson-
dere durch optisch-elektronische Einrich-
tungen (Videoüberwachung); die betrof-
fenen Personen sind hierauf hinzuwei-
sen.“

2. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe
„insbesondere Videoüberwa-
chung, soweit dies für Zwecke
nach Abs. 1 unbedingt erforderlich
ist,“ angefügt.

b) In Abs. 6 Satz 1 wird vor dem Wort
„erforderlich“ das Wort „unbe-
dingt“ eingefügt.

3. In § 27 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„5. März 2013 (GVBl. S. 46)“ durch
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ ersetzt.

4. Die §§ 37 und 38 werden wie folgt
gefasst:

„§ 37

Kriminologische Forschung

(1) Der Vollzug, insbesondere sei-
ne Gestaltung sowie die Maßnahmen
und deren Wirkungen auf die Errei-
chung des Vollzugsziels, soll regelmä-
ßig durch den kriminologischen
Dienst in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen oder anderen Stellen wissen-
schaftlich begleitet und erforscht wer-
den. Die Ergebnisse dienen dem öf-
fentlichen Interesse und sind für die
Fortentwicklung des Vollzugs nutzbar
zu machen.

(2) Für die Übermittlung personen-
bezogener Daten gilt § 476 der Straf-
prozessordnung mit der Maßgabe
entsprechend, dass

1. auch elektronisch gespeicherte
personenbezogene Daten übermit-
telt werden können und

Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 9. Mai 2018 143

7) Ändert FFN 24-49



2. besondere Kategorien personen-
bezogener Daten nach § 41 Nr. 15
des Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes nur
übermittelt werden, soweit dies für
den Zweck nach § 476 Abs. 1 Nr. 1
der Strafprozessordnung unbe-
dingt erforderlich ist.

§ 38

Datenschutz

Die §§ 58 bis 65 des Hessischen
Jugendstrafvollzugsgesetzes in ihrer
jeweils geltenden Fassung gelten ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass 
§ 60 Abs. 3 Satz 2 und 3 keine An-
wendung findet und die Frist nach 
§ 65 Abs. 3 Satz 1 zwei Jahre be-
trägt.“

Artikel 78)

Änderung des Hessischen 
Justizkostengesetzes

§ 4 des Hessischen Justizkostengeset-
zes vom 15. Mai 1958 (GVBl. S. 60), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. Ja-
nuar 2017 (GVBl. S. 12), wird wie folgt
geändert:

1. Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Dem Buchst. a wird das Wort
„und“ angefügt.

b) In Buchst. b wird das Wort „und“
gestrichen.

c) Buchst. c wird aufgehoben.

2. In Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c wird
die Angabe „§ 13 Abs. 5 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes in der
Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I
S. 98), geändert durch Gesetz vom 
20. Mai 2011 (GVBl. I S. 208),“ durch 
„§ 21 Abs. 3 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

3. In Abs. 6 Satz 3 wird das Wort „Sper-
rung“ durch die Wörter „Einschrän-
kung der Verarbeitung“ ersetzt.

Artikel 89)

Änderung der Hessischen 
Landeshaushaltsordnung

In § 95 Abs. 3 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. März 1999 
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447),
werden nach dem Wort „Daten“ die Wör-

ter „sowie deren automatisierten Abruf“
eingefügt.

Artikel 910)

Änderung des Gesetzes über die
Hessische Steuerberaterversorgung

In § 11 Satz 2 Nr. 5 des Gesetzes über
die Hessische Steuerberaterversorgung
vom 13. Dezember 2001 (GVBl. I S. 578),
geändert durch Gesetz vom 30. Septem-
ber 2008 (GVBl. I S. 874), wird die Anga-
be „§ 6 Abs. 3 und“ gestrichen.

Artikel 1011)

Änderung des Hessischen 
Ingenieurgesetzes

§ 35 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen In-
genieurgesetzes vom 30. November 2015
(GVBl. S. 457) wird wie folgt gefasst:

„Die Staatsaufsicht erstreckt sich auf die
Beachtung dieses Gesetzes und des maß-
geblichen Rechts der Europäischen Union
und der zu ihrer Durchführung ergange-
nen Rechtsverordnungen, Richtlinien,
Entscheidungen und Verwaltungsvor-
schriften sowie der Satzungen.“

Artikel 1112)

Änderung des Hessischen
Straßengesetzes

§ 33 Abs. 2 des Hessischen Straßenge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), wird wie
folgt gefasst:

„(2) Der Plan besteht aus Zeichnungen
und Erläuterungen, die das Vorhaben,
seinen Anlass sowie die von dem Vorha-
ben betroffenen Grundstücke und Anla-
gen erkennen lassen.“

Artikel 1213)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
den Bau und die Finanzierung

öffentlicher Straßen durch Private

Das Hessische Gesetz über den Bau
und die Finanzierung öffentlicher Straßen
durch Private vom 27. November 2002
(GVBl. I S. 705), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. 
S. 290), wird wie folgt geändert:

1. In § 9 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe
„§ 4 des Hessischen Datenschutzge-
setzes in der Fassung vom 7. Januar
1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch
Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I 
S. 208),“ durch „Art. 28 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundver ord nung) (ABl. EU Nr. L 119
S. 1, Nr. L 314 S. 72)“ ersetzt.
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2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 9 Abs. 1 in Verbindung mit der
Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 2 die
Mautgebühr nicht oder nicht recht-
zeitig entrichtet.“

Artikel 12a14)

Änderung des Gesetzes zum Erlass 
von Rechtsverordnungen über die 

technischen Vorschriften für 
Binnenschiffe

§ 1 des Gesetzes zum Erlass von
Rechtsverordnungen über die techni-
schen Vorschriften für Binnenschiffe vom
14. Juli 2009 (GVBl. I S. 262), geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert:

§ 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Die zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/1629 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. September 2016
zur Festlegung technischer Vorschriften
für Binnenschiffe, zur Änderung der
Richtlinie 2009/100/EG und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2006/87/EG (ABl. EU
Nr. L 252 S. 118) für den Bereich der Lan-
deswasserstraßen erforderlichen Rechts-
verordnungen erlässt die für die Binnen-
schifffahrt zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister.“

Artikel 1315)

Änderung des Hessischen
Schulgesetzes

§ 83 Abs. 4 Satz 5 und § 84 Abs. 2 
Satz 6 des Hessischen Schulgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 2017 (GVBl. S. 150) werden auf-
gehoben.

Artikel 1416)

Änderung des
Hessischen Pressegesetzes

§ 10 des Hessischen Pressegesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 2003 (GVBl. 2004 I S. 2),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird
wie folgt gefasst:

„§ 10

Soweit Unternehmen und Hilfsunter-
nehmen der Presse personenbezogene
Daten zu journalistischen oder literari-
schen Zwecken verarbeiten, ist es den
hiermit befassten Personen untersagt, die-
se personenbezogenen Daten zu anderen
Zwecken zu verarbeiten (Datengeheim-
nis). Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit
sind diese Personen auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. Das Datenge-

heimnis besteht auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für
die Datenverarbeitung zu journalistischen
oder literarischen Zwecken außer den Ka-
piteln I, X und XI nur Art. 5 Abs. 1
Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, 
Art. 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, Art. 32
Abs. 1 Buchst. b bis d, Abs. 2 und 4 und
Art. 82 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, 
Nr. L 314 S. 72) sowie § 83 des Bundesda-
tenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017
(BGBl. I S. 2097) in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung. Art. 82 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 findet nur bei ei-
nem Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Buchst. f,
Art. 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie
Art. 32 Abs. 1 Buchst. b bis d, Abs. 2 und
4 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 An-
wendung. § 83 des Bundesdatenschutzge-
setzes findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass nur für eine Verletzung des
Datengeheimnisses nach Satz 1 bis 3 ge-
haftet wird.“

Artikel 1517)

Änderung des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum
Kreislaufwirtschaftsgesetz

§ 17 des Hessischen Ausführungsge-
setzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
vom 6. März 2013 (GVBl. S. 80), geändert
durch Gesetz vom 17. Dezember 2015
(GVBl. S. 636), wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

b) In Satz 4 wird die Angabe „auch
ohne Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 13 Abs. 2 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes in der
Fassung vom 7. Januar 1999
(GVBl. I S. 98), geändert durch
Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I
S. 208),“ gestrichen.

2. Abs. 2 wird aufgehoben.

Artikel 1618)

Änderung des Hessischen
Beamtengesetzes

Das Hessische Beamtengesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. Februar
2016 (GVBl. S. 30), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:
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a) Die Angabe zu § 86 wird wie folgt
gefasst:

„§ 86 Personaldatenverarbei-
tung, Inhalt und 
Führung der Personalak-
te sowie Zugang zur 
Personalakte“.

b) Die Angabe zu § 89 wird wie folgt
gefasst:

„§ 89 Einsichts- und 
Auskunftsrecht“.

c) Die Angabe zu § 90 wird wie folgt
gefasst:

„§ 90 Übermittlung der 
Personalakte, 
Auskünfte an Dritte“.

d) Die Angabe zu § 93 wird wie folgt
gefasst:

„§ 93 Verarbeitung von Perso-
nalaktendaten in auto-
matisierten Verfahren“.

2. § 80 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Zur Erfüllung seiner Pflichten
nach Abs. 1 kann sich der Dienst-
herr geeigneter Stellen auch au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes
nach den Art. 28 und 29 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Verkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1,
Nr. L 314 S. 72) in der jeweils gel-
tenden Fassung bedienen und die-
sen die zur Beihilfebearbeitung er-
forderlichen Daten übermitteln.“

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die §§ 87 und 93 Abs. 2 gelten
entsprechend.“

3. § 86 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 86

Personaldatenverarbeitung, 
Inhalt und Führung der 

Personalakte
sowie Zugang zur Personalakte“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Zugriff auf Personalaktenda-
ten dürfen nur Beschäftigte
haben“ durch „Die Verarbei-
tung von Personalaktendaten
erfolgt ausschließlich durch
Beschäftigte“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe
„der Zugriff auf“ durch „die
Verarbeitung von“ ersetzt.

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Die oberste Dienstbehörde
kann abweichend von Satz 1
die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten nach
den Art. 28 und 29 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 in
der jeweils geltenden Fas-
sung an einen Auftragsverar-
beiter übertragen.“

4. § 89 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 89

Einsichts- und 
Auskunftsrecht“

b) Dem Abs. 1 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„Die personalaktenführende Be-
hörde bestimmt, wo die Einsicht
gewährt wird. Auskunft nach 
Art. 15 Abs. 1 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 über den Inhalt
der Personalakte kann auch in
Form der Einsichtnahme erteilt
werden.“

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Kopien sowie Informatio-
nen in einem gängigen elektroni-
schen Format werden nach Art. 15
Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 auf Verlangen zur
Verfügung gestellt, soweit der
Schutz wichtiger Ziele des allge-
meinen öffentlichen Interesses
oder der Rechte und Freiheiten
anderer Personen nicht entgegen-
stehen.“

5. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 90

Übermittlung der Personalakte,
Auskünfte an Dritte“

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „vor-
zulegen“ durch die Wörter
„zu übermitteln“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „die
Vorlage“ durch „die Über-
mittlung“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „vor-
gelegt“ durch „übermittelt“
ersetzt.

dd) In Satz 5 wird das Wort „Vor-
lage“ durch „Übermittlung“
ersetzt.

c) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem
Wort „Auskünfte“ die Wörter
„über den Inhalt der Personalak-
te“ eingefügt.

d) In Abs. 3 wird das Wort „Vorlage“
durch „Übermittlung“ ersetzt.

6. § 93 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:
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„§ 93

Verarbeitung von 
Personalaktendaten in automati-

sierten Verfahren“

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„und genutzt“ gestrichen.

bb) In Satz 3 werden die Wörter
„automatisierter Datenabruf“
durch „Datenabruf in automa-
tisierten Verfahren“ ersetzt.

c) In Abs. 2 wird das Wort „automati-
siert“ durch die Wörter „in auto-
matisierten Verfahren“ ersetzt.

d) In Abs. 3 wird das Wort „automati-
siert“ durch die Wörter „in auto-
matisierten Verfahren“ ersetzt und
werden die Wörter „oder genutzt“
gestrichen.

e) Abs. 4 wird aufgehoben.

f) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4
und in Satz 2 werden die Wörter
„Verarbeitungs- und Nutzungsfor-
men“ durch das Wort „Verarbei-
tungsformen“ und die Wörter „au-
tomatisierter Datenübermittlung“
durch „der Datenübermittlung in
automatisierten Verfahren“ er-
setzt.

g) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5.

7. § 96 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„automatisiert“ durch die Wörter
„in automatisierten Verfahren“ er-
setzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das für das Dienstrecht zu-
ständige Ministerium kann abwei-
chend von Abs. 1 Nr. 3 die Verar-
beitung von personenbezogenen
Daten nach den Art. 28 und 29 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 in
der jeweils geltenden Fassung an
einen Auftragsverarbeiter übertra-
gen.“

Artikel 1719)

Änderung des Gesetzes über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hessen

§ 5 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über
den Einheitlichen Ansprechpartner Hes-
sen vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 716), geändert durch Gesetz vom 
28. September 2014 (GVBl. S. 218), wird
wie folgt gefasst:

„Soweit der Dienstleistungserbringer den
EAH zur Verfahrensabwicklung in An-
spruch nimmt, kann er die Rechte nach
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Wa-
renverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, 

Nr. L 314 S. 72) und nach sonstigen da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften, die
ihm als betroffene Person gegenüber dem
Verantwortlichen zustehen, auch gegen-
über dem EAH geltend machen, unab-
hängig davon, wer im Einzelfall für die
Verarbeitung der betroffenen Daten ver-
antwortlich ist.“

Artikel 1820)

Änderung des Hessischen 
Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Janu-
ar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 4. Mai 2017 (GVBl. 
S. 66) wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) Nach der Angabe zu § 17 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 17a Berichtspflichten gegen-
über dem Parlament und
der Öffentlichkeit“

b) Die Angabe zu den §§ 20 bis 23
wird durch folgende Angabe er-
setzt:

„§ 20 Datenweiterver-
arbeitung, Zweck-
bindung, Grundsatz der 
hypothetischen 
Datenneuerhebung

§ 20a Kennzeichnung

§ 20b Weiterverarbeitung für
die wissenschaftliche
Forschung

§ 21 Allgemeine Regeln 
der Datenübermittlung,
Übermittlungsverbote
und Verweigerungs-
gründe

§ 22 Datenübermittlung im
innerstaatlichen Bereich
und im Bereich der 
Europäischen Union und
deren Mitgliedstaaten

§ 23 Datenübermittlung im
internationalen Bereich“

c) Die Angabe zu den §§ 27 bis 29
wird durch folgende Angabe er-
setzt:

„§ 27 Berichtigung, Löschung
und Einschränkung der
Verarbeitung von Daten
zu den in § 40 des Hessi-
schen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwe-
cken, Verwertungsver-
bot
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§ 27a Berichtigung, Löschung
und Einschränkung der
Verarbeitung von Daten
zu anderen als den in 
§ 40 des Hessischen 
Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes
genannten Zwecken,
Verwertungsverbot

§ 28 Protokollierung bei 
verdeckten und ein-
griffsintensiven Maß-
nahmen, Verwendungs-
beschränkung

§ 29 Information, Benachrich-
tigung, Auskunft

§ 29a Datenschutzkontrolle“

d) Der Angabe zu § 115 werden ein
Komma und das Wort „Außer-
krafttreten“ angefügt.

2. In § 1 Abs. 6 Satz 4 wird die Angabe
„29“ durch „29a“ ersetzt.

3. Dem § 3 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Soweit dieses Gesetz keine
abschließenden Regelungen enthält,
ist auf die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch die Gefahren-
abwehr- und die Polizeibehörden zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Gesetz ergänzend das Hessische
Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetz in der jeweils geltenden
Fassung anzuwenden. Die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes finden keine An-
wendung, soweit das Recht der Euro-
päischen Union, insbesondere die
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung)
(ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 
S. 72) in der jeweils geltenden Fas-
sung, unmittelbar gilt.“

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird nach dem Wort
„Erhebung“ die Angabe „in
diese nach Abs. 9“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 werden nach dem
Wort „können“ die Wörter
„oder die betroffene Person
die Daten offensichtlich öf-
fentlich gemacht hat“ einge-
fügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Polizeibehörden kön-
nen personenbezogene Daten fer-
ner zu folgenden Kategorien be-
troffener Personen erheben:

1. wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme recht-
fertigen, dass die Person
Straftaten mit erheblicher Be-
deutung begehen wird,

2. wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme recht-
fertigen, dass die Person mit
einer in Nr. 1 genannten Per-
son nicht nur in einem flüchti-
gen oder zufälligen Kontakt,
sondern in einer Weise in Ver-
bindung steht oder treten
wird, die die Erhebung ihrer
personenbezogenen Daten
zur Verhütung von Straftaten
mit erheblicher Bedeutung er-
fordert, weil Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass

a) die Person von der Pla-
nung oder Vorbereitung
dieser Straftaten oder
der Verwertung der Tat-
vorteile Kenntnis hat
oder daran mitwirkt oder

b) eine in Nr. 1 genannte
Person sich dieser Per-
son zur Begehung dieser
Straftaten bedienen
könnte oder wird,

3. wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme recht-
fertigen, dass die Person als
Zeugin oder Zeuge, Hinweis-
geberin oder Hinweisgeber
oder sonstige Auskunftsper-
son in Betracht kommt, die
die Erhebung ihrer personen-
bezogenen Daten zur Verhü-
tung von Straftaten mit erheb-
licher Bedeutung erfordert,

4. wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme recht-
fertigen, dass die Person Op-
fer einer Straftat mit erhebli-
cher Bedeutung werden
könnte,

5. wenn die Person sich im
räumlichen Umfeld einer Per-
son aufhält, die in besonde-
rem Maße als gefährdet er-
scheint, und tatsächliche An-
haltspunkte die Maßnahme
zum Schutz der gefährdeten
Person rechtfertigen, oder

6. wenn dies zur Leistung von
Vollzugshilfe nach den §§ 44
bis 46 erforderlich ist.“

c) Abs. 5 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Die Erhebung nicht gefahren-
oder tatbezogener persönlicher
Merkmale ist nur insoweit zuläs-
sig, als dies für Identifizierungs-
zwecke oder zum Schutz der Per-
son oder der Bediensteten der Ge-
fahrenabwehr- und der Polizeibe-
hörden erforderlich ist. Soweit es
sich bei der Erhebung nach Satz 1
um eine Erhebung besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Da-
ten im Sinne des § 41 Nr. 15 des
Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes han-
delt, muss dies unbedingt erfor-
derlich sein.“
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d) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Im Anwendungsbereich des § 40
des Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes sind
personenbezogene Daten, ausge-
nommen in den Fällen des Abs. 1
Nr. 1 und 2, grundsätzlich bei der
betroffenen Person zu erheben.“

e) Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Werden die personenbezo-
genen Daten bei der betroffenen
Person oder Dritten erhoben, sind
diese auf die Freiwilligkeit der
Auskunft oder auf eine bestehen-
de Auskunftspflicht hinzuweisen.
Der Hinweis kann im Einzelfall
unterbleiben, wenn er die Erfül-
lung der gefahrenabwehrbehördli-
chen oder polizeilichen Aufgaben
gefährden oder erheblich er-
schweren würde.“

f) Als Abs. 9 wird angefügt:

„(9) Die Erhebung personenbe-
zogener Daten nach Abs. 1 Nr. 1 ist
unter Beachtung des § 46 des Hes-
sischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes unbeschadet
spezieller Rechtsvorschriften nur
dann zulässig, wenn die betroffene
Person eine echte Wahlfreiheit hat
und nicht aufgefordert oder ange-
wiesen wird, einer rechtlichen Ver-
pflichtung nachzukommen; die be-
troffene Person ist auf die Freiwil-
ligkeit hinzuweisen. Werden perso-
nenbezogene Daten nach Abs. 1
Nr. 1 für die Zwecke außerhalb des
§ 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes
nach den Voraussetzungen des 
Satz 1 erhoben, findet die Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679, insbeson-
dere Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7, 
Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679, Anwen-
dung.“

5. § 13a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe
„§ 7 Abs. 2“ durch „§ 46“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„§ 15“ durch „§ 58“ ersetzt.

c) In Abs. 5 Satz 2 werden nach dem
Wort „statt“ die Wörter „oder wird
die betroffene Person aus einem
anderen Anlass erneut einer Zu-
verlässigkeitsüberprüfung unter-
zogen“ eingefügt.

6. In § 13b Abs. 2 Satz 1 wird die Anga-
be „5 und“ durch „4 bis“ und die An-
gabe „§ 15“ durch „§ 58“ ersetzt.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 4
wird die Angabe „Abs. 7“ jeweils
durch „Abs. 8“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe
„sowie § 15 des Hessischen Da-
tenschutzgesetzes“ gestrichen und
das Wort „gelten“ durch „gilt“ er-
setzt.

c) In Abs. 4 Satz 3 wird nach der An-
gabe „Abs. 1 Satz 2 und 3“ das
Komma durch das Wort „und“ er-
setzt und die Angabe „sowie § 15
des Hessischen Datenschutzgeset-
zes“ gestrichen.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 wird die An-
gabe „Nr. 3“ durch „Nr. 5“ ersetzt.

b) In Abs. 6 werden Satz 3 und 4
durch folgende Sätze ersetzt:

„Erlangte Erkenntnisse aufgrund
von Anordnungen nach Satz 2
dürfen anderweitig nur zum Zwe-
cke der Gefahrenabwehr verwer-
tet werden, wenn zuvor die Recht-
mäßigkeit der Maßnahme richter-
lich festgestellt worden ist; bei Ge-
fahr im Verzug ist die richterliche
Entscheidung unverzüglich nach-
zuholen. Zuständig ist für richterli-
che Entscheidungen nach Satz 3
das Amtsgericht, in dessen Bezirk
die Polizeibehörde ihren Sitz hat;
für das Verfahren gilt  § 39 Abs. 1
Satz 3. Die Zulässigkeit der Ver-
wertung der erlangten Erkenntnis-
se aufgrund von Anordnungen
nach Satz 2 zum Zwecke der Straf-
verfolgung richtet sich nach der
Strafprozessordnung.“

c) Abs. 9 wird aufgehoben.

9. § 15a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe
„20. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1602)“ durch „27. Juni
2017 (BGBl. I S. 1963)“ er-
setzt.

bb) In Satz 6 wird die Angabe
„Abs. 6“ durch „Abs. 5 bis 7“
ersetzt.

b) Abs. 5a wird Abs. 6.

c) Der bisherige Abs. 6 wird aufge-
hoben.

d) In Abs. 7 wird die Angabe 
„21. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 3198)“ durch „17. August 2017
(BGBl. I S. 3202)“ ersetzt.

9a. § 15b wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Abs. 4 und 5 wer-
den die Abs. 3 und 4.

10. In § 17 Abs. 2 wird nach dem Wort
„zulässig,“ die Angabe „soweit eine
Auskunftspflicht nach § 12 Abs. 2 be-
steht und“ eingefügt.

11. Nach § 17 wird als § 17a eingefügt:

„§ 17a

Berichtspflichten gegenüber dem 
Parlament und der Öffentlichkeit

Die Landesregierung berichtet
dem Landtag alle zwei Jahre über die
nach den §§ 15 bis 16 getroffenen
Maßnahmen sowie über Polizeiliche
Beobachtungen nach § 17, soweit bei
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den genannten Maßnahmen eine
richterliche Anordnung oder richterli-
che Bestätigung der Anordnung er-
forderlich ist, und über Übermittlun-
gen nach § 23. Abweichend von 
Satz 1 ist dem Landtag über die nach
§ 15 Abs. 4 und 6 Satz 3 getroffenen
Maßnahmen jährlich zu berichten. In
diesen Berichten wird insbesondere
dargestellt, in welchem Umfang, von
welchen Befugnissen, aus Anlass
welcher Art von Verdachtslagen Ge-
brauch gemacht wurde und inwieweit
die betroffenen Personen hierüber
benachrichtigt wurden. Die parla-
mentarische Kontrolle wird auf der
Grundlage dieser Berichte von einer
parlamentarischen Kontrollkommissi-
on ausgeübt. § 20 Abs. 2 bis 4, § 21
sowie § 22 Abs. 4 des Gesetzes über
das Landesamt für Verfassungsschutz
vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I 
S. 753), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 444), in
der jeweils geltenden Fassung gelten
entsprechend. Der Landtag macht die
Berichte in anonymisierter Form öf-
fentlich.“

12. Dem § 19 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Soweit sich die Maßnahmen
nach Abs. 1 bis 5 auf besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten be-
ziehen, sind die §§ 20 und 43 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes und Art. 9
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu
beachten.“

13. § 20 wird wie folgt gefasst:

„§ 20

Datenweiterverarbeitung, 
Zweckbindung, Grundsatz der 

hypothetischen Datenneuerhebung

(1) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können personenbe-
zogene Daten, die sie selbst erhoben
haben, unter Berücksichtigung der je-
weiligen Datenerhebungsvorschrift
weiterverarbeiten

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe
und

2. zum Schutz derselben Rechtsgüter
oder sonstigen Rechte oder zur
Verhütung derselben Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten.

Satz 1 gilt entsprechend für perso-
nenbezogene Daten, denen keine Er-
hebung vorausgegangen ist, mit der
Maßgabe, dass für die Weiterverar-
beitung der Zweck der Speicherung
zu berücksichtigen ist. Für die Wei-
terverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten, die aus Maßnahmen nach
§ 15 Abs. 4 erlangt wurden, muss ei-
ne Gefahr im Sinne der Vorschrift
vorliegen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben personenbezo-
gene Daten zu anderen Zwecken als
denjenigen, zu denen sie erhoben

worden sind, weiterverarbeiten,
wenn unter Berücksichtigung der je-
weiligen Datenerhebungsvorschrift

1. mindestens

a) vergleichbar schwerwiegende
Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten verhütet oder

b) vergleichbar bedeutsame
Rechtsgüter oder sonstige
Rechte geschützt

werden sollen und

2. sich im Einzelfall konkrete Ermitt-
lungsansätze

a) zur Verhütung solcher Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkei-
ten ergeben oder

b) zur Abwehr von in einem
übersehbaren Zeitraum dro-
henden Gefahren für mindes-
tens vergleichbar bedeutsame
Rechtsgüter oder sonstige
Rechte erkennen lassen.

Abweichend von Satz 1 können die
vorhandenen zur Identifizierung die-
nenden Daten einer Person, wie ins-
besondere Namen, Geschlecht, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Staatsange-
hörigkeit, Anschrift (Grunddaten),
auch weiterverarbeitet werden, um
diese Person zu identifizieren. Abs. 8
und 9, die §§ 24, 25 und 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes sowie § 20b und
besondere Vorschriften zur Weiter-
verarbeitung bleiben unberührt. 
Satz 1 bis 3 gelten entsprechend für
personenbezogene Daten, denen kei-
ne Erhebung vorausgegangen ist, mit
der Maßgabe, dass für die Weiterver-
arbeitung der Zweck der Speiche-
rung zu berücksichtigen ist.

(3) Für die Weiterverarbeitung von
personenbezogenen Daten, die durch
einen verdeckten Einsatz technischer
Mittel in oder aus Wohnungen er-
langt wurden, gilt Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. b mit der Maßgabe entspre-
chend, dass eine Gefahr im Sinne des
§ 15 Abs. 4 vorliegen muss. Personen-
bezogene Daten, die durch Herstel-
lung von Lichtbildern oder Bildauf-
zeichnungen über eine Person im
Wege eines verdeckten Einsatzes
technischer Mittel in oder aus Woh-
nungen erlangt wurden, dürfen nicht
zu Strafverfolgungszwecken weiter-
verarbeitet werden.

(4) Bei der Weiterverarbeitung von
personenbezogenen Daten ist durch
organisatorische und technische Vor-
kehrungen sicherzustellen, dass die
Abs. 1 bis 3 beachtet werden.

(5) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können personenbe-
zogene Daten nach Maßgabe der
Abs. 1 bis 4 weiterverarbeiten, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich ist und soweit andere
Rechtsvorschriften keine besonderen
Voraussetzungen vorsehen.
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(6) Die Polizeibehörden können,
soweit Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung oder andere Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen, per-
sonenbezogene Daten, die sie im
Rahmen der Verfolgung von Strafta-
ten gewonnen haben, zur Abwehr ei-
ner Gefahr oder zur vorbeugenden
Bekämpfung von Straftaten weiter-
verarbeiten. Soweit es sich um Daten
von Personen handelt, die verdächtig
sind, eine Straftat begangen zu ha-
ben, sind die Daten zu löschen, so-
bald der Verdacht entfällt.

(7) Die Polizeibehörden können
zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten personenbezogene Daten
über die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 ge-
nannten Personen weiterverarbeiten.
Eine automatisierte Weiterverarbei-
tung personenbezogener Daten über
die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genann-
ten Personen ist jedoch nur zulässig,
soweit dies zur vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten mit erhebli-
cher Bedeutung erforderlich ist.

(8) Die Polizeibehörden und die
Hessische Hochschule für Polizei und
Verwaltung können gespeicherte per-
sonenbezogene Daten zur polizeili-
chen Aus- oder Fortbildung oder ef-
fektiven Wirksamkeitskontrolle oder
zu statistischen Zwecken weiterverar-
beiten. Die Daten sind zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu anonymisie-
ren. Die Abs. 1, 2, 4 bis 7 und § 68 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes finden inso-
weit keine Anwendung. Eine Weiter-
verarbeitung von personenbezogenen
Daten, die aus in Abs. 3 genannten
Maßnahmen erlangt wurden, ist aus-
geschlossen; dies gilt nicht, soweit die
Weiterverarbeitung dieser Daten für
die Zwecke nach Satz 1 unerlässlich
ist.

(9) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können zur Vor-
gangsverwaltung oder zur befristeten
Dokumentation behördlichen Han-
delns personenbezogene Daten aus-
schließlich zu diesem Zweck oder zu
dem in Abs. 10 Satz 1 genannten
Zweck weiterverarbeiten. Abs. 1 bis 7
finden insoweit keine Anwendung.
Die personenbezogenen Daten nach
Satz 1 können auch zu den in den 
§§ 13a und 13b genannten Zwecken
weiterverarbeitet werden.

(10) Die Polizeibehörden können
für die Planung von Maßnahmen der
Kriminalitätsbekämpfung vorhande-
ne personenbezogene Daten über
Vermisstenfälle, auswertungsrelevan-
te Straftaten und verdächtige Wahr-
nehmungen zur Erstellung eines Kri-
minalitätslagebildes weiterverarbei-
ten. Ein Kriminalitätslagebild darf
Daten von Geschädigten, Zeuginnen
und Zeugen sowie anderen nicht tat-
verdächtigen Personen nur enthalten,
soweit dies zur Zweckerreichung er-
forderlich ist. Die automatisiert verar-

beiteten personenbezogenen Daten
sind spätestens am Ende des der
Speicherung folgenden Jahres zu lö-
schen.

(11) Die Polizeibehörden zeichnen
Notrufe und Meldungen über sonsti-
ge Notrufeinrichtungen sowie den
Funkverkehr ihrer Leitstellen auf.
Gefahrenabwehr- und Polizeibehör-
den können sonstige Telekommuni-
kation aufzeichnen, wenn dies für ih-
re Aufgabenerfüllung erforderlich ist;
auf die Aufzeichnung soll hingewie-
sen werden, soweit dadurch die Auf-
gabenerfüllung nicht gefährdet wird.
Soweit erforderlich, können die Auf-
zeichnungen

1. zur Abwehr einer Gefahr,

2. zur Strafverfolgung oder

3. zur Dokumentation behördlichen
Handelns

weiterverarbeitet werden. Aufzeich-
nungen sind spätestens nach drei
Monaten zu löschen, wenn sie nicht
zu einem Zweck nach Satz 3 verar-
beitet werden.

(12) § 13 Abs. 9 gilt bei der Weiter-
verarbeitung personenbezogener Da-
ten entsprechend. Bei Bewertungen
ist § 68 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes zu
beachten. In den Fällen, in denen be-
reits Daten zu einer Person vorhan-
den sind, können zu dieser Person
auch personengebundene Hinweise,
die zum Schutz dieser Person oder
zum Schutz der Bediensteten der Ge-
fahrenabwehr- und der Polizeibehör-
den erforderlich sind, und weitere
Hinweise, die geeignet sind, dem
Schutz Dritter oder der Gewinnung
von Ermittlungsansätzen zu dienen,
weiterverarbeitet werden.“

14. Nach § 20 werden als §§ 20a und 20b
eingefügt:

„§ 20a

Kennzeichnung

(1) Bei der Speicherung in polizei-
lichen Informationssystemen sind
personenbezogene Daten wie folgt zu
kennzeichnen:

1. Angabe des Mittels der Erhebung
der Daten einschließlich der Anga-
be, ob die Daten offen oder ver-
deckt erhoben wurden,

2. Angabe der Kategorie betroffener
Personen bei denjenigen Perso-
nen, zu denen der Identifizierung
dienende Daten, wie insbesondere
Namen, Geschlecht, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Staatsangehörig-
keit, Anschrift, angelegt wurden
(Grunddaten),

3. Angabe der Rechtsgüter oder
sonstiger Rechte, deren Schutz die
Erhebung dient, oder der Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten,
deren Verfolgung oder Verhütung
die Erhebung dient,
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4. Angabe der Stelle, die die Daten
erhoben hat.

Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nr. 1
kann auch durch die Angabe der
Rechtsgrundlage der jeweiligen Mit-
tel der Datenerhebung ergänzt wer-
den. Personenbezogene Daten, denen
keine Erhebung vorausgegangen ist,
sind, soweit möglich, nach Satz 1 zu
kennzeichnen; darüber hinaus sind
die erste Daten verarbeitende Stelle
sowie, soweit möglich, derjenige, von
dem die Daten erlangt wurden, anzu-
geben.

(2) Personenbezogene Daten, die
nicht entsprechend den Anforderun-
gen des Abs. 1 gekennzeichnet sind,
dürfen so lange nicht weiterverarbei-
tet oder übermittelt werden, bis eine
Kennzeichnung entsprechend den
Anforderungen des Abs. 1 erfolgt ist.

(3) Nach einer Übermittlung an ei-
ne andere Stelle ist die Kennzeich-
nung nach Abs. 1 durch diese Stelle
aufrechtzuerhalten.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht,
soweit eine Kennzeichnung tatsäch-
lich nicht möglich ist. Die Abs. 1 bis 3
gelten ebenfalls nicht, solange eine
Kennzeichnung technisch nicht mög-
lich ist oder einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde.

§ 20b

Weiterverarbeitung für die 
wissenschaftliche Forschung

(1) Eine Weiterverarbeitung oder
Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten, die aus den in § 20 Abs. 3
genannten Maßnahmen erlangt wur-
den, ist ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, soweit die Weiterverarbeitung
für die polizeiliche Eigenforschung
und effektive Wirksamkeitskontrolle
unerlässlich ist.

(2) Personenbezogene Daten dür-
fen nur an Amtsträger, für den öffent-
lichen Dienst besonders Verpflichtete
oder Personen, die zur Geheimhal-
tung verpflichtet worden sind, über-
mittelt werden.

(3) Durch organisatorische und
technische Maßnahmen hat die die
wissenschaftliche Forschung betrei-
bende Stelle zu gewährleisten, dass
die Daten gegen unbefugte Kenntnis-
nahme geschützt sind.

(4) Im Übrigen finden die §§ 24
und 45 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes An-
wendung.“

15. § 21 wird wie folgt gefasst:

„§ 21

Allgemeine Regeln der 
Datenübermittlung, 

Übermittlungsverbote und 
Verweigerungsgründe

(1) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können personenbe-

zogene Daten unter Beachtung des 
§ 20 Abs. 1 bis 3 sowie der nachste-
henden Bestimmungen übermitteln.
Die empfangende Stelle, Tag und we-
sentlicher Inhalt der Übermittlung sind
festzuhalten; dies gilt nicht für das au-
tomatisierte Abrufverfahren (§ 24). Be-
wertungen dürfen anderen als Gefah-
renabwehr- und Polizeibehörden
nicht übermittelt werden. Dies gilt
nicht, soweit Fahndungsaufrufe mit
einer Warnung verbunden sind.

(2) Eine Übermittlung hat zu un-
terbleiben, wenn für die übermitteln-
de Gefahrenabwehr- oder Polizeibe-
hörde erkennbar ist, dass unter Be-
rücksichtigung der Art der Daten und
ihrer Erhebung die schutzwürdigen
Interessen der betroffenen Person das
Allgemeininteresse an der Übermitt-
lung überwiegen, oder besondere ge-
setzliche Verwendungsregelungen
entgegenstehen. Die Verpflichtung
zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten oder von Berufs-
oder besonderen Amtsgeheimnissen,
die nicht auf Rechtsvorschriften beru-
hen, bleibt unberührt.

(3) Die Datenübermittlung nach 
§ 22 Abs. 5 und § 23 hat darüber hi-
naus zu unterbleiben,

1. wenn hierdurch wesentliche Si-
cherheitsinteressen des Bundes
oder der Länder beeinträchtigt
würden,

2. wenn hierdurch der Erfolg laufen-
der Ermittlungen oder Leib, Leben
oder Freiheit einer Person gefähr-
det würde oder

3. soweit Grund zu der Annahme be-
steht, dass dadurch gegen den
Zweck eines deutschen Gesetzes
verstoßen würde, oder

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Übermitt-
lung der Daten zu den in der
Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union enthaltenen
Grundsätzen, insbesondere da-
durch, dass durch die Nutzung der
übermittelten Daten im Empfän-
gerstaat Verletzungen von ele-
mentaren rechtsstaatlichen Grund-
sätzen oder Menschenrechtsver-
letzungen drohen, in Widerspruch
stünde.

(4) Die Übermittlung darf nicht zu
einer Erweiterung des Kreises der
Stellen nach den §§ 41 und 61 des
Bundeszentralregistergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
21. September 1984 (BGBl. I S. 1229,
1985 I S. 195), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2732), führen, die von Eintragun-
gen, die in ein Führungszeugnis nicht
aufgenommen werden, Kenntnis er-
halten, und muss das Verwertungs-
verbot im Bundeszentralregister ge-
tilgter oder zu tilgender Eintragungen
nach den §§ 51, 52 und 63 des Bun-
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deszentralregistergesetzes berück-
sichtigen.

(5) Die übermittelnde Gefahrenab-
wehr- oder Polizeibehörde prüft die
Zulässigkeit der Übermittlung. Erfolgt
die Übermittlung aufgrund eines Er-
suchens der empfangenden Stelle,
hat die übermittelnde Gefahrenab-
wehr- oder Polizeibehörde nur zu
prüfen, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben der
empfangenden Stelle liegt. Die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung im Übrigen
prüft sie nur, wenn hierfür im Einzel-
fall besonderer Anlass besteht. Die
empfangende Stelle hat der übermit-
telnden Gefahrenabwehr- oder Poli-
zeibehörde die erforderlichen Anga-
ben zu machen.

(6) Die empfangende Stelle darf
die übermittelten personenbezogenen
Daten, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, nur zu dem Zweck
verarbeiten, zu dem sie ihr übermit-
telt worden sind. Eine Verarbeitung
für andere Zwecke ist unter Beach-
tung des § 20 Abs. 2 und 3 zulässig;
im Falle des § 22 Abs. 3 gilt dies nur,
soweit zusätzlich die übermittelnde
Gefahrenabwehr- oder Polizeibehör-
de zustimmt. Bei Übermittlungen
nach § 22 Abs. 3 und § 23 hat die
übermittelnde Gefahrenabwehr- oder
Polizeibehörde die empfangende
Stelle darauf hinzuweisen.

(7) Sind mit personenbezogenen
Daten, die übermittelt werden dürfen,
weitere personenbezogene Daten der
betroffenen Person oder eines Dritten
in Akten so verbunden, dass eine
Trennung nicht oder nur mit unver-
tretbarem Aufwand möglich ist, so ist
die Übermittlung auch dieser Daten
zulässig, soweit nicht berechtigte In-
teressen der betroffenen Person oder
eines Dritten an der Geheimhaltung
offensichtlich überwiegen; eine Ver-
wendung dieser Daten ist unzulässig.

(8) Andere besondere Rechtsvor-
schriften über die Datenübermittlung
bleiben unberührt.“

16. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Wörter „innerhalb des öffentlichen
Bereichs“ durch „im innerstaatli-
chen Bereich und im Bereich der
Europäischen Union und deren
Mitgliedstaaten“ ersetzt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter
„sowie der anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Uni-
on und der am Schengen-Be-
sitzstand teilhabenden assozi-
ierten Staaten“ gestrichen.

bb) Satz 4 und 5 werden aufgeho-
ben.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Im Übrigen“ durch „Liegen
die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht vor,“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „un-
terrichten“ durch „benach-
richtigen“ ersetzt.

d) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Gefahrenabwehr- und
die Polizeibehörden können in
den Fällen des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
2, 4 und 5 personenbezogene Da-
ten auch an nicht öffentliche Stel-
len übermitteln. Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. Über die Übermitt-
lungen ist ein Nachweis zu führen,
aus dem der Anlass, der Inhalt, die
empfangende Stelle, der Tag der
Übermittlung sowie die Akten-
fundstelle hervorgehen. Er ist am
Ende des Kalenderjahres, das dem
Jahr seiner Erstellung folgt, zu lö-
schen oder zu vernichten. Die Lö-
schung oder Vernichtung unter-
bleibt, solange der Nachweis für
Zwecke einer bereits eingeleiteten
Datenschutzkontrolle oder zur
Verhinderung oder Verfolgung ei-
ner Straftat mit erheblicher Bedeu-
tung benötigt wird oder Grund zu
der Annahme besteht, dass im Fal-
le einer Löschung schutzwürdige
Interessen der betroffenen Person
beeinträchtigt würden. Besteht
Grund zu der Annahme, dass
durch die Übermittlung der der
Erhebung der Daten zugrunde lie-
gende Zweck gefährdet würde, ist
vor der Übermittlung die Zustim-
mung der Stelle einzuholen, von
der die Daten übermittelt wurden;
die übermittelnde Stelle kann be-
stimmte von ihr übermittelte Da-
ten so kennzeichnen oder mit ei-
nem Hinweis versehen, dass vor
einer Übermittlung ihre Zustim-
mung einzuholen ist.“

e) In Abs. 4 wird die Angabe „Satz 1
und Abs. 3 Satz 1“ durch „Satz 3“
ersetzt.

f) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten ent-
sprechend für die Übermittlung
von personenbezogenen Daten an

1. öffentliche und nicht öffentli-
che Stellen in Mitgliedstaaten
der Europäischen Union so-
wie an über- und zwischen-
staatliche Stellen der Europäi-
schen Union oder deren Mit-
gliedstaaten,

2. Polizeibehörden oder sonstige
für die Zwecke des § 40 des
Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes
zuständige öffentliche Stellen
der am Schengen-Besitzstand
teilhabenden assoziierten Staa-
ten.“
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g) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

17. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Datenübermittlung im 
internationalen Bereich

(1) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können personenbe-
zogene Daten zu Zwecken des § 40
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes unter Be-
achtung der §§ 73 bis 75 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes an für Zwecke
des § 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes zu-
ständige

1. öffentliche Stellen in anderen als
den in § 22 Abs. 5 genannten
Staaten (Drittländer) und

2. andere über- und zwischenstaatli-
che Stellen, die in § 22 Abs. 5
nicht genannt sind,

übermitteln, soweit dies erforderlich
ist zur Erfüllung einer Aufgabe der
übermittelnden Gefahrenabwehr-
oder Polizeibehörde oder zur Abwehr
einer erheblichen Gefahr durch die
empfangende Stelle. Entsprechendes
gilt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass Straftaten von
erheblicher Bedeutung begangen
werden sollen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die
Polizeibehörden können zu Zwecken
des § 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes un-
ter Beachtung des § 76 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes auch an die dort
genannten Stellen personenbezogene
Daten übermitteln. Zusätzlich können
personenbezogene Daten unter den
Voraussetzungen des Satz 1 an ande-
re über- und zwischenstaatlichen
Stellen als die in Abs. 1 genannten
übermittelt werden, soweit ein Fall
des Abs. 1 vorliegt.

(3) Abs. 1 gilt für die Übermittlung
zu Zwecken außerhalb des § 40 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes unter Beach-
tung der Art. 44 bis 49 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 an öffentliche
Stellen in anderen als den in § 22
Abs. 5 genannten Staaten (Drittlän-
der) und an andere über- und zwi-
schenstaatliche Stellen als die in § 22
Abs. 5 genannten entsprechend.

(4) Zur Beurteilung der Zulässig-
keit der Datenübermittlung ist eine
fortlaufend aktualisierte Aufstellung
über die Einhaltung der elementaren
rechtsstaatlichen Grundsätze und
Menschenrechtsstandards sowie das
Datenschutzniveau in den jeweiligen
Drittländern, die die speziellen Erfor-
dernisse des polizeilichen Informati-
onsaustauschs berücksichtigt, heran-
zuziehen. Hierbei sind insbesondere

die jeweils aktuellen Erkenntnisse und
maßgeblich zu berücksichtigen, ob ein
Angemessenheitsbeschluss der Euro-
päischen Kommission nach Art. 36 der
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die
zuständigen Behörden zum Zwecke
der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten
oder der Strafvollstreckung sowie
zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung des Rahmenbeschlusses
2008/977/JI des Rates (ABl. EU 
Nr. L 119 S. 89) oder nach Art. 45 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vor-
liegt.

(5) § 22 Abs. 4 gilt entsprechend.“

18. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“
wird gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) In Nr. 2 wird das Wort
„Verwaltungsfachhoch-
schule“ durch die Wörter
„Hessische Hochschule
für Polizei und Verwal-
tung“ ersetzt.

bbb) In Nr. 4 werden nach
dem Wort „Gefahrenab-
wehrbehörden“ die Wör-
ter „und sonstige öffent-
liche Stellen“ eingefügt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Die speichernde Stelle hat 
in den Fällen des Satz 2 
Nr. 1 bis 6 zu gewährleisten,
dass die Übermittlung festge-
stellt und überprüft werden
kann, mindestens durch geeig-
nete Stichprobenverfahren.“

b) Die Abs. 2 und 3 werden aufgeho-
ben.

19. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 und 3 wird durch fol-
gende Sätze ersetzt:

„Die getroffenen Maßnahmen sind
zu dokumentieren. Diese Doku-
mentation ist gesondert aufzube-
wahren und durch technische und
organisatorische Maßnahmen zu
sichern. Sie ist sechs Monate nach
der Benachrichtigung nach § 29
Abs. 5 oder nach dem endgültigen
Zurückstellen der Benachrichti-
gung nach § 29 Abs. 6 zu löschen;
ist die Datenschutzkontrolle nach
§ 29a noch nicht beendet, ist die
Dokumentation bis zu deren Ab-
schluss aufzubewahren.“

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

20. § 27 wird wie folgt gefasst:
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„§ 27

Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung von
Daten zu den in § 40 des Hessischen

Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes genannten 

Zwecken, Verwertungsverbot

(1) Personenbezogene Daten und
die dazugehörigen Unterlagen sind
nach Maßgabe der §§ 53 und 70 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit sie zu
den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken verarbei-
tet wurden und in Abs. 2 bis 6 keine
besonderen Regelungen getroffen
sind.

(2) Ergänzend zu § 53 Abs. 2 und 
§ 70 Abs. 2 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes sind personenbezogene Daten
unverzüglich zu löschen und die da-
zugehörigen Unterlagen unverzüg-
lich zu vernichten, wenn

1. bei der nach bestimmten Fristen
vorzunehmenden Überprüfung
oder aus Anlass einer Einzelfallbe-
arbeitung festgestellt wird, dass
ihre Kenntnis für die speichernde
Stelle zur Erfüllung der in ihrer
Zuständigkeit liegenden Aufga-
ben nicht mehr erforderlich ist,
oder

2. die durch eine verdeckte Datener-
hebung gewonnenen Daten für
den der Anordnung zugrunde lie-
genden Zweck, zur Strafverfol-
gung oder zur Strafvollstreckung
oder für eine etwaige gerichtliche
Kontrolle nicht mehr erforderlich
sind, soweit keine zulässige Wei-
terverarbeitung erfolgt; die Lö-
schung bedarf der Zustimmung
der Staatsanwaltschaft, wenn die
Daten zur Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung verarbeitet wor-
den sind.

Im Fall des Satz 1 Nr. 2 gilt, dass an-
statt die personenbezogenen Daten
zu löschen und die dazugehörigen
Unterlagen zu vernichten die Ein-
schränkung der Verarbeitung erfolgt,
wenn die betroffene Person über eine
verdeckte Datenerhebung noch nicht
unterrichtet worden ist, es sei denn,
dass die Datenerhebung den Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung be-
troffen hat. Die Daten nach Satz 2
dürfen nur verwendet werden für die
Zwecke der Benachrichtigung der be-
troffenen Person und um eine Prü-
fung zu ermöglichen, ob die Maßnah-
me rechtmäßig durchgeführt worden
ist.

(3) Wird festgestellt, dass perso-
nenbezogene Daten in Akten unrich-
tig sind, ist die in § 53 Abs. 1, § 70
Abs. 1 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes ge-

nannte Berichtigungspflicht dadurch
zu erfüllen, dass dies in der Akte ver-
merkt oder auf sonstige Weise festge-
halten wird. Bestreitet die betroffene
Person die Richtigkeit sie betreffen-
der personenbezogener Daten und
lässt sich weder die Richtigkeit noch
die Unrichtigkeit feststellen, sind die
Daten entsprechend zu kennzeich-
nen, um eine Einschränkung der Ver-
arbeitung nach § 53 Abs. 1 Satz 3 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes zu ermögli-
chen. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Akten ist einzu-
schränken, wenn die Verarbeitung
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 53 Abs. 2
oder § 70 Abs. 2 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes zu löschen sind. Die Ein-
schränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in Akten nach
Satz 3 sowie § 53 Abs. 3 Satz 1 und 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes ist durch Anbringung eines
entsprechenden Vermerks vorzuneh-
men. Die Akten sind spätestens zu
vernichten, wenn die gesamte Akte
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der speichernden Stelle liegenden
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.
Personenbezogene Daten in Akten
über eine verdeckte Datenerhebung
sind nach Maßgabe des Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 zu vernichten. Im Übrigen gilt
Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Ministerin oder der Minis-
ter des Innern wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Fristen, nach
deren Ablauf zu prüfen ist, ob die
weitere Speicherung der Daten zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist
und gegebenenfalls nach deren Ab-
lauf eine Löschung vorzusehen ist, zu
bestimmen. Bei Daten, die nach § 20
Abs. 6 gespeichert sind, dürfen die
Fristen für die Prüfung

1. bei Erwachsenen zehn Jahre,

2. bei Jugendlichen fünf Jahre und

3. bei Kindern zwei Jahre

nicht überschreiten, wobei nach Art
und Zweck der Speicherung sowie
Art und Bedeutung des Anlasses zu
unterscheiden ist. Die Frist beginnt
regelmäßig mit dem letzten Anlass
der Speicherung, jedoch nicht vor
Entlassung der betroffenen Person
aus einer Justizvollzugsanstalt oder
Beendigung einer mit Freiheitsentzug
verbundenen Maßregel der Besse-
rung und Sicherung. Werden inner-
halb der Frist nach Satz 2 und 3 wei-
tere personenbezogene Daten über
dieselbe Person gespeichert, gilt für
alle Speicherungen gemeinsam die
Frist, die als letzte abläuft. Bei Daten,
die nach § 20 Abs. 7 über die in § 13
Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genannten Perso-
nen gespeichert sind, dürfen die Fris-
ten für die Prüfung drei Jahre nicht
überschreiten; die Entscheidung, dass
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eine weitere Speicherung erforderlich
ist, trifft die Behördenleitung oder ei-
ne von dieser beauftragte Bedienstete
oder ein von dieser beauftragter Be-
diensteter.

(5) Bei Daten aus dem Kernbereich
privater Lebensgestaltung sowie im
Falle der Unzulässigkeit der Speiche-
rung und in sonstigen Fällen des 
Abs. 2 Satz 1 besteht ein Verwer-
tungsverbot; § 53 Abs. 3 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes findet insoweit
keine Anwendung. Aufzeichnungen
hierüber sind unverzüglich zu lö-
schen. Die Tatsachen der Erfassung
der Daten und der Löschung im Fall
der Unzulässigkeit der Speicherung,
einschließlich der Daten aus dem
Kernbereich privater Lebensgestal-
tung, sind zu dokumentieren. Im Fall
des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist die Tatsa-
che der Löschung zu dokumentieren.
Die Dokumentation darf ausschließ-
lich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie ist sechs
Monate nach der Benachrichtigung
nach § 29 Abs. 5 oder nach dem end-
gültigen Zurückstellen der Benach-
richtigung nach § 29 Abs. 6 zu lö-
schen; ist die Datenschutzkontrolle
nach § 29a noch nicht beendet, ist die
Dokumentation bis zu ihrem Ab-
schluss aufzubewahren. Satz 1 bis 6
gelten für personenbezogene Daten
in Akten entsprechend.

(6) Anstelle der Löschung und Ver-
nichtung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
oder Abs. 3 Satz 5 können die Daten-
träger an ein öffentliches Archiv ab-
gegeben werden, soweit besondere
archivrechtliche Regelungen dies vor-
sehen.“

21. Nach § 27 wird als § 27a eingefügt:

„§ 27a

Berichtigung, Löschung und
Einschränkung der Verarbeitung von
Daten zu anderen als den in § 40 des

Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes 

genannten Zwecken, 
Verwertungsverbot

(1) Ergänzend zu Art. 18 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 gilt für Datenverarbei-
tungen zu Zwecken außerhalb des 
§ 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes,
dass insbesondere im Fall von Aussa-
gen oder Bewertungen die Frage der
Richtigkeit nicht den Inhalt der Aus-
sage oder der Bewertung betrifft.
Wenn die Richtigkeit oder Unrichtig-
keit der Daten nicht festgestellt wer-
den kann, tritt an die Stelle der Be-
richtigung nach Art. 16 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 eine Ein-
schränkung der Verarbeitung nach
Art. 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679. Die oder der Verant-
wortliche hat die betroffene Person,
die ihr Recht auf Berichtigung gel-

tend gemacht hat, über die an die
Stelle der Berichtigung tretende Ein-
schränkung der Verarbeitung schrift-
lich zu unterrichten. Satz 3 gilt nicht,
soweit bereits die Erteilung dieser In-
formation eine Gefährdung im Sinne
des § 32 Abs. 1 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes mit sich bringen würde. Die
Unterrichtung nach Satz 3 ist zu be-
gründen, es sei denn, dass die Mittei-
lung der Gründe den mit dem Abse-
hen von der Unterrichtung verfolgten
Zweck gefährden würde. § 33 Abs. 3
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes gilt ent-
sprechend. Die oder der Verantwortli-
che hat die sachlichen oder rechtli-
chen Gründe für die Entscheidung zu
dokumentieren.

(2) Wird festgestellt, dass perso-
nenbezogene Daten in Akten unrich-
tig sind, ist die in Art. 16 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 genannte Be-
richtigungspflicht dadurch zu erfül-
len, dass dies in der Akte vermerkt
oder auf sonstige Weise festgehalten
wird. Bestreitet die betroffene Person
die Richtigkeit sie betreffender perso-
nenbezogener Daten und lässt sich
weder die Richtigkeit noch die Un-
richtigkeit feststellen, sind die Daten
entsprechend zu kennzeichnen, um
eine Verarbeitungseinschränkung
nach Abs. 1 Satz 2 zu ermöglichen.

(3) Ergänzend zu Art. 17 Abs. 1
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
gilt § 27 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 im
Fall der Löschung und Vernichtung
personenbezogener Daten zu Zwe-
cken außerhalb des § 40 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes entsprechend.
Bei personenbezogenen Daten in Ak-
ten gilt § 27 Abs. 3 Satz 3 bis 6 ent-
sprechend; an die Stelle der Lö-
schung nach Art. 17 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 tritt die
Einschränkung der Verarbeitung
nach Art. 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679.

(4) Abweichend von § 34 Abs. 1
und 2 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes gilt
für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu Zwecken außerhalb
des § 40 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes das
Recht der betroffenen Person auf und
die Pflicht der oder des Verantwortli-
chen zur Löschung personenbezoge-
ner Daten und zur Vernichtung der
dazugehörigen Unterlagen nach 
Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 2016/679 ergänzend zu Art. 17
Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 nicht, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht,
dass eine Löschung schutzwürdige
Interessen einer betroffenen Per-
son beeinträchtigen würde,

2. die Daten zu Beweiszwecken wei-
ter aufbewahrt werden müssen,
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3. eine Löschung wegen der beson-
deren Art der Speicherung nicht
oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand möglich ist oder

4. im Fall des § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
die betroffene Person über eine
verdeckte Datenerhebung noch
nicht unterrichtet worden ist, es
sei denn, dass die Datenerhebung
den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung betroffen hat.

In den Fällen des Satz 1 tritt an die
Stelle einer Löschung oder Vernich-
tung die Einschränkung der Verarbei-
tung nach Art. 18 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679. Bei personenbezo-
genen Daten in Akten gilt Satz 2 mit
der Maßgabe, dass anstelle der Ver-
nichtung die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in Akten durch An-
bringung eines entsprechenden Ver-
merks einzuschränken ist. In ihrer
Verarbeitung nach Satz 1 Nr. 1 bis 3
eingeschränkte Daten dürfen nur zu
dem Zweck, der ihrer Löschung ent-
gegenstand, oder sonst mit Einwilli-
gung der betroffenen Person verwen-
det werden. In ihrer Verarbeitung
nach Satz 1 Nr. 4 eingeschränkte Da-
ten dürfen nur verwendet werden für
die Zwecke der Benachrichtigung der
betroffenen Person und um eine Prü-
fung zu ermöglichen, ob die Maßnah-
me rechtmäßig durchgeführt worden
ist.

(5) Die oder der Verantwortliche
hat die betroffene Person über die
Einschränkung der Verarbeitung
nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 schrift-
lich zu unterrichten. Dies gilt nicht,
soweit bereits die Erteilung dieser In-
formation eine Gefährdung im Sinne
des § 32 Abs. 1 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes mit sich bringen würde. Die
Unterrichtung nach Satz 1 ist zu be-
gründen, es sei denn, dass die Mittei-
lung der Gründe den mit dem Abse-
hen von der Unterrichtung verfolgten
Zweck gefährden würde. § 33 Abs. 3
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes gilt ent-
sprechend. Die oder der Verantwortli-
che hat die sachlichen oder rechtli-
chen Gründe für die Entscheidung zu
dokumentieren.

(6) Ergänzend zu Art. 17 und 18
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
gelten § 53 Abs. 4 und § 70 Abs. 4 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes und § 27
Abs. 4 und 6 entsprechend.“

22. Die §§ 28 und 29 werden wie folgt
gefasst:

„§ 28

Protokollierung bei verdeckten und
eingriffsintensiven Maßnahmen, 

Verwendungsbeschränkung

(1) Bei der Erhebung von Daten
nach den §§ 15, 15a Abs. 1, 2 Satz 1
und Abs. 3 sowie den §§ 15b, 16, 17
und 26 sind zu protokollieren:

1. das zur Datenerhebung eingesetz-
te Mittel,

2. der Zeitraum des Einsatzes,

3. die Angaben, die die Feststellung
der erhobenen Daten ermögli-
chen, sowie

4. die Organisationseinheit, die die
Maßnahme durchführt.

(2) Zu protokollieren sind je nach
Durchführung der konkreten Maß-
nahme auch bei

1. Maßnahmen nach § 15 Abs. 2 und 6,
bei denen Vorgänge außerhalb
von Wohnungen erfasst wurden,
die Zielperson und die erheblich
mitbetroffenen Personen,

2. Maßnahmen nach § 15 Abs. 4 die
Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtete, sonstige über-
wachte Personen und die Perso-
nen, die die überwachte Wohnung
zur Zeit der Durchführung der
Maßnahme innehatten oder be-
wohnten,

3. Maßnahmen nach § 15 Abs. 6, bei
denen Vorgänge innerhalb von
Wohnungen erfasst wurden, und
nach § 16 die Zielperson, die er-
heblich mitbetroffenen Personen
und die Personen, deren nicht all-
gemein zugängliche Wohnung be-
treten wurde,

4. Maßnahmen nach § 15a Abs. 1, 2
Satz 1 sowie Abs. 3 die Beteiligten
der überwachten und betroffenen
Telekommunikation sowie die
Zielperson,

5. Maßnahmen nach § 15b die Betei-
ligten der überwachten Telekom-
munikation und die Angaben zur
Identifizierung des informations-
technischen Systems und die da-
ran vorgenommenen nicht nur
flüchtigen Veränderungen,

6. Maßnahmen nach § 17 die Ziel-
person und die Personen, deren
personenbezogene Daten gemel-
det worden sind,

7. Maßnahmen nach § 26 die im
Übermittlungsersuchen nach § 26
Abs. 2 enthaltenen Merkmale und
die betroffenen Personen, gegen
die nach Auswertung der Daten
weitere Maßnahmen getroffen
wurden.

(3) Nachforschungen zur Feststel-
lung der Identität einer in Abs. 2 be-
zeichneten Person sind nur vorzuneh-
men, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maß-
nahme gegenüber dieser Person, des
Aufwands für die Feststellung ihrer
Identität sowie der daraus für diese
oder andere Personen folgenden Be-
einträchtigungen geboten ist. Die
Zahl der Personen, deren Protokollie-
rung unterblieben ist, ist im Protokoll
anzugeben.

(4) Die Protokolldaten dürfen nur
verwendet werden für die Zwecke
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der Benachrichtigung und um eine
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maß-
nahme rechtmäßig durchgeführt wor-
den ist. Sie sind bis zum Ablauf der
Datenschutzkontrolle nach § 29a auf-
zubewahren und sodann automati-
siert zu löschen, es sei denn, dass sie
für den in Satz 1 genannten Zweck
noch erforderlich sind.

§ 29

Information, Benachrichtigung,
Auskunft

(1) Die Betroffenen erhalten Infor-
mation, Benachrichtigung oder Aus-
kunft hinsichtlich der zu ihrer Person
verarbeiteten Daten nach Maßgabe
der §§ 50 bis 52 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes, soweit die Datenverarbei-
tung zu den in § 40 des Hessischen
Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes genannten Zwecken er-
folgt, und im Übrigen nach Maßgabe
der §§ 31 bis 33 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes und der Art. 13 bis 15 der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679, so-
weit in den Abs. 2 bis 7 nichts Abwei-
chendes geregelt ist.

(2) Abweichend von § 31 Abs. 1
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes kann die
oder der Verantwortliche die Informa-
tion der betroffenen Person nach 
Art. 13 Abs. 1 bis 3 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu
Zwecken außerhalb des § 40 des Hes-
sischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes insoweit und so-
lange aufschieben, einschränken oder
unterlassen, wie andernfalls die Ertei-
lung der Information die Vorausset-
zungen des § 31 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes erfüllt. § 31 
Abs. 3 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes fin-
det insoweit keine Anwendung. Ab-
weichend von § 32 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes kann die oder
der Verantwortliche die Information
nach Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 insoweit
und solange aufschieben, einschrän-
ken oder unterlassen, wie andernfalls
die Erteilung der Information die Vor-
aussetzungen des § 32 Abs. 1 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes erfüllt. Im
Fall der Einschränkung gilt § 33 
Abs. 3 des Hessischen Datenschutz-
und Informationsfreiheitsgesetzes ent-
sprechend.

(3) Ergänzend zu § 33 Abs. 1 des
Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes kann bei
Datenverarbeitungen zu Zwecken
außerhalb des § 40 des Hessischen
Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes die Auskunftserteilung

über die personenbezogenen Daten,
die Gegenstand der Verarbeitung
sind, und zu Informationen nach 
Art. 15 Abs. 1 Buchst. a bis h der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 auch teil-
weise oder vollständig eingeschränkt
werden. § 33 Abs. 2 des Hessischen
Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes findet insoweit keine
Anwendung. Die oder der Verant-
wortliche hat die betroffene Person
über das Absehen von oder die Ein-
schränkung einer Auskunft unver-
züglich schriftlich zu unterrichten.
Dies gilt nicht, soweit bereits die Er-
teilung dieser Informationen eine Ge-
fährdung im Sinne des § 32 Abs. 1
des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes mit sich
bringen würde. Die Unterrichtung
nach Satz 3 ist zu begründen, es sei
denn, dass die Mitteilung der Gründe
den mit dem Absehen von oder der
Einschränkung der Auskunft verfolg-
ten Zweck gefährden würde. Die
oder der Verantwortliche hat die
sachlichen und rechtlichen Gründe
für die Entscheidung zu dokumentie-
ren. § 33 Abs. 3 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes gilt ergänzend auch bei der
Einschränkung der Auskunft.

(4) Werden personenbezogene Da-
ten von Kindern, die ohne Kenntnis
der Sorgeberechtigten erhoben wor-
den sind, gespeichert, sind die Sorge-
berechtigten zu benachrichtigen, so-
bald die Aufgabenerfüllung dadurch
nicht mehr erheblich gefährdet wird.
Von der Unterrichtung kann abgese-
hen werden, solange zu besorgen ist,
dass sie zu erheblichen Nachteilen
für das Kind führt.

(5) Wurden personenbezogene Da-
ten durch Maßnahmen nach § 28 
Abs. 2 erlangt, sind die dort jeweils
bezeichneten betroffenen Personen
hierüber nach Abschluss der Maß-
nahme zu benachrichtigen. Nachfor-
schungen zur Feststellung der Identi-
tät oder zur Anschrift einer zu be-
nachrichtigenden Person sind nur
vorzunehmen, wenn dies unter Be-
rücksichtigung der Eingriffsintensität
der Maßnahme gegenüber dieser
Person, des Aufwands für die Fest-
stellung ihrer Identität sowie der da-
raus für diese oder andere Personen
folgenden Beeinträchtigungen gebo-
ten ist.

(6) Eine Benachrichtigung nach
Abs. 5 ist zurückzustellen, solange sie

1. den Zweck der Maßnahme,

2. ein sich an den auslösenden Sach-
verhalt anschließendes strafrecht-
liches Ermittlungsverfahren,

3. den Bestand des Staates,

4. Leib, Leben oder Freiheit einer
Person oder

5. Sachen von bedeutendem Wert,
deren Erhaltung im öffentlichen
Interesse geboten ist,
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gefährden würde. Im Falle des Einsat-
zes einer V-Person oder VE-Person er-
folgt die Benachrichtigung erst, sobald
dies auch ohne Gefährdung der Mög-
lichkeit der weiteren Verwendung der
V-Person oder VE-Person möglich ist.
Die Entscheidung über das Zurückstel-
len einer Benachrichtigung trifft die
Behördenleitung oder eine von dieser
beauftragte Bedienstete oder ein von
dieser beauftragter Bediensteter. Wird
die Benachrichtigung aus einem der
vorgenannten Gründe zurückgestellt,
ist dies zu dokumentieren. Über die
Zurückstellung der Benachrichtigung
ist die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte spätestens sechs
Monate nach Abschluss der Maßnah-
me und danach in halbjährlichen Ab-
ständen in Kenntnis zu setzen.

(7) Eine Benachrichtigung nach
Abs. 5 unterbleibt, soweit dies im
überwiegenden Interesse einer be-
troffenen Person liegt. Zudem kann
die Benachrichtigung einer in § 28
Abs. 2 Nr. 4 und 5 bezeichneten Per-
son, gegen die sich die Maßnahme
nicht gerichtet hat, unterbleiben,
wenn diese von der Maßnahme nur
unerheblich betroffen ist und anzu-
nehmen ist, dass sie kein Interesse an
der Benachrichtigung hat. Die Ent-
scheidung über das Unterbleiben ei-
ner Benachrichtung trifft die Behör-
denleitung oder eine von dieser be-
auftragte Bedienstete oder ein von
dieser beauftragter Bediensteter.

(8) Sind die personenbezogenen
Daten in ein anhängiges Strafverfah-
ren eingeführt, so ist vor Erteilung der
Auskunft an die betroffene Person
oder vor der Benachrichtigung der be-
troffenen Person die Zustimmung der
Staatsanwaltschaft herbeizuführen.“

23. Nach § 29 wird als § 29a eingefügt:

„§ 29a

Datenschutzkontrolle

Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte führt unbeschadet
ihrer oder seiner sonstigen Aufgaben
und Kontrollen mindestens alle zwei
Jahre zumindest stichprobenartig
Kontrollen bezüglich der Datenverar-
beitung bei nach § 28 Abs. 2 zu proto-
kollierenden Maßnahmen und von
Übermittlungen nach § 23 durch.“

24. § 115 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Kom-
ma und das Wort „Außerkrafttre-
ten“ angefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„§ 20a Abs. 4 Satz 2 tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2029 außer
Kraft.“

Artikel 1921)

Änderung des Hessischen
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

§ 55 Abs. 1 des Hessischen Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. Janu-
ar 2014 (GVBl. S. 26) wird wie folgt ge-
fasst:

„(1) Für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gelten die Bestimmungen
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L
314 S. 72) und des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes
nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten.“

Artikel 2022)

Änderung des Hessischen
Spielhallengesetzes

In § 12 Abs. 1 Nr. 16 des Hessischen
Spielhallengesetzes vom 28. Juni 2012
(GVBl. S. 213), geändert durch Gesetz
vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 460),
werden die Wörter „und Löschung“ ge-
strichen.

Artikel 2123)

Änderung des Hessischen
Disziplinargesetzes

§ 33 des Hessischen Disziplinargeset-
zes vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Abs. 1 wird das Wort „Vorlage“
durch „Übermittlung“ ersetzt und
werden die Wörter „oder Nutzung“
gestrichen.

2. In Abs. 2 wird das Wort „Vorlage“
durch „Übermittlung“ ersetzt.

Artikel 2224)

Änderung des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes

Das Hessische Personalvertretungsge-
setz vom 24. März 1988 (GVBl. I S. 103),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2015 (GVBl. S. 594), wird
wie folgt geändert:

1. § 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „vorzule-
gen“ durch die Wörter „zu über-
mitteln“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird das Wort „Zustim-
mung“ durch „Einwilligung“ er-
setzt.
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c) In Satz 5 werden die Wörter „zur
Kenntnis zu bringen“ durch „offen
zu legen“ ersetzt.

d) Folgende Sätze werden angefügt:

„Vor Einführung, Anwendung,
Änderung oder Erweiterung eines
automatisierten Verfahrens zur
Verarbeitung personenbezogener
Daten der Beschäftigten (§ 81 
Abs. 1 Satz 1) hat die Dienststelle
dem Personalrat das Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten (§ 65
des Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes) mit
dem Hinweis zu übermitteln, dass
er eine Stellungnahme des Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten
fordern kann. Macht der Personal-
rat von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, beginnt die von ihm ein-
zuhaltende Frist erst mit der Vorla-
ge der von der Dienststellenlei-
tung einzuholenden Stellungnah-
me.“

2. In § 81 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „automatisierter“ die Wör-
ter „Verfahren zur“ eingefügt.

3. In § 106 Abs. 1 Satz 1 wird die Anga-
be „§ 37 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Datenschutzgesetzes“ durch „§ 28
Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes“ ersetzt.

Artikel 2325)

Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. Februar
2003 (GVBl. I S. 66, 242), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. Dezember 2016
(GVBl. S. 329), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für die Kammern gelten die Bestim-
mungen der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119
S. 1, Nr. L 314 S. 72) in der jeweils
geltenden Fassung sowie des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung.“

2. § 9 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Dabei sind die Rechtsvorschriften
zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr
im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) in der jeweils gel-
tenden Fassung einzuhalten.“

Artikel 2426)

Änderung des Hessischen Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst

§ 18 Abs. 4 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst vom 
28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15. Ok-
tober 2014 (GVBl. S. 214), wird wie folgt
gefasst:

„(4) Im Übrigen finden die Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, 
Nr. L 314 S. 72) in der jeweils geltenden
Fassung sowie des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes
in der jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung.“

Artikel 2527)

Änderung des Hessischen
Krankenhausgesetzes 2011

§ 12 des Hessischen Krankenhausge-
setzes 2011 vom 21. Dezember 2010, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai
2017 (GVBl. S. 66), wird wie folgt geän-
dert:

1. Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für Krankenhäuser gelten die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119
S. 1, Nr. L 314 S. 72) in der jeweils
geltenden Fassung sowie des Hessi-
schen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung abweichend von
dessen § 2 Abs. 2 uneingeschränkt
nach Maßgaben der Abs. 2 bis 5.“

2. In Abs. 3 wird die Angabe „§ 33“
durch „§ 24“ ersetzt.

Artikel 2628)

Änderung des
Patientenmobilitätsgesetzes

§ 5 Abs. 2 des Patientenmobilitätsge-
setzes vom 20. November 2013 (GVBl. 
S. 638) wird wie folgt gefasst:
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„(2) Die Bereitstellung der Informatio-
nen hat im Einklang mit den Kapiteln II
und III der Richtlinie 2011/24/EU und der
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 
S. 72) in der jeweils geltenden Fassung
sowie dem Grundsatz der Unschuldsver-
mutung zu erfolgen.“

Artikel 2729)

Änderung des
Maßregelvollzugsgesetzes

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 
3. Dezember 1981 (GVBl. I S. 414), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2017
(GVBl. S. 66), wird wie folgt geändert:

1. § 5a Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „1. Juli 2014 (GVBl. 
S. 154)“ wird durch „4. Mai 2017
(GVBl. S. 66)“ ersetzt.

b) In Nr. 3 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „21. Juli 2014
(BGBl. I S. 1133)“ durch „17. Juli
2017 (BGBl. I S. 2581)“ ersetzt.

2. In § 7 Abs. 1 Satz 1 werden nach der
Angabe „2088“ ein Komma und die
Angabe „1977 S. 436“ eingefügt und
wird die Angabe „25. April 2013
(BGBl. I S. 935)“ durch „17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581)“ ersetzt.

3. Dem § 19 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 34 Abs. 5 des Hessischen Strafvoll-
zugsgesetzes vom 28. Juni 2010
(GVBl. I S. 185), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl.
S. 82), ist entsprechend anwendbar.“

4. § 31 Satz 4 wird aufgehoben.

5. In § 32 wird die Angabe „vom 28. Ju-
ni 2010 (GVBl. I S. 185), geändert
durch Gesetz vom 5. März 2013
(GVBl. S. 46),“ gestrichen.

6. § 36 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) § 58 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs.
2, 5 und 6, die §§ 59, 60 Abs. 1, 2, 3
Satz 1, 2, 4 und 5, Abs. 4 bis 7, die 

§§ 61, 62 Abs. 1, § 63 Abs. 2 Satz 1
und § 65 Abs. 1, 2, 4 bis 6 des Hessi-
schen Strafvollzugsgesetzes gelten
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. Daten über die untergebrachte
Person bei ihr erhoben werden
sollen und bei Dritten erhoben
werden dürfen, soweit die Daten
zur Beurteilung des Gesundheits-
zustands der untergebrachten Per-
son oder zu ihrer Eingliederung
erforderlich sind oder soweit eine
Erhebung bei der untergebrachten
Person nicht möglich ist,

2. zu den Daten über die unterge-
brachte Person auch die Angaben
über gegenwärtige oder frühere
Krankheiten, Körperschäden und
Verhaltensauffälligkeiten der un-
tergebrachten Person zählen,

3. die Übermittlung der Daten der
untergebrachten Person an Perso-
nen und Stellen außerhalb der
Einrichtung auch zulässig ist, so-
weit dies zur Weiterbehandlung
der untergebrachten Person durch
eine Einrichtung, in die sie im
Rahmen des Maßregelvollzugs
verlegt worden ist oder verlegt
werden soll, oder durch eine 
forensisch-psychiatrische Ambu-
lanz erforderlich ist,

4. Kenntnisse aus der Überwachung
der Besuche, des Schriftwechsels,
der Ferngespräche oder sonstiger
Sendungen und der Überprüfung
der Mobilfunkendgeräte und Da-
tenträger auch verwertet werden
dürfen, soweit dies aus Gründen
der Behandlung geboten ist,

5. bei der Übersendung der Perso-
nalakte Daten, die dem § 203 des
Strafgesetzbuchs unterliegen, nur
übermittelt werden dürfen, soweit
sie für den Zweck des Empfängers
erforderlich sind,

6. der Aufsichtsbehörde Daten, die
dem § 203 des Strafgesetzbuches
unterliegen, nur übermittelt wer-
den dürfen, soweit sie für die Zwe-
cke der Fach- und Rechtsaufsicht
nach § 3 erforderlich sind,

7. bei der Aufbewahrung von Daten
aus der Personal- und Krankenak-
te eine Frist von 30 Jahren nicht
überschritten werden darf.“

Artikel 2830)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Therapieunterbringungsgesetz

In § 7 Abs. 1 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Therapieunterbrin-
gungsgesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 442) werden nach der Angabe „(GVBl.
S. 46)“ ein Komma und die Angabe „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai
2018 (GVBl. S. 82), in der jeweils gelten-
den Fassung“ und in § 7 Abs. 2 nach der
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Angabe „(GVBl. S. 290)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82),“ ein-
gefügt.

Artikel 2931)

Änderung des Hessischen 
Vermessungs- und 

Geoinformationsgesetzes

§ 9 Abs. 5 des Hessischen Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetzes vom
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Sep-
tember 2012 (GVBl. S. 290), wird wie folgt
geändert:

1. Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Auf Eigentumsangaben, die nach
Satz 1 in Übereinstimmung mit dem
Grundbuch zu führen sind, finden die
Art. 16, 18 und 21 der Verordnung
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Da-

tenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119
S. 1, Nr. L 314 S. 72) keine Anwen-
dung.“

2. Folgender Satz wird angefügt:

„Satz 4 gilt nicht, wenn die betroffene
Person die fehlende Übereinstim-
mung der Eigentumsangaben mit
dem Grundbuch geltend macht.“

Artikel 3032)

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Datenschutzgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016
(GVBl. S. 121), wird aufgehoben.

Artikel 31

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in
Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 3. Mai 2018
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